
ZChinRZChinRZChinRZChinRZChinRZChinRZChinRZChinRZChinRZChinRZChinRZChinRZChinRZChinRZChinRZChinRZChinRZeitschrift für
Chinesisches Recht

Herausgegeben von der
Deutsch-Chinesischen
Juristenvereinigung e.V.

In Verbindung mit dem
Deutsch-Chinesischen Institut
für Rechtswissenschaft

Und dem Max-Planck-Institut für
ausländisches und internationales
Privatrecht

Heft 2/2022
29. Jahrgang, S. 103–162

Beate Gsell / Matthias Veicht, Der Schutz der
Wohnungsmieter in Deutschland und China
Dominic Köstner, Finanzierungsmöglichkeiten
ausländisch investierter Gesellschaften in China
Peter A. Windel, Menschen im Sinne des Gesetzes
sind nur körperliche Personen
Bibliography of Academic Writings in the Field of
Chinese Law in Western Languages in 2021



on this title

30 June 2022Expires

Chinese Courts and Criminal

Procedure
Post-2013 Reforms

Edited by Björn Ahl

University of Cologne

Contrary to the general perception of legal regression under Xi Jinping, this volume 

presents a more nuanced picture: It combines a wide range of analytical 

perspectives and themes in order to investigate questions that link institutional 

changes within the court system and legal environment with developments in 

criminal procedure law. The first part of the book investigates topics that 

contextualise institutional and procedural aspects of the law with a focus on various 

actors in the judiciary and other state and party organs. The second part of the 

book shifts the perspective to three controversial themes of criminal procedure 

reform: pre-trial custody review, live witness testimony in court and criminal 

reconciliation. By shedding light on performance evaluation of judges and 

interactions of courts and media the final part of the book introduces two sets of 
contextual factors relevant to the adjudication of criminal cases.

Post-2013 Reforms of the Chinese courts and criminal procedure: an introduction; 1. The 
meandering path of judicial reform with Chinese characteristics; 2. Dimensions and 
contradictions of judicial reforms in China; 3. How the Supreme People's Court drafts 
criminal procedure judicial interpretations; 4. Judicial (dis-)empowerment and centralisation 
efforts: institutional impacts of China's new supervision commissions; 5. A new model of 
habeas corpus in China? Procuratorial necessity examination of pre-trial custody; 6. Live 
witness testimony in the Chinese criminal courts; 7. Blood money and negotiated justice in 
China; 8. Performance evaluation in the context of criminal justice reform: a critical analysis; 
9. From populism to professionalism: the media and criminal justice in China.

For more information, and to order, visit:

www.cambridge.org/9781108833301

and enter the code AHL2021 at the checkout

20% Discount

£85.00 £68.00

Discount priceOriginal price

$110.00 $88.00

Hardback  978-1-108-83330-1

July 2021

229 x 152 mm   c.350pp



Inhalt, ZChinR 2022

INHALT

AUFSÄTZE
Beate Gsell / Matthias Veicht, Der Schutz der Wohnungsmieter in Deutschland und China 105

KURZE BEITRÄGE
Dominic Köstner, Finanzierungsmöglichkeiten ausländisch investierter Gesellschaften in China 119

Peter A. Windel, Menschen im Sinne des Gesetzes sind nur körperliche Personen 126

DOKUMENTATIONEN
Bibliography of Academic Writings in the Field of Chinese Law in Western Languages in 2021
(Knut Benjamin Pißler / Maximilian Boddin / Arthur Helwich) 132

Erläuterungen des Obersten Volksgerichts zu einigen Fragen der Rechtsanwendung bei
Streitfällen zu Mietverträgen über Häuser in Städten und Kleinstädten
(Knut Benjamin Pißler) 154

ADRESSEN
Kanzleien mit einer Mitgliedschaft in der Deutsch-Chinesischen Juristenvereinigung e.V. 159

103



Studien zu Recht und 

Rechtskultur Chinas
Herausgegeben von Prof. Dr. Björn Ahl

Bestellen Sie im Buchhandel oder versandkostenfrei online unter nomos-shop.de

Bestell-Hotline (+49)7221.2104-37  |  E-Mail bestellung@nomos.de  |  Fax (+49)7221.2104-43 
Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer

Das Strafrechtssystem der Volksrepublik China
Historische Genese und aktuelle Herausforderungen

Herausgegeben von Prof. Dr. Daniel Leese und 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Michael Pawlik, LL.M.

2019, Band 7, 419 S., brosch., 109,– € 

ISBN 978-3-8487-5578-3

nomos-shop.de/40709

Der Band versammelt in mehreren Einzelbeiträgen die Ergebnisse 
einer wissenschaftlichen Tagung zu den Besonderheiten des chi-
nesischen Strafrechtssystems.

Die Grenzen der Notwehr im Strafrecht 
der Volksrepublik China
Von Dr. Daniel Sprick

2016, Band 6, 374 S., brosch., 99,– € 

ISBN 978-3-8487-2768-1

nomos-shop.de/26712

Die Entwicklung des chinesischen Strafrechts mit seinen Brüchen 
und Beharrungskräften wird in diesem Buch anhand der Notwehr 
analysiert. Erfragt werden dabei die Strukturen der Notwehr und 
die Ausformung ihrer Grenzen in Chinas Rechtstradition, Rechts-
modernisierung und im gegenwärtigen Recht Chinas.

Verteidigungsmaßnahmen börsennotierter Aktien-
gesellschaften gegen feindliche Übernahmen
Ein Vergleich zwischen deutschem und chinesischem Recht

Von Dr. Juan Yang

2015, Band 5, 332 S., brosch., 86,– € 

ISBN 978-3-8487-2569-4

nomos-shop.de/25385

Diese Arbeit untersucht aus gesellschafts- und kapitalmarktrechtli-
cher Perspektive unterschiedliche Verteidigungsstrategien gegen 
feindliche Übernahmen. Dabei wird das deutsche mit dem chinesi-
schen Recht verglichen, und die jeweiligen Besonderheiten der beiden 
Rechtssysteme und ihre Ähnlichkeiten werden herausgearbeitet.

Justizreformen in China
Von Prof. Dr. Björn Ahl

2015, Band 4, 379 S., brosch., 99,– € 

ISBN 978-3-8487-2034-7

nomos-shop.de/24297

Dieses Buch beschreibt die chinesischen Justizreformen als eine 
Justizialisierung und nimmt dabei die Rolle des Obersten Volksge-
richts in den Blick. Analysiert werden auch die staatlichen Justiz-
prüfungen, welche die parteistaatlichen Anforderungen an die 
richterliche Rechtsauff assung widerspiegeln.

eLibrary
Nomos

www.nomos-elibrary.de



Gsell / Veicht, Der Schutz der Wohnungsmieter in Deutschland und China, ZChinR 2022

AUFSÄTZE

Der Schutz der Wohnungsmieter in Deutschland und
China
Beate Gsell / Matthias Veicht 1

Abstract
Das Wohnraummietrecht bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Vertragsfreiheit und staatlicher Regulierung. Angesichts

der existenziellen Bedeutung des Wohnens rechtfertigen angespannte Wohnungsmärkte mit Angebotsknappheit einen gewis-
sen Mieterschutz und damit eine Begrenzung der Vertragsfreiheit der Vermieter. Das deutsche soziale Mieterschutzrecht des
BGB hat sich dementsprechend als Instrument zum Schutz der Daseinsvorsorge und des sozialen Friedens grundsätzlich be-
währt. In China fehlt ein entsprechend ausgebautes Mieterschutzrecht bislang, obschon vor allem in Ballungszentren und
Großstädten die Mieterquote in jüngerer Zeit deutlich gestiegen ist und ein knappes Wohnungsangebot zu beklagen ist. In
weitgehender Kontinuität zum bisherigen Recht weist das chinesische Zivilgesetzbuch diesbezüglich einige Lücken auf, die
angesichts der Verwerfungen auf dem chinesischen (Miet-)Wohnungsmarkt geschlossen werden sollten. Es sind inzwischen
jedoch Bestrebungen erkennbar, die Mieterrechte in China zu stärken.

I. Einleitung

Es ist eine Binsenweisheit, dass Wohnen einerseits ein
existenzielles Grundbedürfnis jedes Menschen ist, sich
aber andererseits die Menge an verfügbaren Wohnun-
gen nicht beliebig kurzfristig an einen gesteigerten
Bedarf anpassen lässt. Dies liegt an der natürlichen
Begrenzung verfügbarer Flächen, vor allem in Groß-
städten und anderen Ballungszentren, aber auch an
den planerischen Anforderungen an das Bauen, insbe-
sondere der bauleitplanungsrechtlichen und bauord-
nungsrechtlichen Vorgaben, die dazu führen, dass der
Neubau von Wohnungen Zeit benötigt. Schließlich sind
auch die dafür erforderlichen Finanzmittel naturgemäß
begrenzt.

Vor diesem Hintergrund hat das Wohnraummiet-
recht auch dann, wenn es privatrechtlich ausgestaltet
und damit im Grundsatz der Vertragsfreiheit verpflich-
tet ist, immer auch eine öffentliche und soziale Dimen-
sion der Daseinsvorsorge.

Nachfolgend soll ein Überblick gegeben werden, wie
es um den sozialen Schutz des Mieters in Deutschland
und in der Volksrepublik China bestellt ist. Dem For-
mat des Beitrags ist es geschuldet, dass die komplexe
Materie nicht detailliert oder gar erschöpfend aufgear-
beitet werden kann. Vielmehr müssen wir uns darauf
beschränken, wenige große Linien zu skizzieren. Da-
bei konzentriert sich die Darstellung auf die private
Miete und hier auf gesetzlich angeordnete oder disku-

1 Prof. Dr. Beate Gsell, Inhaberin des Lehrstuhls für Bürgerli-
ches Recht, Zivilverfahrensrecht, Europäisches Privat- und Verfah-
rensrecht, Ludwig-Maximilians-Universität München; Dr. Matthias
Veicht, Rechtsreferendar im Bezirk des Oberlandesgerichts Mün-
chen.

tierte Beschränkungen der Vertragsfreiheit. Einleitend
wird jeweils der rechtstatsächliche Hintergrund der ge-
setzlichen Regelungen dargestellt sowie die historische
ebenso wie die aktuelle Entwicklung in den beiden be-
trachteten Rechtsordnungen skizziert.

II. Wohnraummiete und Mieterschutz in
Deutschland

1. Rechtstatsächlicher Hintergrund und Ent-
wicklung

Deutschland war traditionell ein Land, in dem der
Anteil derjenigen, die Wohnraum nur gemietet ha-
ben, denjenigen Bevölkerungsanteil, der eine Wohnung
oder ein Haus sein Eigen nennen kann, deutlich über-
wiegt. Bis heute ist Deutschland ein Land mit einer – im
europäischen Vergleich – sehr hohen Mieterquote.2

2 Siehe etwa die von statista im November 2021 veröffentlichte
Statistik, abrufbar unter <https://de.statista.com/statistik/daten/
studie/155734/umfrage/wohneigentumsquoten-in-europa/>
(eingesehen am 20.10.2022), wonach Deutschland mit einer Wohn-
eigentumsquote von nur 50,4 % den vorletzten Platz belegt in
Europa, wogegen in anderen Ländern deutlich höhere Quoten
(Frankreich: 64 %; Spanien: 75,1 %; Norwegen: 80,8 %) bis hin
zu Spitzenquoten von 96,1 % (Rumänien) und 96,5 % (Albanien)
erreicht werden. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes, ab-
rufbar unter <https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-
Umwelt/Wohnen/_Grafik/_Interaktiv/eigentuemerquote.html;
jsessionid=14F17ABE31558761F2B672BC4B70F4EB.live722> (ein-
gesehen am 20.10.2022), lag der Anteil an den Wohnungen in
Deutschland, die von Eigentümern bewohnt wurden, im Jahr 2018
bei 46,5 %. Am niedrigsten war diese Quote in Berlin, wo sie bei
17,4 % lag, am höchsten im Saarland, wo sie 64,7 % betrug.
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Außerdem gibt es in Deutschland in erheblichem
Maße öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau3,
zu dessen Charakteristika es gehört, dass diejenigen,
die solchen Wohnraum unter Inanspruchnahme öffent-
licher Förderung errichten, einer typischerweise 15 bis
25 Jahre währenden Bindungsfrist unterliegen, wäh-
rend derer sie insbesondere einer Belegungsbindung
hinsichtlich der Auswahl der Mieter sowie einer Miet-
preisbindung unterworfen sind.4 Allerdings wurde
der Sozialwohnungsbau in Deutschland in den letz-
ten Jahrzehnten zurückgefahren mit der Folge, dass
aktuell und in der nächsten Zukunft zunehmend Woh-
nungen aus dieser Sozialbindung herausfallen,5 was
neben einer zeitweise steigenden Bevölkerungs- und
Haushaltsentwicklung in den Ballungsgebieten, die
sich auch der Zuwanderung aus dem In- und Ausland
verdankt,6 ebenfalls zur Verschärfung von Wohnungs-
not in Deutschland beiträgt.

In der jüngsten Zeit sind in Deutschland sowohl
die Preise für Grundstücke und Wohnimmobilien7 als
auch die Baukosten8 massiv angestiegen. Dementspre-
chend steht der Erwerb von Wohneigentum nur noch
einem zunehmend kleineren Teil der Bevölkerung of-
fen.9 Es überrascht deshalb nicht, dass der Anteil

3 Laut dem Bericht der Bundesregierung über die Verwendung der
Kompensationsmittel für den Bereich der sozialen Wohnraumförde-
rung 2019 vom 5.6.2020 (BundReg. Kompensationsmittel), BT-Drs.
19/19960, S. 4, gab es in Deutschland zum 31.12.2018 rund 1,18 Mil-
lionen gebundene Sozialmietwohnungen.
4 Siehe nur den BundReg. Kompensationsmittel, S. 5.
5 Siehe nur den BundReg. Kompensationsmittel, S. 3, wonach der
geförderte Neubau von Mietwohnungen um rund 5 % gegenüber
dem Vorjahr sank und die im Jahr 2019 neu bewilligten Förder-
maßnahmen für den Neubau von rund 25.600 Mietwohnungen mit
Mietpreis- und Belegungsbindungen einem Minus von rund 1.500
Wohnungen im Vergleich zum Vorjahr entsprechen. Eine Abnahme
des geförderten Mietwohnungsneubaus ist laut diesem Bericht vor
allem in Berlin (−1.595 Wohneinheiten) zu verzeichnen. Laut die-
sem Bericht, siehe dort S. 4, ist für die vorausgehenden zehn Jahre
ein Abbau von Sozialmietwohnungen von durchschnittlich 68.400
Wohneinheiten pro Jahr zu beklagen. Im Vergleich zum Jahr 2017
hat der Sozialmietwohnungsbestand laut dem Bericht um 42.898
Wohneinheiten bzw. 3,5 % abgenommen, war der Verlust also etwas
geringer als in den Jahren davor.
6 Während der Pandemie hat die Zuwanderung allerdings abge-
nommen, was neben anderen Faktoren ein gewisses Nachlassen
der Angebotsknappheit bedingen könnte, in diesem Sinne Jochen
Möbert, in: Deutsche Bank Research (Hrsg.), Deutschland Monitor
v. 8.3.2021, Ausblick auf den deutschen Wohnungsmarkt 2021 ff.,
abrufbar unter <https://www.dbresearch.de/PROD/RPS_DE-
PROD/PROD0000000000517006/Ausblick_auf_den_deutschen_
Wohnungsmarkt_2021_ff_%253A.PDF> (eingesehen am 20.10.2022).
7 Siehe dazu die vom Statistischen Bundesamt erhobenen aktuellen
Daten, abrufbar unter <https://www.destatis.de/DE/Themen/
Wirtschaft/Preise/Baupreise-Immobilienpreisindex/_inhalt.html>
(eingesehen am 20.10.2022); siehe ferner etwa den Monatsbe-
richt der Deutschen Bundesbank vom Oktober 2020, S. 67 ff.,
abrufbar unter <https://www.bundesbank.de/resource/
blob/848902/70ad436f0a1969ace8cc5a5c73b2611f/mL/2020-10-
preisaufschwung-wohnimmoblilien-data.pdf> (eingesehen am
20.10.2022).
8 Siehe auch dazu die vom Statistischen Bundesamt erhobenen
aktuellen Daten, abrufbar unter <https://www.destatis.de/DE/
Themen/Wirtschaft/Preise/Baupreise-Immobilienpreisindex/
_inhalt.html> (eingesehen am 20.10.2022).
9 Siehe Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (Hrsg.),
Markt für Wohnimmobilien, 2021, S. 71, abrufbar unter
<https://www.lbs-markt-fuer-wohnimmobilien.de/wp-content/

der Wohneigentümer an der Gesamtbevölkerung nach
jahrzehntelangem Anstieg seit einigen Jahren rückläu-
fig ist.10 Jedoch steigen auch die Wohnraummieten vor
allem in den Ballungsgebieten in jüngster Zeit stark an,
wenn auch weniger stark als die Kaufpreise.11

Der hohe Anteil an Wohnungsmietern an der Ge-
samtbevölkerung verschafft der Ausgestaltung des
Mietrechts im Allgemeinen und dem sozialen Schutz
des Mieters im Besonderen eine herausragende gesell-
schaftliche Bedeutung.

Nachdem das BGB bei seinem Inkrafttreten im Jahr
1900 vom Grundsatz der Vertragsfreiheit geprägt war
und nur wenige mieterschützende Vorschriften ent-
hielt,12 war die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts vor
allem infolge der Weltkriege geprägt von massiver
Wohnungsnot und dementsprechend von Vorschriften
zur Begrenzung der Mietpreishöhe und zum Kündi-
gungsschutz13 sowie von staatlicher Wohnraumbewirt-
schaftung14. Eine entspanntere Wohnungssituation der

uploads/2021/07/LBS_Markt-fuer-Wohnimmobilien-2021-1.pdf>
(eingesehen am 20.10.2022), wonach der Anteil an allen 30- bis
44-jährigen Mieterhaushalte, die sich rechnerisch Wohneigentum
leisten könnten, von 8,7 % im Jahre 2010 auf 4,8 % im Jahre 2020
gesunken ist; die meisten Interessenten scheiterten danach nicht am
Einkommen, sondern an der Eigenkapitalhürde; siehe ferner die
auf dieser Grundlage von statista erstellte Grafik, abrufbar unter
<https://de.statista.com/infografik/26262/mieterhaushalte-in-
deutschland-die-sich-wohneigentum-leisten-koennen> (eingese-
hen am 20.10.2022).
10 Siehe etwa die Übersicht in Reiner Braun, in: empirica (Hrsg.),
Wohneigentum in Deutschland, Teil 1: Verbreitung, Endbericht, Ber-
lin 2020, S. 4, abrufbar unter <https://www.empirica-institut.
de/fileadmin/Redaktion/Publikationen_Referenzen/PDFs/
Wohneigentum_2020_Bericht_Teil-1-Eigentumsquoten-final.pdf>
(eingesehen am 20.10.2022).
11 Siehe etwa die von statista veröffentlichte Statistik der
Entwicklung der Mietpreise für Wohnungen in den großen
Städten in Deutschland von 2016 bis 2021, abrufbar unter
<https://de.statista.com/statistik/daten/studie/167163/umfrage/
mietentwicklung-in-den-deutschen-grossstaedten/> (eingesehen
am 20.10.2022).
12 Bereits damals enthalten war aber die heute in § 566 BGB nie-
dergelegte Regel, dass der Erwerber von vermietetem Wohnraum
anstelle des veräußernden Eigentümers und bisherigen Vermieters
in die während der Dauer seines Eigentums aus dem Mietverhältnis
resultierenden Rechte und Pflichten eintritt („Kauf bricht nicht Mie-
te“), siehe § 571 BGB a. F.
13 Siehe nur für die Zeit des Ersten Weltkrieges die erste Verord-
nung zum Schutze des Mieters vom 26.7.1917, RGBl. I 1917, S. 659 ff.,
abrufbar unter <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
title=Category:Deutsches_Reichsgesetzblatt_1917&filefrom=
Deutsches+Reichsgesetzblatt+1917+121+0557.png#/media/File:
Deutsches_Reichsgesetzblatt_1917_140_0659.png> (eingesehen am
20.10.2022), nach deren § 1 Nr. 1 gemeindliche Einigungsämter
durch die Landeszentralbehörde ermächtigt werden konnten, „auf
Anrufen eine Mieters über die Wirksamkeit einer nach dem 1. Juli
1917 erfolgten Kündigung des Vermieters, über die Fortsetzung
des gekündigten Mietverhältnisses und ihre Dauer sowie über eine
Erhöhung des Mietzinses im Falle der Fortsetzung zu bestimmen“;
dazu und zur Entwicklung eingehend Ulf Börstinghaus, Zwischen
Vermieterfreiheit und Mieterschutz – Die Rechtsgeschichte des
Miethöherechts seit 1917, in: Wohnungswirtschaft und Mietrecht
(WuM) 2018, S. 612 ff.; J. von Staudinger/Volker Emmerich, Mietrecht
1 – Allgemeine Vorschriften, Wohnraummiete, Berlin 2021, Vorbe-
merkungen zu §§ 535 ff. BGB, Rn. 1 ff., jeweils mit umfangreichen
Nachweisen.
14 Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Kontrollratsgesetz
Nr. 18 – Wohnungsgesetz vom 8.3.1946 erlassen, das am 14.3.1946 in
Kraft trat, abrufbar unter <http://www.verfassungen.de/de45-49/
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Bevölkerung, die es der Politik angezeigt erscheinen
ließ, die betreffenden Zwangsvorschriften aufzuhe-
ben, ergab sich auch in der Nachkriegszeit erst all-
mählich. Dementsprechend war zwar in den frühen
Jahren der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts das
politische Bemühen, die Zwangsbewirtschaftung ab-
zuschaffen, stark, zugleich wollte man aber auch ein
soziales Mietrecht gewährleisten.15 Das 1971 erlassene
Gesetz über den Kündigungsschutz für Mietverhältnis-
se über Wohnraum16 enthielt bereits zwei wesentliche
Instrumente, die auch heute noch den Kernbestand des
sozialen Mieterschutzes in Deutschland ausmachen,
der nachfolgend skizziert werden soll: Angeordnet fin-
det sich schon damals zum einen ein grundsätzliches
Verbot der Kündigung des Wohnraummietverhältnis-
ses zum Zwecke der Mieterhöhung.17 Zum anderen
galt bereits das heute noch bestehende Regime einer
Regulierung der Mietpreiserhöhung im Bestandsmiet-
vertrag durch Rückgriff auf eine örtliche Vergleichs-
miete. Dementsprechend konnte „der Vermieter vom
Mieter die Zustimmung zu einer Erhöhung des Miet-
zinses verlangen, wenn der bisherige Mietzins seit
einem Jahr unverändert fortbesteht und der angestreb-
te Mietzins die üblichen Entgelte, die in der Gemeinde
oder in vergleichbaren Gemeinden für die Vermietung
von Räumen vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung,
Beschaffenheit und Lage gezahlt werden, nicht über-
steigt“18.

kr-gesetz18.htm> (eingesehen am 20.10.2022). Es enthielt in Art. VIII
Nr. 2 lit. a folgende Anordnung für die Zwangsbewirtschaftung von
Wohnraum: „Die deutschen Wohnungsbehörden haben für jeden
Wohnraum, sobald er durch Erfassung oder anderweitig frei wird,
eine […] Person als Mieter zu benennen und von dem Eigentümer
zu verlangen, mit dieser ein Rechtsverhältnis abzuschließen, das ihm
die Benutzung des betreffenden Wohnraums sichert (Zuweisung).“
15 Siehe insbesondere das Gesetz über den Abbau der Wohnungs-
zwangswirtschaft und über ein soziales Miet- und Wohnrecht
vom 23.6.1960, BGBl. I 1960, S. 389 ff., abrufbar unter <https:
//www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=%2F%2F*%5B%
40attr_id%3D%27bgbl160s0389.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%
5B%40attr_id%3D%27bgbl160s0389.pdf%27%5D__1642502464535>
(eingesehen am 20.10.2022); siehe dazu auch Ulf Börstinghaus (Fn. 13),
S. 619 mit umfangreichen Nachweisen; J. von Staudinger/Volker Emme-
rich (Fn. 13), Vorbemerkungen zu §§ 535 ff. BGB, Rn. 8 mit weiteren
Nachweisen.
16 Gesetz über den Kündigungsschutz für Mietverhältnisse
über Wohnraum (Wohnraumkündigungsschutzgesetz – 1. WK-
SchG) vom 25.11.1971, BGBl. I 1971, S. 1839, abrufbar unter
<https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=//*%5B@attr_
id=%27bgbl171s1839.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_
id%3D%27bgbl171s1839.pdf%27%5D__1642499571628> (eingese-
hen am 20.10.2022).
17 Siehe Art. 1 § 1 Abs. 4 des 1. WKSchG (Fn. 16), wo es bereits expli-
zit heißt: „Die Kündigung zum Zwecke der Erhöhung des Mietzinses
ist ausgeschlossen.“ Dazu und zu historischen Vorbildern dieser Re-
gelung in Deutschland siehe Ulf Börstinghaus (Fn. 13), S. 620; siehe
ferner J. von Staudinger/Volker Emmerich (Fn. 13), Vorbemerkungen zu
§§ 535 ff. BGB, Rn. 11 mit weiteren Nachweisen.
18 Siehe Art. 1 § 3 Abs. 1 Satz 1 des 1. WKSchG (Fn. 16); siehe auch
dazu und zur diesbezüglichen weiteren Entwicklung Ulf Börstinghaus
(Fn. 13), S. 620; J. von Staudinger/Volker Emmerich, Vorbemerkungen zu
§§ 535 ff. BGB, Rn. 11 ff. mit weiteren Nachweisen.

2. Eckpunkte des sozialen Wohnraummietrechts
in Deutschland

a) Verbot der Änderungskündigung und Miet-
preisregulierung anhand örtlicher Vergleichs-
mieten im Bestandsvertrag

Das heute in § 573 Abs. 1 Satz 2 BGB enthaltene
Verbot der Änderungskündigung zum Zwecke der
Mieterhöhung bewahrt den Mieter insbesondere in Si-
tuationen der Wohnungsknappheit davor, dass der
Vermieter ihn unter Androhung der Kündigung dazu
zwingen kann, jede beliebige Mieterhöhung zu akzep-
tieren, nur um die Wohnung nicht zu verlieren. Wie
auch weitere Mieterschutzregelungen des BGB ist es
als zwingendes Recht ausgestaltet, sodass selbst indi-
vidualvertragliche Abweichungen unwirksam sind.19

Umgekehrt ist es aber auch nicht illegitim, dass der
Vermieter die vereinbarte Miete im Laufe der Zeit
an ein allgemein gestiegenes Niveau anpassen möch-
te. Das Recht zur Mieterhöhung bis zur ortsüblichen
Vergleichsmiete, heute in § 558 BGB geregelt, bie-
tet dem Vermieter zum Ausgleich für das fehlende
Kündigungsrecht die Möglichkeit, den Mietpreis an
die ortsübliche Miete anzupassen. Diese Vergleichs-
miete wird gebildet aus den im Zeitraum der letzten
sechs Jahre in der Gemeinde oder einer vergleichbaren
Gemeinde für vergleichbaren Wohnraum neu verein-
barten bzw. geänderten Mieten, wobei die im Gesetz
festgelegten Vergleichsparameter „Art, Größe, Aus-
stattung, Beschaffenheit und Lage einschließlich der
energetischen Ausstattung und Beschaffenheit“ sind.20

Konstant gebliebene Mieten aus älteren Verträgen wer-
den also nicht berücksichtigt, obwohl sich durchaus
argumentieren lässt, dass auch diese unveränderten
Altmieten das übliche Mietniveau mitbeeinflussen.21

Insbesondere in Orten mit besonders hoher Mieter-
fluktuation wie etwa in Universitätsstädten kann es
durchaus zu beträchtlichen Unterschieden zwischen
Neuvermietungsmieten und Bestandsmieten kommen
mit der Folge, dass die ortsübliche Vergleichsmiete hö-
her liegen mag als die faktische Durchschnittsmiete, die
auch durch unveränderte Altverträge mitgeprägt wird.
Immerhin wurde der Berücksichtigungszeitraum mit
Wirkung zum 1.1.2020 von vier Jahren auf sechs Jahre
erhöht.22

Dass die Miethöhe im Bestandsmietvertrag trotz ei-
ner starken Preisdynamik bei Neuvermietungsmieten
nur in Maßen steigt, wird durch weitere Mechanismen
gewährleistet. So darf das nächste Mieterhöhungsver-
langen frühestens ein Jahr nach der letzten Mieterhö-

19 Siehe § 573 Abs. 4 BGB; für eine AGB-Kontrolle nach §§ 305 ff.
BGB, der Mietverträge grundsätzlich unterfallen, besteht insoweit
kein Bedürfnis.
20 Siehe § 558 Abs. 2 Satz 1 BGB.
21 Kritisch demgegenüber Beate Gsell, Die gerechte Miete, in: Neue
Zeitschrift für Miet- und Wohnungsrecht (NZM) 2017, S. 310.
22 Siehe Art. 1 des Gesetzes zur Verlängerung des Betrachtungszeit-
raums für die ortsübliche Vergleichsmiete vom 21.12.2019, BGBl. I
2019, S. 2911.
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hung geltend gemacht werden.23 Außerdem gilt selbst
dann, wenn die Miete deutlich hinter der ortsüblichen
Miete zurückbleibt, eine sogenannte Kappungsgrenze:
Es darf sich die Miete innerhalb von drei Jahren nicht
um mehr als 20 % erhöhen.24 In Gegenden mit ange-
spannten Wohnungsmärkten, in denen die ausreichen-
de Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen
zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet
ist, gilt sogar eine Kappungsgrenze von nur 15 %, so-
fern die jeweilige Landesregierung die betreffenden
Gebiete in einer Rechtsverordnung bestimmt hat.25 Hat
also etwa ein Vermieter es über Jahre hinweg versäumt,
die Miete zu erhöhen, dann können nach seinem Tod
die vielleicht geschäftstüchtigeren Erben nicht einfach
sprunghaft durch eine einzige Mieterhöhung die Miete
an das ortsübliche Niveau anpassen.

b) Lücken im Mieterschutz und praktische
Schwierigkeiten

aa) Drohende Umgehung des Verbots der Ände-
rungskündigung durch Erklärung einer unberechtig-
ten Eigenbedarfskündigung Auch wenn der Mieter
damit an sich nach dem Gesetz dagegen geschützt
ist, seine Wohnung zu verlieren, nur weil der Ver-
mieter lieber an jemanden vermieten möchte, der eine
höhere, über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen-
de Miete bezahlt, so drohen doch gleichwohl in der
Praxis Lücken im Schutz des Mieters. So vor allem
deshalb, weil der Vermieter die Wohnung durchaus
wirksam kündigen kann, wenn er ein berechtigtes In-
teresse an der Beendigung des Mietverhältnisses hat,
und dazu zählt nach dem Gesetz auch der Fall, dass er
die Räume als Wohnung für sich, seine Familienange-
hörigen oder Angehörige seines Haushalts benötigt.26

Diese sogenannte Eigenbedarfskündigung wird von
der Rechtsprechung sehr großzügig interpretiert. Ein
„Benötigen“ wird beispielsweise auch dann bejaht,
wenn der Vermieter die Wohnung nur zu einem Zweck
bzw. lediglich als Zweitwohnung nutzen möchte.27

Darin liegt eine handfeste Gefahr der Umgehung des
Verbots der Änderungskündigung zum Zwecke der
Mieterhöhung. Denn gerade dort, wo die Mieten stark
steigen und aktuelle Neuvermietungsmieten deshalb
über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen, wird der
wirtschaftlich denkende Vermieter womöglich einen

23 Siehe § 558 Abs. 1 S. 2 BGB.
24 Siehe § 558 Abs. 3 Satz 1 BGB.
25 Siehe § 558 Abs. 3 Satz 2 BGB.
26 Siehe § 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB, wonach in diesen Fällen ein berech-
tigtes Interesse an der Beendigung des Mietverhältnisses vorliegt.
27 Siehe nur BVerfG, Beschluss v. 23.4.2014 – 1 BvR 2851/13, Neue
Juristische Wochenschrift (NJW) 2014, S. 2417, wonach die Nicht-
zulassung der Revision durch ein landgerichtliches Urteil, siehe LG
Berlin, Urteil v. 22.8.2013 – 67 S 121/12, WuM 2013, S. 741, das den
Wunsch nach einer Zweitwohnung zum Zwecke des regelmäßigen
Besuchs der in einer anderen Stadt lebenden nichtehelichen Tochter
als Eigenbedarf anerkennt, gebilligt wird; siehe ferner zum Zweit-
wohnungswunsch BGH, Beschluss v. 21.8.2018 – VIII ZR 186/17,
NJW-Rechtsprechungsreport 2019, S. 132, Rn. 24, wonach allerdings
der „Eigennutzungswunsch ernsthaft verfolgt werden, von vernünf-
tigen, nachvollziehbaren Gründen getragen sein muss und nicht
missbräuchlich sein darf“.

solchen Eigenbedarf konstruieren und dem bisherigen
Mieter kündigen, um dann wenige Monate später die
Wohnung zu einem deutlich höheren Preis neuzuver-
mieten.28

bb) Gentrifizierungsgefahr durch von der ortsübli-
chen Vergleichsmiete abgekoppelte Möglichkeit zur
Erhöhung der Miete bei Modernisierung Ein weite-
res Risiko des Mieters, seine Wohnung vielleicht nicht
behalten zu können, ergibt sich daraus, dass der Ver-
mieter grundsätzlich die Kosten einer Modernisierung
der Wohnung auf die Miete aufschlagen kann.29 In
der Vergangenheit war eine solche Erhöhung rein in
Abhängigkeit von den Modernisierungskosten zu be-
rechnen: So durfte der Vermieter pro Jahr 11 % der
auf die jeweilige Wohnung entfallenden Modernisie-
rungskosten auf die Miete aufschlagen, ohne dass die
Erhöhung durch das Niveau der bisherigen Miete in ir-
gendeiner Weise begrenzt war. Dadurch lief der Mieter
Gefahr, mit womöglich exorbitanten Mieterhöhungen
konfrontiert zu werden; deshalb stand der Vorwurf
im Raum, Modernisierung führe zu einem Austausch
angestammter und vielleicht wenig zahlungskräftiger
Mieter durch eine finanziell besser aufgestellte Mie-
terschaft, wodurch vor allem in Ballungsgebieten eine
Gentrifizierung beliebter Quartiere ermöglicht wer-
de.30 Zwar ist eine modernisierungsbedingte Mieterhö-
hung ausgeschlossen, soweit sie für den Mieter eine
nicht zu rechtfertigende wirtschaftliche Härte bedeu-
ten würde. Die Geltendmachung einer solchen Härte
unterliegt aber engen zeitlichen Grenzen, die wohl vie-
le Mieter in der Praxis überfordern.31

Der Gesetzgeber hat jüngst die Rechtslage immerhin
in zweierlei Hinsicht zugunsten der Mieter entschärft:
So wurde der als jährliche Erhöhung der Miete in
Betracht kommende Prozentsatz der Modernisierungs-
kosten von 11 auf 8 % abgesenkt.32 Und es wurde
endlich eine Kappungsgrenze eingeführt, die dafür
sorgt, dass die Mieterhöhung nicht jeden Bezug zur
bisherigen Miethöhe verliert: Danach darf sich die mo-
natliche Miete innerhalb von sechs Jahren nicht um

28 Siehe dazu bereits Beate Gsell (Fn. 21), S. 309; siehe ferner Hubert
Fleindl, Die Eigenbedarfskündigung: Tatbestand und Rechtsmiss-
brauch. Gefestigte Rechtsprechung oder offene Baustelle?, in: NZM
2016, S. 290 mit dem Hinweis, dass die Eigenbedarfskündigung oft-
mals die einzige Möglichkeit ist, einen unliebsam gewordenen und
viel zu billig wohnenden Mieter loszuwerden.
29 Siehe § 559 BGB.
30 Siehe dazu nur Beate Gsell (Fn. 21), S. 312 mit weiteren Nachwei-
sen.
31 Siehe § 559 Abs. 5 Satz 1 i. V. m. § 555d Abs. 3 bis 5 BGB. Nach
§ 555d Abs. 3 Satz 1 BGB ist ein Umstand, der eine Härte im Hin-
blick auf die Mieterhöhung begründet, grundsätzlich bis zum Ablauf
des Monats, der auf den Zugang der Modernisierungsankündigung
folgt, in Textform mitzuteilen. Dem Mieter bleiben also nur wenige
Wochen, um zu reagieren, kritisch deshalb Beate Gsell/ Astrid Sieg-
mund, in: NZM 2019, S. 489 mit weiteren Nachweisen.
32 Siehe § 559 Abs. 1 Satz 1 BGB i. d. F. des Gesetzes zur Ergänzung
der Regelungen über die zulässige Miethöhe bei Mietbeginn und zur
Anpassung der Regelungen über die Modernisierung der Mietsache
(Mietrechtsanpassungsgesetz – MietAnpG) vom 18.12.2018, BGBl.
2018 I, S. 2648 ff.; siehe dazu nur Beate Gsell/Astrid Siegmund (Fn. 31),
S. 496 ff., 498 mit weiteren Nachweisen.
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mehr als 3 Euro je Quadratmeter Wohnfläche erhö-
hen, und dann, wenn die monatliche Miete vor der
Mieterhöhung weniger als 7 Euro pro Quadratmeter
Wohnfläche betrug, sogar nicht um mehr als 2 Euro je
Quadratmeter Wohnfläche.33

cc) Schwierigkeiten bei der Bestimmung der orts-
üblichen Vergleichsmiete Umgekehrt ergibt sich aus
dem vorstehend beschriebenen Vergleichsmietensys-
tem für den Vermieter, der die Zustimmung zu einer
Mieterhöhung verlangen möchte, eine große praktische
Schwierigkeit, die ortsübliche Vergleichsmiete korrekt
zu bestimmen. Dem Vermieter stehen zur Begründung
seines Mieterhöhungsverlangens verschiedene Wege
offen, die sich aber im konkreten Fall als steinig er-
weisen können: Er kann drei vergleichbare Wohnungen
benennen, für die die gewünschte höhere Miete be-
reits vereinbart wurde.34 Freilich wird er als privater
Einzelvermieter über entsprechende Informationen re-
gelmäßig nicht verfügen. Alternativ kann er ein mit
Gründen versehenes Gutachten eines öffentlich bestell-
ten und vereidigten Sachverständigen beibringen,35

was allerdings mit erheblichen Kosten verbunden ist.
Oder er kann eine Auskunft aus einer Mietdatenbank
beibringen,36 wobei entsprechende Datenbanken mit
hinreichend repräsentativen Daten derzeit kaum ver-
fügbar sind.37 Oder er kann – und das wird meistens
als der naheliegendste Weg erscheinen – auf einen ört-
lichen Mietspiegel Rückgriff nehmen.38 Dabei handelt
es sich um eine von der nach Landesrecht zuständigen
Behörde oder von Interessenvertretern der Vermieter
und der Mieter gemeinsam erstellte oder anerkannte
Übersicht über die ortsübliche Vergleichsmiete.39 Al-
lerdings verfügen längst nicht alle Gemeinden über
einen Mietspiegel.40 Außerdem lösen nur sog. quali-
fizierte Mietspiegel, d. h. Mietspiegel, die bestimmte
gesteigerte gesetzliche Anforderungen hinsichtlich ih-
rer Erstellung erfüllen, die gesetzliche Vermutung aus,
dass die darin bezeichneten Entgelte tatsächlich die
ortsübliche Vergleichsmiete wiedergeben.41 Und auch

33 Siehe § 559 Abs. 3a BGB, eingefügt durch das MietAnpG (Fn. 32),
siehe dazu nur Beate Gsell/Astrid Siegmund (Fn. 31), S. 500 mit weiteren
Nachweisen.
34 Siehe § 558a Abs. 2 Nr. 4 BGB.
35 Siehe § 558a Abs. 2 Nr. 3 BGB.
36 Siehe § 558a Abs. 2 Nr. 2 BGB i. V. m. § 558e BGB.
37 Siehe aber zu dem Vorbild der Mietdatenbank in Hannover Wolf-
gang Schmidt-Futterer, Mietrecht, 15. Aufl., München 2022, § 558e BGB,
Rn. 3.
38 Siehe § 558a Abs. 2 Nr. 1 BGB.
39 Siehe § 558c Abs. 1 BGB.
40 Siehe dazu Ulf Börstinghaus/Gregor-Julius Ostermann, Mietspiegel:
Neue Impulse durch eine gesetzliche Erstellungspflicht? Auswirkun-
gen für Gemeinden, Vermieter und Mieter, in: NZM 2021, S. 826,
wonach zwar fast alle Großstädte über Mietspiegel verfügen, wenn
auch nicht notwendig über qualifizierte Mietspiegel, jedoch unter
den 81 Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohnern elf Städte über
keinen Mietspiegel verfügen und schließlich von den 1.599 Gemein-
den mit mehr als 10.000 Einwohnern nur 603 einen Mietspiegel
haben.
41 Siehe § 558d Abs. 3 BGB, dazu auch BGH, Urteil v. 21.11.2012 –
VIII ZR 46/12, NZM 2013, S. 138.

diese Vermutung ist widerleglich.42 Verweigert also der
Mieter die Zustimmung zur Mieterhöhung beispiels-
weise unter Verweis darauf, dass die im Mietspiegel
ausgewiesene Miete nicht die tatsächliche ortsübliche
Vergleichsmiete wiedergibt, etwa weil er die Daten-
grundlage des Mietspiegels für zu alt hält, die Stich-
proben für zu klein oder die bei der Erstellung ange-
wandten Methoden für wissenschaftlich zweifelhaft, so
muss der Streit vor Gericht ausgetragen werden. Bei
solchen Prozessen ergaben sich etwa in Berlin Rechts-
unsicherheiten schon hinsichtlich der Einordnung des
dortigen Mitspiegels als einfachem oder qualifizier-
tem Mietspiegel.43 Damit das Vergleichsmietensystem
funktionieren kann, sind die Vermieter aber auf ein
statistisches Instrument angewiesen, das die ortsübli-
chen Vergleichsmieten zuverlässig ausweist. Deshalb
muss das Mietspiegelrecht dringend entsprechend re-
formiert werden. Einen Schritt auf diesem Weg hat der
Gesetzgeber im Jahr 2021 getan: Neuerdings müssen
nun für Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern
erstmals verpflichtend Mietspiegel erstellt werden.44

Außerdem wurden weitere gesetzliche Vermutungs-
wirkungen für qualifizierte Mietspiegel geschaffen, um
deren Rechtssicherheit zu stärken.45

c) Mietpreisregulierung bei Neuvermietung –
„Mietpreisbremse“

Während also die Miethöhe im Bestandsvertrag schon
Jahrzehnte lang durch das vorstehend beschriebene
Vergleichsmietenregime gesetzlich reguliert war, wa-
ren Vermieter bei der Neuvermietung von Wohnraum
– abgesehen von allgemeinen vertragsrechtlichen Gren-
zen wie derjenigen des Wuchers46 – lange Zeit grund-
sätzlich frei darin, diejenige Miete zu fordern, die der
Markt hergab. Und dies, obwohl unregulierte Neu-
vermietungsmieten bei gleichzeitiger Regulierung der
Bestandsmieten auf angespannten Wohnungsmärkten
zu den bereits beschriebenen starken Divergenzen zwi-

42 Dazu näher Wolfgang Schmidt-Futterer (Fn. 37), § 558d BGB,
Rn. 124 ff.
43 So wurde die Einordnung des Berliner Mietspiegels als quali-
fizierter Mietspiegel unterschiedlich beurteilt, siehe dazu nur BGH
(Fn. 41), S 138; Ulf Börstinghaus, Das Berliner „Mietspiegel-Quiz“.
Zum aktuellen Zank um das Merkmal „qualifiziert“ in § 558d BGB,
in: NJW 2015, S. 3200.
44 Siehe § 558c Abs. 4 Satz 2 BGB i. d. F. des Gesetzes zur Reform des
Mietspiegelrechts (Mietspiegelreformgesetz – MsRG) vom 10.8.2021,
BGBl. 2021 I, S. 3515.
45 Siehe § 558d Abs. 1 Satz 2 und 3 BGB i. d. F. d. MsRG (Fn. 44);
zum Ganzen näher Andrik Abramenko, Das Mietspiegelreformgesetz
(MsRG), in: Monatsschrift für Deutsches Recht 2022, S. 65 ff.
46 Dazu § 138 Abs. 1 und 2 BGB; siehe außerdem den § 5 WiStrG,
der zwar die Forderung unangemessen hoher Mieten als Ordnungs-
widrigkeiten einordnet, allerdings weitgehend zahnlos geblieben ist,
weil die Tatbestandsvoraussetzung der „Ausnutzung eines geringen
Angebots an vergleichbaren Räumen“ nach der Rechtsprechung des
BGH nur dann vorliegt, wenn der Vermieter subjektiv erkennt oder
in Kauf nimmt, dass der Mieter sich in einer Zwangslage befindet;
außerdem hält der BGH das Tatbestandsmerkmal des „geringen An-
gebots“ nicht für erfüllt, wenn der Wohnungsmarkt für vergleichbare
Wohnungen nur in dem betreffenden Stadtteil angespannt, im übri-
gen Stadtgebiet aber entspannt ist, siehe BGH, Urteil v. 13.4.2005 –
VIII ZR 44/04, NZM 2005, S. 534 f.; siehe ferner den in § 291 StGB
geregelten Straftatbestand des Mietwuchers, der Vorsatz erfordert.

109



Gsell / Veicht, Der Schutz der Wohnungsmieter in Deutschland und China, ZChinR 2022

schen Bestands- und Neumieten führen: Wer eine Woh-
nung neu anmieten muss, zahlt dann typischerweise
beträchtlich mehr als derjenige, der bereits seit vielen
Jahren Mieter ist. Der Vermieter, dessen Mieter kün-
digt, kann seine Immobilie anschließend wesentlich
profitabler vermieten als zuvor und als ein Vermieter,
dessen Mieter jahrzehntelang in der Wohnung bleiben
möchten. Der Anreiz für den Vermieter, eine Eigen-
bedarfskündigung zu provozieren, wächst.47 Davon
abgesehen wird die Mobilität der Mieter behindert und
werden diese selbst dann nicht ausziehen wollen, wenn
ihnen die Wohnung eigentlich mittlerweile zu groß
oder zu klein ist. Denn die Neuanmietung einer klei-
neren Wohnung verspricht keinen finanziellen Vorteil,
und diejenige einer größeren Wohnung, die vielleicht
das gewünschte Kinderzimmer oder Arbeitszimmer
hat, mag sich rasch als unerschwinglich erweisen.48

Vor allem aber vermögen ungebremste Neuvermie-
tungsmieten das Mietniveau auf angespannten Woh-
nungsmärkten insgesamt stark nach oben zu treiben,
so insbesondere auf Mietmärkten mit hoher Mieter-
fluktuation, aber auch allgemein, wenn auch etwas
verzögert, über ihren oben beschriebenen49 Einfluss
auf die Bildung der ortsüblichen Vergleichsmieten,
die für Erhöhungen im Bestandsmietvertrag maßgeb-
lich sind. Allerdings bedeutet eine Regulierung von
Neuvermietungsmieten einen weiteren Eingriff in die
freie Preisbildung durch den Markt, die womöglich
Investoren davor abschreckt, den Wohnungsneubau
voranzutreiben.

Im Jahr 2015 schuf der Bundesgesetzgeber die soge-
nannte „Mietpreisbremse“50: Seither dürfen die Lan-
desregierungen durch Rechtsverordnung Gebiete mit
angespannten Wohnungsmärkten ausweisen, in de-
nen die zu Beginn des Mietverhältnisses vereinbarte
Miete die ortsübliche Vergleichsmiete höchstens um
10 % übersteigen darf.51 Ausgenommen sind allerdings
Neubauten sowie Erstvermietungen nach umfassender
Modernisierung.52 Von den 16 Bundesländern haben
13 von der „Mietpreisbremse“ Gebrauch gemacht.53

Die „Mietpreisbremse“ ist zeitlich begrenzt bis zum
31.12.202554 sowie durch eine Verordnungsgeltung von
höchstens fünf Jahren55.

47 Dazu schon oben unter 2. b) aa).
48 Siehe zum Ganzen bereits Beate Gsell (Fn. 21), S. 308 ff.
49 Siehe unter 2. a).
50 Siehe Art. 1 Nr. 3 des Gesetzes zur Dämpfung des Mietan-
stiegs auf angespannten Wohnungsmärkten und zur Stärkung des
Bestellerprinzips bei der Wohnungsvermittlung (Mietrechtsnovellie-
rungsgesetz – MietNovG) vom 21.4.2015, BGBl. 2015 I, S. 610 ff.
51 Siehe § 556d BGB.
52 Siehe § 556f BGB.
53 Siehe die Übersicht des Deutschen Mieterbundes, abrufbar un-
ter <https://www.mieterbund.de/politik/mietpreisbremse.html>
(eingesehen am 20.10.2022).
54 Siehe § 556d Abs. 2 Satz 4 BGB, wonach die maßgeblichen landes-
rechtlichen Rechtsverordnungen spätestens bis zum 31.12.2025 außer
Kraft treten müssen.
55 Siehe § 556d Abs. 2 Satz 1 BGB.

d) Gescheiterte landesrechtliche Mietpreisregu-
lierung bei Neuvermietung

Angesichts der insbesondere in Großstädten und Bal-
lungszentren davongaloppierenden Mieten geht vielen
der Mieterschutz durch das BGB immer noch nicht weit
genug. Nicht zuletzt aus der Einsicht heraus, dass es ge-
raume Zeit dauern wird, durch verstärkten Neubau für
eine Entspannung der Mietmärkte zu sorgen, erwuchs
in der jüngeren Vergangenheit vor allem in Berlin und
München mit jeweils angespannten Wohnungsmärk-
ten politisch die Forderung nach einem Mietmora-
torium. Durch gesetzliches „Deckeln“ der zulässigen
Mieten sollten Mieter vor Preissteigerungen geschützt
werden, die deutlich über den Einkommenssteigerun-
gen aus Erwerbsarbeit liegen. Im Jahr 2020 erließ das
Land Berlin einen sogenannten „Mietendeckel“.56 In
dem betreffenden Landesgesetz wurden für eine Gel-
tungsdauer von fünf Jahren57 Mieten grundsätzlich
verboten, welche die am 18. Juni 2019 (Stichtag) wirk-
sam vereinbarte Miete überschritten.58 Außerdem wur-
den Obergrenzen für Neuvermietungen einschließlich
Wiedervermietungen festgelegt59 und schließlich sogar
überhöhte Mieten in Bestandsmietverträgen verboten,
selbst wenn diese am maßgeblichen Stichtag bereits
vereinbart waren.60

Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit landesrecht-
licher Mietpreisregulierung im föderalen Deutschland
wird in der Rechtswissenschaft kontrovers beurteilt.61

Einerseits hat der Bundesgesetzgeber die Regulierung
der Miethöhe als Instrument des sozialen Mietrechts
seit Jahrzehnten auf seine konkurrierende Gesetz-
gebungszuständigkeit für das bürgerliche Recht ge-
stützt und es lässt sich deshalb argumentieren, dass
diese bürgerlichrechtlichen Regelungen keine landes-
rechtliche Ergänzung oder Überlagerung erlauben.62

Andererseits wurde der zuvor zugunsten des Bun-
des bestehende ausschließliche Kompetenztitel für das
Wohnungswesen anlässlich der Föderalismusreform
im Jahr 2006 gerade gestrichen, was es nahelegt, dass

56 Siehe das Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungs-
wesen in Berlin (MietenWoG Bln), erlassen als Art. 1 des
Gesetzes zur Neuregelung gesetzlicher Vorschriften zur
Mietenbegrenzung vom 11.2.2020, Gesetz- und Verordnungs-
blatt für Berlin vom 22.2.2020, S. 50 ff.; abrufbar unter
<https://www.berlin.de/sen/justiz/service/gesetze-und-
verordnungen/2020/ausgabe-nr-6-vom-22-2-2020-s-49-56.pdf>
(eingesehen am 20.10.2022).
57 Siehe Art. 4 Abs. 2 des Gesetzes zur Neuregelung gesetzlicher
Vorschriften zur Mietenbegrenzung (Fn. 56).
58 Siehe § 3 Abs. 1 Satz 1 MietenWoG Bln (Fn. 56).
59 Siehe § 4 i. V. m. §§ 6 und 7 MietenWoG Bln (Fn. 56).
60 Siehe § 5 i. V. m. §§ 6 bis 8 MietenWoG Bln (Fn. 56).
61 Dafür insbesondere das im Auftrag der Berliner SPD-Fraktion
erstellte Gutachten von Franz Mayer/ Markus Artz vom 16.3.2019,
abrufbar unter <https://www.spdfraktion-berlin.de/system/files/
mayer_artz_gutachten_mietendeckel_fuer_spd-fraktion.pdf>
(eingesehen am 20.10.2022); siehe auch die verschiedenen
im Verfassungsblog erschienenen Beiträge, abrufbar unter
<https://verfassungsblog.de/tag/mietendeckel/> (eingesehen
am 20.10.2022).
62 Siehe Art. 74 Nr. 1 GG.
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das Wohnungswesen betreffende Regelungen nun-
mehr von den Ländern erlassen werden dürfen.63

Das Bundesverfassungsgericht entschied im März
2021, dass Doppelzuständigkeiten den Kompetenznor-
men des Grundgesetzes fremd seien und dass die
Vorschriften über Festlegung und Durchsetzung der
zulässigen Miethöhe der konkurrierenden Befugnis für
das bürgerliche Recht unterfielen. Auf dieser Grund-
lage verneinte es eine landesrechtliche Kompetenz für
den Berliner „Mietendeckel“ und verwarf das betref-
fende Gesetz als verfassungswidrig und nichtig.64

Aus parallelen kompetenzrechtlichen Bedenken her-
aus war zuvor bereits das vom Mieterverein München
initiierte Volksbegehren „Mietenstopp“ zum Erliegen
gekommen: Der Bayerische Verfassungsgerichtshof65

hatte schon im Juli 2020 entschieden, der dem Volks-
begehren zugrunde liegende Gesetzentwurf sei mit
Bundesrecht offensichtlich unvereinbar, da dem Lan-
desgesetzgeber die Gesetzgebungskompetenz fehle.

Ob „Mietendeckel“ wenigstens als temporäre Ventile
in der Sache politisch sinnvoll sind, weil sie dem Mie-
tenanstieg zugunsten derer, die bereits eine Wohnung
gemietet haben oder einen weiterhin zur Vermietung
bereiten Vermieter finden, ein Ende setzen, oder ob sie
gar umgekehrt zu einer Verknappung von Wohnraum
führen und dazu, dass sich die Chance, eine Wohnung
zu finden, insbesondere für finanziell Schwächere ver-
schlechtert, weil Mieter verstärkt nach Bonität ausge-
sucht werden, wenn Preisdifferenzierungen ausschei-
den,66 wird in Deutschland ebenfalls unterschiedlich
beurteilt.67 Angeblich sind aber laut Umfragen knapp
61 % der deutschen Bundesbürger dafür, dass eine
Bundesregelung beschlossen wird, nach der regionale
„Mietendeckel“ rechtlich zulässig sind, darunter sogar

63 Siehe Art. 73 Abs. 1 Nr. 18 GG a. F. und Art. 70 GG, der den
Ländern das Recht der Gesetzgebung zuweist, soweit dieses Grund-
gesetz nicht dem Bund Gesetzgebungsbefugnisse verleiht, näher
dazu Franz Mayer/Markus Artz (Fn. 61), S. 15 f.
64 Siehe BVerfG, Beschluss v. 25.3.2021 – 2 BvF 1/20, 2 BvL 4/20, 2
BvL 5/20, NJW 2021, S. 1377.
65 Siehe BayVerfGH, Entscheidung vom 16.7.2020 – Vf. 32-IX-
20, abrufbar unter <https://www.bayern.verfassungsgerichtshof.
de/media/images/bayverfgh/32-ix-20-entscheidung.pdf> (einge-
sehen am 20.10.2022).
66 Siehe dazu nur BVerfG, Beschluss v. 18.7.2019 – 1 BvL 1/18, 1 BvL
4/18, 1 BvR 1595/18, NJW 2019, S. 3057, Rn. 62.
67 Siehe nur die gegensätzlichen Stellungnahmen im Ber-
liner Tagesspiegel vom 22.10.2019, abrufbar unter <https:
//www.tagesspiegel.de/berlin/ist-der-mietendeckel-sinnvoll-
nein-denn-schwaechere-schauen-in-die-roehre/25139892.html>
sowie unter <https://www.tagesspiegel.de/berlin/ist-der-
mietendeckel-sinnvoll-ja-denn-steigende-mieten-sind-kein-
naturgesetz/25139886.html> (beide eingesehen am 20.10.2022).
Siehe auch die Pressemitteilung des DIW Berlin vom 24.2.2021,
abrufbar unter <https://www.diw.de/de/diw_01.c.811428.de/
berliner_mietendeckel__sinkende_preise__aber_auch_weniger_
angebote.html> (eingesehen am 20.10.2022), wonach die Mieten der
gedeckelten Wohnungen im Vergleich zu den unregulierten um bis
zu 11 % sanken, die Zahl der in Berlin annoncierten Mietwohnungen
sich aber halbiert hat. Ob allerdings, wenn die kompetenzrechtlichen
Zweifel am „Mietendeckel“ zugunsten einer verfassungsrechtlichen
Zulässigkeit entscheiden worden wären, das Vermietungsangebot
dauerhaft niedrig geblieben wäre, ist freilich offen.

mehr als die Hälfte, nämlich 50,6 %, der Immobilienei-
gentümer.68

III. Wohnraummiete und Mieterschutz in China

1. Rechtstatsächlicher Hintergrund und Ent-
wicklung

Die chinesische Entwicklung ist ohne einen Rückgriff
auf den sich seit Jahrzehnten ereignenden ideologi-
schen und gesellschaftlichen Wandel kaum verständ-
lich. 1988 wurde der zuvor eng begrenzte Bereich nicht-
staatlicher Wirtschaftstätigkeit um Privatunternehmen
erweitert; dies ging einher mit einer Reform des Bo-
denrechts, die zumindest die Bodennutzungsrechte
marktgängig machte, wenn auch kein individuelles Ei-
gentum an Grund und Boden erlaubt wurde.69 Im
Jahr 1993 brachte dann eine Verfassungsänderung den
formalen Übergang zu einem zunehmend marktwirt-
schaftlichen System: In Art. 15 der Verfassung wurde
die Festlegung des Staates auf eine „Planwirtschaft“
durch die sog. „sozialistische Marktwirtschaft“70 er-
setzt. Zudem wurde im Zuge dieser Revision die Politik
der „Reform und Öffnung“ als Zielsetzung in die Prä-
ambel der Verfassung aufgenommen.71 Seit 2004 ist
zudem in Art. 13 der Verfassung explizit auch der
Schutz des „legalen Privateigentums“72 verankert.73

Diese Verfassungsänderungen stehen für einen ideo-
logischen Wandel, der – neben anderen Gesichtspunk-
ten – die ab 1990 in größerem Maße einsetzende
Kommodifizierung des Guts „Wohnung“ erst ermög-
lichte.74 Die Entwicklung ging weg von den früheren
Danwei-Wohnungen (v. a. Werksiedlungen mit Ein-
heit von Wohn- und Arbeitsstätte) und vergleichbaren
Formen staatlicher bzw. kollektiver Wohnraumbewirt-
schaftung und hin zu einem privaten Markt.75

68 Vgl. etwa Michael Fabricius in dem am 20.4.2021 in der WELT
erschienenen Artikel und unter Verweis auf eine repräsentative
Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des
Online-Maklerunternehmens Homeday, abrufbar unter <https:
//www.welt.de/finanzen/immobilien/article230497301/Die-
Mehrheit-der-Deutschen-will-den-Mietendeckel.html> (eingesehen
am 20.10.2022).
69 Vgl. hierzu und zum Folgenden Robert Heuser, Gegenwärtige La-
ge und Entwicklungsrichtung des chinesischen Rechtssystems. Eine
Skizze, Verfassung und Recht in Übersee (VRÜ) 2005, S. 139 ff.; siehe
auch Yuanshi Bu, Einführung in das Recht Chinas, 2. Aufl., München
2017, § 6 Rn. 3. Zu den Eigentumsverhältnissen und Nutzungsrechten
an Grund und Boden näher unten, siehe insbesondere Art. 10 Abs. 4
Satz 2 Verfassung VR China, deutscher Text infra in Fn. 99.
70 Chin.社会主义市场经济.
71 Zu den hiermit verbundenen Impulsen vgl. Robert Heuser
(Fn. 69), S. 144.
72 Chin.合法的私有财产, eigene Hervorhebung.
73 Vgl. näher Sebastian Lohsse/Jing Jin, in: Jörg Binding/Knut Benja-
min Pißler/Lan Xu (Hrsg.), Chinesisches Zivil- und Wirtschaftsrecht,
Bd. 1, Frankfurt am Main 2015, Kap. 5 Rn. 36 f.; Hinrich Julius/Gebhard
M. Rehm, Das chinesische Sachenrechtsgesetz tritt in Kraft: Revolu-
tion oder Viel Lärm um Nichts?, in: Zeitschrift für Vergleichende
Rechtswissenschaft (ZvglRWiss) 106 (2007), S. 374, vor und mit Fn. 30.
74 Vgl. Beibei Tang, China’s Housing Middle Class. Changing Urban
Life in Gated Communities, New York 2018, S. 3; Ting Xu, The Revival
of Private Property and Its Limits in Post-Mao China, London 2014,
S. 47.
75 Ausführlich zum ursprünglichen Danwei-System vgl. Elaine M.
Bjorklund, The Danwei: Socio-spatial characteristics of work units
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Die rasante wirtschaftliche Entwicklung76 seit den
1980er-Jahren führte zu einem massiven Zuzug in die
Metropolen und Metropolregionen vor allem im Osten
des Landes,77 was der Staat zwar mithilfe des Hukou-
Systems78, eines Melderegisters, das die Freizügigkeit
innerhalb des Landes beschränkt, abmildern wollte,
was jedoch nur teilweise gelungen ist: Denn die lega-
le Migration im Zuge des Wirtschaftswachstums ging
einher mit Millionen von Wanderarbeitern, die Arbeit
in den Städten suchen und aufnehmen, auch ohne ih-
ren permanenten Hukou-Ort umzuschreiben (geschätzt
ca. 200–300 Mio. Personen).79 Die fehlende Hukou-
Registrierung hat den großen Nachteil, dass am neuen
Aufenthaltsort viele staatliche Bildungs-, Gesundheits-
und Sozialleistungen nicht in Anspruch genommen
werden können.80

Die Gruppe der Wanderarbeiter wird in der Li-
teratur auch als „floating population“ bezeichnet.81

Diese Migration wurde und wird geduldet, weil die
Wanderarbeiterschaft eine unabdingbare Stütze der
Wirtschaft in den Städten darstellt;82 dort trägt sie
in erheblichem Maße zur Nachfrage nach Wohnraum
bei.83 Die generell hohe Nachfrage nach Wohnungen
wird weiter verstärkt durch den sozialen, traditions-
bedingten Druck, in der Stadt selbst Wohneigentum
zu erwerben oder zumindest auf dem Land zu bau-

in China’s urban society, in: Economic Geography 62, Nr. 1 (1986),
S. 19 ff.; speziell zum Wandel in den Wohnstrukturen vgl. Peter G.
Rowe/Ann Forsyth/Har Ye Kan, China’s Urban Communities: Concepts,
Contexts and Well-Being, Basel 2016, S. 43 ff.
76 Einen Abriss über die Reformen und die wirtschaftliche Ent-
wicklung seit der „Reform und Öffnung“ gibt Yongnian Zheng,
Contemporary China. A History since 1978, Hoboken 2014, S. 43 ff.
77 Zur Bevölkerungsverteilung und Urbanisierung vgl. Zhongdong
Ma, Population, in: William S. Tay/Alvin Y. So (Hrsg.), Handbook of
Contemporary China, Singapur 2012, S. 119 ff.
78 Chin. 户口 oder 户籍制度, einführend zum Hukou-System und
dessen historischen Ursprüngen vgl. Jason Young, China’s Hukou
System. Markets, Migrants and Institutional Change, London 2013,
S. 27 ff.
79 Siehe zur hohen Zahl der Wanderarbeiter die am 21.1.2022
von statista veröffentlichte Statistik (nach Daten des National Bu-
reau of Statistics of China vom Mai 2021), abrufbar unter <https:
//de.statista.com/statistik/daten/studie/234492/umfrage/anzahl-
der-wanderarbeiter-in-china/> (eingesehen am 20.10.2022), siehe
dort auch die folgende Definition: „Als Wanderarbeiter gelten
Personen, die mehr als sechs Monate im Jahr außerhalb ihrer Hei-
matprovinz beschäftigt sind oder die mehr als sechs Monate im Jahr
eine nicht-landwirtschaftliche Tätigkeit innerhalb ihrer Heimatpro-
vinz ausüben.“; vgl. detailliert Zhongdong Ma (Fn. 77), S. 133 ff.; Jason
Young (Fn. 78), S. 47 ff.; zur prekären Situation der Wanderarbeiter
vgl. Bettina Gransow, in: dies./Daming Zhou, Migrants and Health
in Urban China (= Berliner China-Hefte 38), 2010, S. 9 ff.; sowie
jüngst im Kontext der Coronapandemie Georg Fahrion, Wanderar-
beiter in China während der Pandemie – „In diesem Jahr habe ich
erst 24 Euro verdient“, Spiegel-Online v. 24.8.2020, abrufbar unter
<https://www.spiegel.de/politik/ausland/china-wanderarbeiter-
in-diesem-jahr-habe-ich-erst-24-euro-verdient-a-b40f3b8f-5d6f-
4280-a5de-ea7816ebd4d7> (eingesehen am 20.10.2022).
80 Vgl. einführend Jason Young (Fn. 78), S. 1 f., 49 f.
81 Siehe nur Zhongdong Ma (Fn. 77), S. 133.
82 Vgl. nur Jason Young (Fn. 78), S. 28.
83 Vgl. ausführlich zu diesem Zusammenhang Bettina Gransow, Ur-
banisation, Rural-to-Urban Migration and Housing in China, in:
Kerry Brown (Hrsg.), The EU-China Relationship: European Perspec-
tives, London 2015, S. 452 ff.

en.84 Während auf der einen Seite die Nachfrage hoch
ist, stehen auf der anderen Seite viele von Spekulanten
zu Investitionszwecken erworbene Wohnungen leer.85

Infolge der beschriebenen Entwicklungen herrscht in
den Ballungsräumen ein angespannter, ja „entfessel-
te[r] Wohnungsmarkt“86, und ist insbesondere auch ein
von großer struktureller Ungleichheit geprägter Miet-
wohnungsmarkt entstanden.87

Ein im Jahr 2015 durchgeführter Mikrozensus gibt
Aufschluss über die Wohnverhältnisse in China.88 Ge-
fragt wurde dabei u. a. nach der „Quelle des Wohn-
raums“89, also ob selbst gebaut, gekauft, gemietet etc.
Die Ergebnisse sind für drei ausgewählte Regionen auf
Provinzebene (Peking, Shanghai, Hubei) in nachste-
hender Tabelle dargestellt und um eigene Berechnun-
gen ergänzt:

Tabelle 1: Quelle des Wohnraums der Haushalte nach Region (各地区家庭户
按住房来源分的户)90, Einheit: Haushalt (单位：户)

Region
(Provinzebene)

全国
landesweit

北京
Beijing

上海
Shanghai

湖北
Hubei

insgesamt befragte
Haushalte

6234771 107644 131536 269065

Kauf neu gebauter
Wohnungen aus
gewerblichem
Wohnungsbau
(购买新建商品房)

843440
=̂ 13,5 %

17614
=̂ 16,4 %

25977
=̂ 19,7 %

33970
=̂ 12,6 %

Wohnungskauf von
Privat
(购买二手房)

282343
=̂ 4,5 %

7510
=̂ 7,0 %

17837
=̂13,6 %

10370
=̂ 3,9 %

Kauf von ehemals
öffentlichem
(privatisiertem)
Wohnraum
(购买原公有住房)

405831
=̂ 6,5 %

19044
=̂ 17,7 %

18665
=̂ 14,2 %

27049
=̂ 10,1 %

84 Vgl. Juan Tao, in: Yuanshi Bu, Der Besondere Teil der chinesischen
Zivilrechtskodifikation, Tübingen 2019, S. 154.
85 Vgl. zu alledem Sha Hua, Pekings Bewohner kämpfen mit rasant
steigenden Mieten, in: Handelsblatt Nr. 28, Wochenende 8./.9./10.
Februar 2019, S. 30.
86 Mit dieser Formulierung Sha Hua (Fn. 85), S. 30.
87 Siehe mit einem ähnlichen Fazit auch Yuanshi Bu, Rezension
zu „Pißler, Knut Benjamin: Wohnungseigentum in China. Darstel-
lung und Rechtsgrundlagen“, in: Rabels Zeitschrift für ausländi-
sches und internationales Privatrecht (RabelsZ) 77 (2013), S. 883:
„[…] die andauernde Urbanisierung in China und die massen-
hafte Umsiedlung vom Land in die Stadt [haben] den Boom des
chinesischen Immobilienmarkts befeuert […].“; zu den steigenden
Mieten, dem fehlenden Mieterschutz, der Immobilienspekulation
und den hieraus resultierenden Problemen vgl. eindrücklich Sha
Hua (Fn. 85), S. 30 f. Zu diesen Problemen instruktiv auch Chris-
toph Giesen, Wohnserie – Kaufen verboten, SZ-online v. 29.11.2019,
abrufbar unter: <https://www.sueddeutsche.de/geld/wohnserie-
kaufen-verboten-1.4701037> (eingesehen am 20.10.2022).
88 Ein großer Zensus findet alle zehn Jahre statt, immer zu Be-
ginn/ Ende eines Jahrzehnts, also zuletzt 2020. Der Mikrozensus
findet immer im fünften Jahr zwischen den großen Erhebungen statt.
Vgl. mit Hintergründen zum Immobilienmarkt (Stand 2012) auch
Knut Bejamin Pißler, Wohnungseigentum in China. Darstellung und
Rechtsgrundlagen, Tübingen 2013, S. 2 ff.
89 Chin.住房来源.
90 Zahlen und chinesische Bezeichnungen aus National Bureau of
Statistics (国家统计局) (Hrsg.), Landesweiter Mikrozensus 2015 an-
hand einer Stichprobe von 1 % der Bevölkerung (2015年全国 1%人
口抽样调査资料), 2016, S. 535 (Tabelle 11–8); eigene Darstellung, Be-
rechnung und Übersetzung.
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Tabelle 1 (fortgesetzt)

Region
(Provinzebene)

全国
landesweit

北京
Beijing

上海
Shanghai

湖北
Hubei

Kauf einer staatlich
geförderten
Eigentumswohnung
aus den beiden
Wohnraum-Förder-
programmen
(购买经济适用房、
两限房)

113535
=̂ 1,8 %

6921
=̂ 6,4 %

348
=̂ 0,3 %

3214
=̂ 1,2 %

Eigenbau
(自建住房)

3761323
=̂ 60,3 %

16031
=̂ 14,9 %

16278
=̂ 12,4 %

166864
=̂ 62,0 %

Miete von sog.
preiswertem
Wohnraum
(Sozialwohnungen
des Staates) oder sog.
öffentlich geförderten
Mietwohnungen
(租赁廉租房、公租房)

84370
=̂ 1,4 %

4733
=̂ 4,4 %

5776
=̂ 4,4 %

3041
=̂ 1,1 %

Miete sonstigen
Wohnraums
(„normale“ Miete)
(租赁其他住房)

530616
=̂ 8,5 %

29470
=̂ 27,4 %

41757
=̂ 31,7 %

15665
=̂ 5,8 %

andere Formen
(其他)

213313
=̂ 3,4 %

6320
=̂ 5,9 %

4899
=̂ 3,7 %

8894
=̂ 3,3 %

Demnach gaben landesweit nahezu 90 % der be-
fragten Haushalte an, dass ihre Wohnung gekauft sei
oder aus Eigenbau i. w. S. stamme, gegenüber 1,4 %
Sozialwohnungen oder sonst öffentlich bezuschuss-
ten Mietverhältnissen und 8,5 % sonstiger („normaler“)
Miete. Ganz anders ist die Lage in den Metropolregio-
nen vom Rang Pekings und Shanghais mit ihren sehr
angespannten Wohnungsmärkten: Dort lag die Quote
nicht geförderter Miete der Erhebung zufolge bei ca.
30 % (Peking: 27,4 %; Shanghai: 31,7 %), zuzüglich eines
Anteils von je 4,4 % Miete preiswerten oder geförderten
Wohnraums. In der Provinz Hubei in Zentralchina war
der Mietanteil demgegenüber noch nicht so bedeut-
sam, er lag gemäß den Zahlen von 2015 bei insgesamt
knapp 7 % (1,1 % bezuschusste und 5,8 % sonstige Mie-
te). Diese Zahlen illustrieren die großen strukturellen
Unterschiede zwischen Stadt und Land, die sich in Chi-
na nicht nur, aber eben auch auf dem Wohnungs- und
Mietmarkt zeigen.

Was absolute Zahlen angeht: Laut den Daten des chi-
nesischen Immobilienverbandes gab es im Jahr 2017
insgesamt 194 Millionen Mieter, im Jahr 2025 sollen es
den Schätzungen zufolge bereits 252 Millionen sein.91

In Peking lag, Stand 2018, die Durchschnittsmiete bei
12 Euro/qm92 bzw. bei 1.150 Euro/Wohnung, während
sich das monatliche Durchschnittsgehalt ebenfalls etwa
auf diesem Niveau bewegte (1.100 Euro/Monat für Pe-
king im Jahr 2017).93 In den letzten Jahren ist zudem
eine regelrechte Mietindustrie entstanden, bei der man
die eigene Wohnung langfristig an eine Plattform ver-
mietet, die diese – meist nach einer Renovierung und/
91 Siehe mit diesen Angaben Sha Hua (Fn. 85), S. 31.
92 Und damit fast 50 % höher als noch 2015, wo die Durchschnitts-
miete mit 8,42 Euro/qm angegeben wird (Nachweis siehe nächste
Fn.).
93 Zahlen nach Sha Hua (Fn. 85), S. 30, die Bezug nimmt auf den
chinesischen Immobilienverband und das chinesische Statistikamt.

oder Möblierung – untervermietet und verwaltet (sog.
„Second Landlord“94-Modell).95 Gemietet, kommuni-
ziert und bezahlt wird dann über eine App.96 Derartige
Anbieter verwalten inzwischen Millionen von Wohn-
einheiten, was jüngst zu großen Verwerfungen geführt
hat, als ein bedeutender Anbieter in Zahlungsschwie-
rigkeiten geriet und keine Zahlungen mehr an die
Wohnungseigentümer leistete, die dann von den Mie-
tern erneut Zahlung verlangten, obwohl diese den
Mietzins bereits für sechs oder zwölf Monate im Vor-
aus an den Anbieter entrichtet hatten.97

2. Privates Wohnungseigentum in China

Grundsätzlich steht sämtlicher Grund und Boden im
Eigentum des Staates oder der Kollektive („Volksei-
gentum“ bzw. „Kollektiveigentum“).98 Das ergibt sich
schon aus der Verfassung,99 wurde später auch ein-

94 Chin. 二房东. Nach deutschem Verständnis handelt es sich bei
der „Second Landlord“-Konstruktion wohl eher um einen Pacht- mit
nachgeschaltetem Mietvertrag. Die chinesische Rechtssprache kennt
jedoch nur einen gemeinsamen Begriff für Miete und Pacht, die beide
gleichermaßen nach §§ 703 ff. ZGB behandelt werden, hierzu siehe
näher vor und mit Fn. 111. In den §§ 716 ff. ZGB trägt der ZGB-
Gesetzgeber dieser Gestaltung rudimentär Rechnung.
95 Siehe einführend zu diesem Geschäftsmodell Timothy Ang,
Why Chinese millennials are choosing the rental lifestyle, in:
China Economic Review, online v. 8.8.2018, abrufbar unter
<https://chinaeconomicreview.com/why-chinese-millennials-
are-choosing-the-rental-lifestyle/> (eingesehen am 20.10.2022); Sha
Hua (Fn. 85), S. 30.
96 Einer der größten derartigen Anbieter ist Ziroom, sie-
he Dominique Fong, Markets – Warburg Pincus Leads $621
Million Fundraising Round in China’s Ziroom, in: The Wall
Street Journal, online v. 16.1.2018, abrufbar unter <https:
//www.wsj.com/articles/warburg-pincus-leads-621-million-
fundraising-round-in-chinas-ziroom-1516093178> (eingesehen am
20.10.2022). Zur Funktionsweise siehe eine an Ausländer gerichtete
Anleitung, abrufbar unter <https://www.echinacities.com/expat-
corner/How-to-Use-Ziroom-to-Rent-in-China#page_cmt> (einge-
sehen am 20.10.2022).
97 Vgl. zu den jüngsten Entwicklungen Waiyee Yip/ Fan Wang,
Danke Apartment: The ‘broken eggshell’ that left young Chine-
se homeless, in: BBC News, online v. 12.1.2021, abrufbar unter
<https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55571813> (ein-
gesehen am 20.10.2022); Emma Lee, Home rental giant Ziroom
is jilting landlords, in: technode, online v. 13.1.2021, abruf-
bar unter <https://technode.com/2021/01/13/home-rental-
giant-ziroom-is-jilting-landlords/> (eingesehen am 20.10.2022).
Eine Schilderung aus erster Hand bietet auch Roman Kierst,
Wohnungskrise – Warum ich mitten im Winter fast aus mei-
ner Pekinger WG geflogen bin, in: yi magazin, abrufbar unter
<https://www.goethe.de/prj/yim/de/mag/22129384.html> (ein-
gesehen am 20.10.2022).
98 Vgl. zur Genese der chinesischen Eigentumsordnung ausführlich
Christina Eberl-Borges, Einführung in das chinesische Recht, Baden-
Baden 2018, Rn. 359 ff., siehe insbesondere Rn. 362, 370 zu deren
Dreigliedrigkeit (Volks-, Kollektiv- und Privateigentum).
99 Art. 9 Verfassung VR China v. 1982: „(1) Bodenschätze, Ge-
wässer, Wälder, Berge, Grassteppen, Ödland, Strände und andere
Naturressourcen gehören dem Staat, das heißt, sie sind Volkseigen-
tum, mit der Ausnahme von Wäldern, Bergen, Grassteppen, Ödland
und Stränden, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zum Kol-
lektiveigentum gehören. […]“;
Art. 10 Verfassung VR China v. 1982: „(1) Der Boden in den Städten
ist Staatseigentum.
(2) Der Boden auf dem Lande und in den Vororten der Städte ist
Kollektiveigentum, mit Ausnahme der Teile, die entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen dem Staat gehören. Grundstücke und
Parzellen zur privaten Nutzung auf Acker- und Bergland sind eben-
falls Kollektiveigentum.
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fachgesetzlich im Sachenrechtsgesetz 2007 (SRG)100

niedergelegt und fand schließlich Eingang in die eigen-
tumsrechtlichen Regelungen des Zivilgesetzbuchs von
2020 (ZGB)101, vgl. §§ 246 ff. ZGB. Übertragbar ist je-
doch das grundsätzlich zeitlich befristet erteilte Recht
zur Nutzung von Bauland in der Stadt, vgl. nur § 353
ZGB zur Verfügungsbefugnis des zur Nutzung des
Baulands Berechtigten.102 Aufgrund ihres hohen Wer-
tes kommt den dinglichen Nutzungsrechten in China
ein dem Privateigentum an Grundstücken vergleichba-
rer wirtschaftlicher Stellenwert zu.103

Privateigentum kann demgegenüber an den in § 266
ZGB enumerierten Gegenständen bestehen, u. a. an
Häusern104, wobei hiermit gerade keine Grundstücke
gemeint sind, sondern abgeschlossene Räume, also
vor allem Wohnungen und sonstige Räume eines Ge-
bäudes.105 Folgerichtig kennt das Gesetz sog. Stock-
werkseigentum, das Bu106 zufolge i. S. v. §§ 712a bis
712f Schweizerisches ZGB zu verstehen sei. Pißler107

wiederum bezeichnet es als Wohnungseigentum. Die

(3) […]
(4) Weder eine Organisation noch ein Individuum darf Grund und
Boden in Besitz nehmen, kaufen oder verkaufen oder auf andere
Weise gesetzwidrig andern überlassen.“; Verfassungsbestimmungen
zitiert nach der deutschen Übersetzung in: Robert Heuser (Hrsg.),
Das Außenwirtschaftsrecht der VR China. Die wichtigsten Rechts-
normen mit Erläuterungen, München 1986, S. 13. Im Jahr 1988
wurde in Art. 10 Abs. 4 der Verfassung folgender Satz 2 ange-
fügt: „Das Recht der Benutzung von Grund und Boden kann in
Übereinstimmung mit dem Gesetz übertragen werden.“, siehe die
Angaben in der deutschen Übersetzung des Verfassungstextes in
der Sammlung „verfassungen.net“, abrufbar unter <http://www.
verfassungen.net/rc/verf82-i.htm> (eingesehen am 20.10.2022).
100 Sachenrechtsgesetz der VR China (中华人民共和国物权法),
verabschiedet am 16.3.2007 auf der 5. Sitzung des 10. Nationalen
Volkskongresses (NVK), chinesisch-deutsch in: Mei Zhou/Xiaokun Qi/
Sebastian Lohsse/Qingwen Liu, Gesetz der Volksrepublik China über
das Sachenrecht, Zeitschrift für Chinesisches Recht (ZChinR) 2007,
S. 78 ff.
101 Zivilgesetzbuch der VR China (中华人民共和国民法典), verab-
schiedet am 28.5.2020 auf der 3. Sitzung des 13. NVK, chinesischer
Text in: Amtsblatt des Ständigen Ausschusses des NVK (中华人民
共和国全国人民代表大会常务委员会公报) 2020, Sonderausgabe
ZGB (特刊-中华人民共和国民法典) v. 15.6.2020, S. 2 ff. = People’s
Daily (人民日报) v. 2.6.2020, S. 1, 8 ff., chinesisch-deutsch in: DING
Yijie/Peter Leibküchler/ Nils Klages/ Knut Benjamin Pißler, Zivilgesetz-
buch der Volksrepublik China, ZChinR 2020, S. 207 ff.
102 Vgl. ausführlich Gregory M. Stein, Modern Chinese Real Estate
Law: Property Development in an Evolving Legal System (Law, Pro-
perty and Society), London 2016, S. 27 ff.; Yuanshi Bu (Fn. 69), § 14
Rn. 57 ff.; hierzu auch Christina Eberl-Borges (Fn. 98), Rn. 363, wonach
es, von der öffentlichen Hand erwünscht, „zu Fremdbewirtschaftung
in den durch Gesetz, Verleihungsakt oder durch einen Planungsträ-
ger vorgegebenen Grenzen“ komme.
103 So überzeugend Christina Eberl-Borges (Fn. 98), Rn. 363, 371; ähn-
lich („beinahe dem Eigentum gleichkommende Nutzungsrechte“)
auch Yuanshi Bu (Fn. 69), § 14 Rn. 59; vgl. zu alledem auch Tong Zhang,
in: Thomas M. J. Möllers/Hao Li, The General Rules of Chinese Civil
Law. History, Reform and Perspective, Baden-Baden 2018, S. 221 f.
104 Chin.房屋.
105 Siehe die Erläuterungen bei DING Yijie/ Peter Leibküchler/ Nils
Klages/Knut Benjamin Pißler (Fn. 101), S. 243, dort in Fn. 111; zur Vor-
läufervorschrift in § 64 SRG vgl. Sebastian Lohsse/ Jing Jin (Fn. 73),
Kap. 5 Rn. 45.
106 Ausführlich Yuanshi Bu (Fn. 69), § 14 Rn. 38 ff.; vgl. auch Yuanshi
Bu (Fn. 87), S. 883 ff.
107 Zur Terminologie und den Unterschieden zum deutschen Woh-
nungseigentumsrecht siehe Pißler, Wohnungseigentum in China,
2013, S. 4 ff.

diesbezüglichen Regelungen finden sich seit Erlass des
ZGB im 6. Kapitel des 2. Buches, §§ 271 ff. ZGB.
Gem. § 271 ZGB (vormals § 70 SRG) kann solches
(Sonder-)Eigentum bestehen an einer Wohnung, an ge-
werblich genutzten Räumen und sonstigen exklusiven
Gebäudeteilen, während an den gemeinschaftlich ge-
nutzten Teilen Gemeinschaftseigentum besteht.

Nach alledem fällt das Eigentum an Grundstücken
und den hierauf errichteten Gebäuden regelmäßig aus-
einander, außer der Staat bzw. die Kollektive sind
zugleich Grund- und Gebäudeeigentümer.108

3. Mieterschutz nach dem ZGB unter Berück-
sichtigung anderer Formen der Wirksamkeits-
und Inhaltskontrolle

a) Allgemeiner Befund und jüngste Entwick-
lung

Bu109 sieht infolge der Tatsache, dass die meisten Chi-
nesen den Kauf der Miete vorzögen und nur kurz
in einem Mietverhältnis stünden, einen entsprechend
geringeren Bedarf an Mieterschutz. Vor dem Hinter-
grund der steigenden Mietquote muss dieser Befund
zumindest für die Ballungsräume relativiert werden.
Vom gestiegenen Interesse der chinesischen Politik an
Mieterschutz zeugt auch eine hochrangige Delegati-
onsreise aus China im Jahr 2019, bei der sich die
Teilnehmenden in Deutschland umfassend zu diesem
Thema informieren ließen.110

Es ist daher zu fragen, welche mieterschützenden
Instrumente das geltende chinesische Recht vorhält,
und ob dieses Instrumentarium den gesellschaftlichen
Realitäten angemessen ist. Hinzuweisen ist zunächst
darauf, dass die chinesische Rechtssprache Miete und
Pacht mit demselben Begriff bezeichnet.111 Die be-
treffenden Regelungen finden sich im 14. Kapitel des
3. Buches des ZGB, §§ 703 ff. ZGB. Im Mietvertragsrecht
wurden zahlreiche Vorschriften des bisherigen Ver-
tragsgesetzes (VG) exakt oder mit mehr oder weniger
geringen Anpassungen übernommen; zudem wurden
einige Bestimmungen der 2009 ergangenen Auslegung
des Obersten Volksgerichts (OVG) zur Wohnraummie-
te (im Folgenden: OVG-Auslegung 2009)112 ins ZGB

108 Yuanshi Bu (Fn. 69), § 14 Rn. 62; zu dieser Problematik vgl. auch
Sebastian Lohsse/Jing Jin (Fn. 73), Kap. 5 Rn. 46 f.
109 Yuanshi Bu (Fn. 69), § 12 Rn. 102.
110 Siehe nur Anna Hoben, Delegation aus China informiert sich
in München über Mieterschutz, in: SZ-Online v. 27.1.2019, abrufbar
unter <https://www.sueddeutsche.de/muenchen/delegation-aus-
china-mieterschutz-verein-der-immobilienbesitzer-1.4304691> (ein-
gesehen am 20.10.2022).
111 Chin. 租赁, siehe die Anmerkung bei DING Yijie/ Peter Leib-
küchler/Nils Klages/Knut Benjamin Pißler (Fn. 101), S. 323, in Fn. 614;
sowie Knut Benjamin Pißler, Mietrecht in China nach der justiziel-
len Interpretation des Obersten Volksgerichts aus dem Jahr 2009,
ZChinR 2010, S. 222.
112 Erläuterungen des Obersten Volksgerichts zu einigen Fragen der
Rechtsanwendung bei Streitfällen zu Mietverträgen über Wohnun-
gen in Städten und Kleinstädten (最高人民法院关于审理城镇房
屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释) v. 30.7.2009,
chinesisch-deutsch in: Knut Benjamin Pißler, ZChinR 2010, S. 272 ff.
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aufgenommen.113 Die OVG-Auslegung 2009 wurde
vom OVG denn auch am 23.12.2020 mit Wirkung zum
1.1.2021 entsprechend bereinigt, sodass nurmehr die
nicht ins ZGB übernommenen Bestimmungen in der
Auslegung verblieben sind; damit gingen auch einige
Änderungen an den übrigen Vorschriften einher.114

Generell fällt auf, dass das Mietrecht des ZGB nur
sehr wenige Vorschriften spezifisch zur Wohnraum-
miete enthält und kaum soziale Schutzregelungen
zugunsten des Mieters.115 Das Verbot der Änderungs-
kündigung zum Zwecke der Mieterhöhung und das
Vergleichsmietenregime zur Begrenzung der Höhe des
Mietzinses, wie sie oben116 als für das deutsche Recht
zentrale Schutzinstrumente dargestellt wurden, finden
im chinesischen ZGB kein Pendant. Eine Kündigung
vonseiten des Vermieters ist vielmehr in vielen Fäl-
len ohne größere Einschränkungen möglich.117 So be-
stimmt § 730 ZGB für unbefristete Mietverhältnisse,
dass jede Partei jederzeit den Vertrag auflösen darf, dies
aber der anderen Partei im Voraus mit angemessener
Frist mitgeteilt werden muss (ordentliches118 Kündi-

113 Einführend zum bisherigen Mietrecht nach dem VG und der
OVG-Auslegung 2009 vgl. Yuanshi Bu (Fn. 69), § 12 Rn. 102 ff.; Tho-
mas Weidlich/Yuan Shen, in: Jörg Binding/Knut Benjamin Pißler/Lan
Xu (Hrsg.), Chinesisches Zivil- und Wirtschaftsrecht, Bd. 1, Frankfurt
am Main 2015, Kap. 3 Rn. 144 ff.; Tietie Zhang, in: Yuanshi Bu (Hrsg.),
Chinese Civil Law, München 2013, Kap. 6 Rn. 78 ff.; Knut Benjamin
Pißler (Fn. 111), S. 222 ff.
114 Chinesisch-deutsche Übersetzung der revidierten Fassung der
OVG-Auslegung 2009 unten ab S. 154. Siehe ferner zu Änderungen
an weiteren Vorschriften den Beschluss des OVG zur Änderung der
„Auslegung des OVG zu einigen Fragen der Anwendung des ,Ge-
werkschaftsgesetzes der VR China‘ in der Zivilrechtsprechung“ und
zur Änderung von 26 weiteren justiziellen Auslegungen (verabschie-
det auf der 1823. Sitzung des Rechtssprechungsausschusses des OVG
am 23.12.2020, gültig ab 1.1.2021), chin.最高人民法院关于修改《最
高人民法院关于在民事审判工作中适用〈中华人民共和国工会法〉
若干问题的解释》等二十七件民事类司法解释的决定（2020 年 12
月 23日最高人民法院审判委员会第 1823次会议通过，自 2021年 1
月 1日起施行）, chinesisch abrufbar unter <lawinfochina.com> [北
大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer [法宝引证
码] CLI.3.349701, (eingesehen am 20.10.2022), siehe dort den entspre-
chenden Streichungsbeschluss unter Nr. 21 (二十一、) betreffend die
OVG-Auslegung zur Wohnraummiete: „2. Gestrichen werden §§ 4, 8,
15, 16, 17, 19, 21, 23, 24.“ (chin. „2.删除第四条、第八条、第十五条、第
十六条、第十七条、第十九条、第二十一条、第二十三条、第二十四条 “);
schon im Vorfeld des Erlasses des ZGB auf die Notwendigkeit einer
Bereinigung der OVG-Auslegungen hinweisend Yuanshi Bu, Hinter-
grund, Bestandsaufnahme und Anmerkungen zum BT ZGB – mit
dem Vertrags- und Erbrecht im Fokus, in: dies., Der Besondere Teil
der chinesischen Zivilrechtskodifikation, Tübingen 2019, S. 29.
115 Vgl. mit einem ähnlichen Urteil mit Blick auf das VG Yuanshi
Bu (Fn. 69), § 12 Rn. 102 („wenige Schutzvorschriften zugunsten des
Mieters“); so auch Knut Benjamin Pißler (Fn. 111), S. 222; zum Missver-
hältnis zwischen der hohen Bedeutung von Mietverhältnissen über
(Wohn-)Räume und der geringen Zahl von Sondervorschriften vgl.
mit Blick auf das VG schon Thomas Weidlich/ Yuan Shen (Fn. 113),
Kap. 3 Rn. 157.
116 Siehe oben unter II. 2.
117 Zu den Kündigungsgründen des Vermieters nach dem VG und
der OVG-Auslegung 2009 vgl. Knut Benjamin Pißler (Fn. 111), S. 225 f.;
Thomas Weidlich/Yuan Shen (Fn. 113), Kap. 3 Rn. 160 ff.
118 Das außerordentliche Kündigungsrecht des Vermieters ist
durchaus ähnlich geregelt wie im deutschen Recht, siehe dort §§ 543
und 569 BGB: So besteht ein Kündigungsrecht nach § 711 ZGB, wenn
der Mieter die Mietsache nicht nach der vereinbarten Methode bzw.
ihrer Natur entsprechend gebraucht und die Mietsache dadurch be-
schädigt wird; gemäß § 716 Abs. 2 ZGB bei Untervermietung ohne
Einverständnis des Vermieters; gem. § 722 ZGB, wenn der Mieter oh-

gungsrecht).119 Eine Unterscheidung zwischen Wohn-
raummiete und sonstigen Mietverhältnissen sieht das
ZGB insofern nicht vor. Keine besondere Regelung ist
zur Eigenbedarfskündigung enthalten, die nicht beson-
ders bedeutsam zu sein scheint.120 Meist bedarf es aber
ohnehin keiner Kündigung, da Mietverhältnisse in Chi-
na in der Regel befristet abgeschlossen werden.121

In jüngster Zeit hat sich aber ausweislich einer Mittei-
lung vom 30.8.2021122 offenbar das chinesische Ministe-
rium für Wohnungswesen und ländliche Entwicklung
die „Gewährleistung eines stabilen Angebots und einer
stabilen Nachfrage auf dem Mietwohnungsmarkt“123

auf die Agenda gesetzt. Die Bemühungen zielen ins-
besondere darauf, zu verhindern, dass das Ungleich-
gewicht zwischen Angebot und Nachfrage auf dem
Mietwohnungsmarkt die Schwierigkeiten von Neubür-
gern und einkommensschwachen Bevölkerungsteilen
bei der Anmietung von Wohnraum verschärft. Zu die-
sem Zweck wird insbesondere eine Begrenzung des
jährlichen Anstiegs der Mieten für städtischen Wohn-
raum auf höchstens 5 % beabsichtigt.124

b) Mieterschützende Regelungen im Einzelnen

Einige mieterschützende Regelungen sind jedoch in
§§ 725 ff. ZGB enthalten: § 725 ZGB normiert zunächst
den Grundsatz „Kauf bricht nicht Miete“.125

Für die Wohnraummiete normiert § 726 ZGB für den
Fall des Verkaufs der vermieteten Wohnung grundsätz-
lich ein Vorkaufsrecht des Mieters.126 In der Literatur
wurde ob der ausgreifenden Immobilienspekulation

ne rechtfertigenden Grund den Mietzins nach Aufforderung nicht
innerhalb angemessener Frist bezahlt, wobei ein unerheblicher Zah-
lungsrückstand wohl nach der Rechtsprechung keine Kündigung
rechtfertigt, siehe Thomas Weidlich/Yuan Shen (Fn. 113), Kap. 3 Rn. 163.
119 Vgl. zur leicht anders gefassten Vorgängervorschrift in § 232 VG
Thomas Weidlich/Yuan Shen (Fn. 113), Kap 3. Rn. 160.
120 Vgl. unter Hinweis auf § 119 Abs. 3 der (zum 1.1.2021 außer Kraft
getretenen) OVG-Ansichten zu den AGZ v. 26.1.1988 (最高人民法院
关于贯彻执行《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见（试行）)
Thomas Weidlich/Yuan Shen (Fn. 113), Kap. 3 Rn. 164; Knut Benjamin
Pißler (Fn. 111), S. 236.
121 Knut Benjamin Pißler (Fn. 111), S. 236. Laut Christoph Giesen
(Fn. 87) werden Mietverträge gewöhnlich für ein Jahr abgeschlossen.
122 Die Mitteilung des Ministeriums für Wohnungswesen und länd-
liche Entwicklung über die Verhinderung von großflächigem Abriss
und Bau bei der Durchführung von Stadterneuerungsinitiativen (住
房和城乡建设部关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题
的通知), abrufbar unter <http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/
2021-08/31/content_5634560.htm> (eingesehen am 20.10.2022) (nur
auf Chinesisch), befasst sich primär mit Stadterneuerungspolitik.
123 Chin. „ 确保住房租赁市场供需平稳 “, siehe den Nachweis in
Fn. 122.
124 Siehe den Nachweis Fn. 122.
125 Vgl. hierzu näher Knut Benjamin Pißler (Fn. 111), S. 232 f.; aus-
führlich aus chinesischer Sicht vgl. HUANG Fenglong (黄凤龙), „Kauf
bricht nicht Miete“ und Mieterschutz. Mit einem Fokus auf das Ver-
ständnis von § 229 VG (“买卖不破租赁” 与承租人保护–以对《合同
法》第 229条的理解为中心), Peking University Law Journal (中外法
学) 2013/3, S. 618 ff.; WANG Liming (王利明), Über „Kauf bricht nicht
Miete“ (论 “买卖不破租赁”), Academic Journal of Zhongzhou (中州
学刊) 2013/9, S. 48 ff.; zum deutschen Recht siehe oben vor und mit
Fn. 12.
126 Vgl. zur diesbezüglich ähnlichen Rechtslage vor dem ZGB Yuan-
shi Bu (Fn. 69), § 12 Rn. 103; ausführlich zum Vorkaufsrecht auch Knut
Benjamin Pißler (Fn. 111), S. 233 ff. Ein solches Vorkaufsrecht existiert
auch im deutschen Recht, siehe § 577 BGB.
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in China schon zur Rechtslage nach dem VG und der
OVG-Auslegung 2009 angemerkt, dass sich dieses star-
ke Vorkaufsrecht kontraproduktiv auswirken könne,
wenn Eigentümer eine Wohnung lieber leer stehen
ließen als durch eine Vermietung ihre Veräußerungs-
freiheit zu gefährden.127 § 727 ZGB enthält die zuvor
in § 23 OVG-Auslegung 2009 enthaltene Informati-
onspflicht des Vermieters, den Mieter fünf Tage vor
einer Versteigerung des vermieteten Hauses hierüber
zu unterrichten. Ebenfalls aus der OVG-Auslegung
2009 (§ 21) stammt die jetzt in § 728 Satz 1 ZGB nieder-
gelegte Regelung, wonach der Mieter Schadensersatz
verlangen kann, wenn der Vermieter ihn nicht über sein
Vorkaufsrecht unterrichtet hat. Die fehlende Unterrich-
tung hindert gemäß § 728 Satz 2 ZGB aber nicht die
Wirksamkeit des zwischen dem Vermieter und einem
Dritten abgeschlossenen Kaufvertrags.

Gem. § 731 ZGB kann der Mieter jederzeit den
Vertrag auflösen, wenn die Mietsache seine Sicher-
heit oder Gesundheit gefährdet, auch wenn er bei
Vertragsschluss von Qualitätsmängeln wusste.128 Eine
Schutzregelung zugunsten der mit dem Mieter zu-
sammenlebenden Personen enthält § 732 ZGB, wonach
diese Personen nach dem Tod des Mieters in den Miet-
vertrag eintreten können.129 § 734 ZGB bestimmt, dass
sich ein befristetes Mietverhältnis unbefristet verlän-
gert, wenn der Mieter nach Ablauf der Mietfrist die
Mietsache weiter gebraucht und der Vermieter keinen
Einspruch dagegen erhebt.130

Das ZGB kennt daneben dem deutschen Recht ver-
gleichbare allgemeine Instrumente der Wirksamkeits-
und Inhaltskontrolle von Rechtsgeschäften und Verträ-
gen. So enthält etwa § 153 Abs. 2 ZGB eine Unwirksam-
keitsfolge für Zivilrechtsgeschäfte, die der öffentlichen
Ordnung und den guten Sitten zuwiderlaufen, und es
kann gem. § 151 ZGB die Aufhebung von grob unge-
rechten Rechtsgeschäften verlangt werden, die unter
Ausnutzung einer gefährlichen oder schwierigen La-
ge zustande gekommen sind.131 Auch der Grundsatz
von Treu und Glauben132 ist in § 7 ZGB ausdrücklich
normiert, kommt aber auch in zahlreichen weiteren
Vorschriften zum Ausdruck (siehe Tabelle 2).133 §§ 496

127 Mit diesen Bedenken Knut Benjamin Pißler (Fn. 111), S. 238;
vgl. auch Sha Hua (Fn. 85), S. 30, die von einem hohen Leerstand
(geschätzt eine Million Wohnungen allein in Peking) infolge von Spe-
kulation berichtet.
128 Ähnlich im deutschen Recht das außerordentliche Kündigungs-
recht des Mieters nach § 569 Abs. 1 BGB bei Gesundheitsgefährdung
durch die gemietete Wohnung.
129 Ähnlich im deutschen Recht § 563 BGB.
130 Ähnlich im deutschen Recht § 545 BGB, der allerdings in der
Wohnraummiete angesichts der nur ausnahmsweisen Zulässigkeit
von Zeitmietverträgen nach § 575 BGB kaum eine Rolle spielt.
131 Siehe zum Verbot sittenwidriger Rechtsgeschäfte im deutschen
Recht § 138 BGB.
132 Im deutschen Recht siehe § 242 BGB.
133 Zur Herkunft dieses Grundsatzes im chinesischen Recht vgl.
Jörg Binding/Hang Zhang, in: Jörg Binding/Knut Benjamin Pißler/Lan
Xu (Hrsg.), Chinesisches Zivil- und Wirtschaftsrecht, Bd. 1, Frank-
furt am Main 2015, Kap. 2 Rn. 41 ff., zur Bedeutung im Vertragsrecht
siehe a. a. O., Rn. 45, 50; mit Blick auf § 6 VG die Ausstrahlungswir-
kung des Grundsatzes auf das gesamte VG betonend Weixing Shen, in:
Klaus Peter Berger et. al. (Hrsg.), Zivil- und Wirtschaftsrecht im Eu-

bis 498 ZGB enthalten Bestimmungen zur Kontrolle
Allgemeiner Geschäftsbedingungen134, die Vorschrift
zur Inhaltskontrolle ist § 497 ZGB.135

c) Tabellarischer Überblick

Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die
wichtigsten Materien der allgemeinen zivilrechtlichen
Wirksamkeits- und Inhaltskontrolle sowie des Miet-
rechts des ZGB und führt die Vorschriften zurück
auf ähnliche oder gar identische Vorschriften in den
Allgemeinen Grundsätzen des Zivilrechts von 1986
(AGZ)136, im Vertragsgesetz von 1999 (VG)137 und in
der OVG-Auslegung 2009. Diese Gegenüberstellung
belegt die weitgehende Kontinuität zwischen dem al-
ten und neuen Recht – fast für alle ZGB-Vorschriften
finden sich entsprechende Vorläuferregelungen:138

Tabelle 2

Regelungsmaterie Regelung im ZGB Vorläuferregelungen

allgemeine Wirksamkeits- und Inhaltskontrolle

Sittenwidrigkeit Grundsatz in §§ 8, 10
ZGB; Unwirksamkeits-
folge in § 153 Abs. 2 ZGB

§ 7 AGZ („gesellschaft-
liche Moral“); Unwirk-
samkeitsfolge in § 58
Abs. 1 Nr. 5 AGZ; § 7 VG

Wucher/
unangemessene
Benachteiligung

Anfechtbarkeit, § 151
ZGB

Nichtigkeit, § 58 Abs. 1
Nr. 3 AGZ bzw.
Anfechtbarkeit, § 59
Abs. 1 Nr. 2 AGZ

Treu und Glauben Grundsatz in § 7 ZGB,
daneben einige
Ausprägungen:
• Schadensersatz-

anspruch bei c. i. c.,
§ 500 ZGB (vgl. § 500
Nr. 3 ZGB „andere
den Grundsatz von
Treu und Glauben
verletzende
Handlungen“)

• Vertragserfüllung
nach Treu und
Glauben, § 509 Abs. 2
ZGB

• nachvertragliche
Pflichten, § 558 ZGB

§ 4 AGZ
§ 6 VG
§ 42 VG
§ 60 VG
§ 92 VG

ropäischen und Globalen Kontext. Festschrift für Nobert Horn zum
70. Geburtstag, Berlin 2006, S. 135 f.
134 Das deutsche AGB-Recht ist in §§ 305 ff. BGB enthalten, es spielt
im Mietrecht freilich nur insoweit eine Rolle, als nicht ohnehin zwin-
gende Mieterschutzvorschriften eingreifen, siehe dazu schon oben
Fn. 19.
135 Detailliert zu AGB in China vgl. Thomas Weidlich/ Yuan Shen
(Fn. 113), Kap. 3 Rn. 39 ff.
136 Allgemeine Grundsätze des Zivilrechts der Volksrepublik Chi-
na (中华人民共和国民法通则), verabschiedet am 12.4.1986 auf
der 4. Sitzung des 6. NVK, revidierte Fassung v. 27.8.2009, deutsch
in der Fassung v. 12.4.1986 bei: Frank Münzel (Hrsg.), Chinas
Recht, 12.4.1986/1, abrufbar unter http://www.chinas-recht.de/zi-
vilrecht.htm (eingesehen am 20.10.2022).
137 Vertragsgesetz der VR China (中华人民共和国合同法), ver-
abschiedet am 15.3.1999 auf der 2. Sitzung des 9. NVK, deutsch
bei: Frank Münzel (Hrsg.), Chinas Recht, 15.3.1999/1, abrufbar
unter <http://www.chinas-recht.de/vertrag.htm> (eingesehen am
20.10.2022).
138 Zur Kontinuität bei den vertypten Verträgen mit Blick auf die
Entwurfsfassungen des ZGB-BT vgl. schon Yuanshi Bu (Fn. 114),
S. 27 ff., speziell zur Übernahme von Vorschriften aus der OVG-
Auslegung 2009 siehe a. a. O., S. 28.
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Tabelle 2 (fortgesetzt)

Regelungsmaterie Regelung im ZGB Vorläuferregelungen

AGB-Kontrolle §§ 496 bis 498 ZGB §§ 39 bis 41 VG

ausgewählte Vorschriften des Mietrechts139

Definition § 703 ZGB § 212 VG

Inhalt des
Mietvertrags

§ 704 ZGB § 213 VG

Schriftform bei
längerfristigen
Mietverträgen

§ 707 ZGB § 215 VG

Pflichten des
Vermieters

§ 708 ZGB § 216 VG

Vereinbarungs-
gemäßer Gebrauch
der Mietsache
durch den Mieter

§ 709 ZGB § 217 VG

Abnutzung der
Mietsache durch
vertragsgemäßen
Gebrauch

§ 710 ZGB § 218 VG

Rechte des
Vermieters bei
vertragswidrigem
Gebrauch

§ 711 ZGB § 219 VG

Instandhaltungs-
und Instandset-
zungspflicht des
Vermieters

§ 712 ZGB § 220 VG

Durchsetzung der
Instandhaltungs-
und Instandset-
zungspflicht des
Vermieters

§ 713 ZGB § 221 VG

Veränderung der
Mietsache durch
den Mieter

§ 715 ZGB § 223 VG

Untervermietung § 716 ZGB § 224 VG

Mietfrist bei
Untervermietung

§ 717 ZGB § 15 OVG-Auslegung
2009

Fiktion des
Einverständnisses
des Vermieters bei
Untervermietung

§ 718 ZGB § 16 OVG-Auslegung
2009

Zahlung des
Mietzinses durch
den Dritten
anstelle des
Hauptmieters

§ 719 ZGB § 17 OVG-Auslegung
2009

Fruchtgenuss § 720 ZGB § 225 VG

Mietzinstermine § 721 ZGB § 226 VG

Vertragsauflösung
durch Vermieter

§ 722 ZGB § 227 VG

Mietminderung
bei Rechtsmängeln

§ 723 ZGB § 228 VG

Vertragsauflösung
durch Mieter

§ 724 ZGB § 8 OVG-Auslegung 2009

Kauf bricht nicht
Miete

§ 725 ZGB § 229 VG

Vorkaufsrecht bei
Wohnraummiete

§ 726 ZGB § 230 VG

Vorkaufsrecht bei
Versteigerung von
Wohnraum

§ 727 ZGB § 23 OVG-Auslegung
2009

139 Bezeichnung der Regelungsmaterie entsprechend den Paragra-
phenüberschriften bei DING Yijie/Peter Leibküchler/Nils Klages/Knut
Benjamin Pißler (Fn. 101), S. 323 ff.

Tabelle 2 (fortgesetzt)

Regelungsmaterie Regelung im ZGB Vorläuferregelungen

Rechtsfolgen einer
Beeinträchtigung
des Vorkaufsrechts

§ 728 ZGB § 21 OVG-Auslegung
2009

Vertragsauflösung
wegen Verschlech-
terung und
Untergang der
Mietsache

§ 729 ZGB § 231 VG

Vertragsauflösung
bei unbefristeten
Mietverträgen

§ 730 ZGB § 232 VG

Fortsetzung des
Mietverhältnisses
durch
Zusammenlebende
und
Geschäftspartner

§ 732 ZGB § 234 VG

Unbefristete
Verlängerung des
Mietvertrags,
Vorrecht bei
Wohnraummiete

§ 734 ZGB § 236 VG

IV. Rechtsvergleichende Schlussbemerkungen

Mieterschutz ist vor allem dort dringlich, wo Wohn-
raum knapp ist und Mieter deshalb keine nennens-
werte Verhandlungsmacht haben, sondern faktisch
gezwungen sind, auch grob unangemessene Vertrags-
konditionen privater Vermieter zu akzeptieren, um ihr
existenzielles Wohnbedürfnis zu befriedigen. Ist die
materielle Vertragsparität dermaßen aus den Fugen
geraten, bietet der Vertrag als Instrument privatautono-
mer und prinzipiell eigenverantwortlicher Interessen-
wahrnehmung140 keinen zuverlässigen Schutz gegen
einseitige und unangemessene Übervorteilung mehr.
Dieser Befund rechtfertigt gesetzliche Einschränkun-
gen der Privatautonomie, wie sie für das deutsche

140 Grundlegend dazu Walter Schmidt-Rimpler, Grundfragen einer
Erneuerung des Vertragsrechts, in: Archiv für die civilistische Praxis
(AcP) 147 (1941), S. 155 f.: „… der Vertrag ist ein Mechanismus, um
ohne hoheitliche Gestaltung in begrenztem Rahmen eine richtige Re-
gelung auch gegen unrichtigen Willen herbeizuführen, weil immer
der durch die Unrichtigkeit Betroffene zustimmen muß“; ders., Zum
Problem der Geschäftsgrundlage, in: Festschrift für Hans Carl Nip-
perdey: zum 60. Geburtstag 21. Januar 1955, München 1955, S. 1 ff.;
abweichend unter noch radikalerer Betonung der Selbstbestimmung
als Geltungsgrund des Vertrags Werner Flume, Rechtgeschäft und Pri-
vatautonomie, in: Hundert Jahre deutsches Rechtsleben: Festschrift
zum hundertjährigen Bestehen des Deutschen Juristentages 1860–
1960, Bd. 1, Karlsruhe 1960, S. 143: „Nur in Hinsicht auf die Art
des Zustandekommens des Vertrages, daß nämlich die Regelung in
der Selbstbestimmung der Vertragspartner geschieht, kann man von
der Regelung des Vertrags sagen, daß sie ,richtig‘ ist. Darüber hin-
aus wäre das Urteil des ,richtig‘ oder ,unrichtig‘ als rechtliches Urteil
über den Inhalt der privatautonomen Gestaltung ein Widerspruch
in sich. Denn, soweit die Privatautonomie wirkt, gibt es gerade kei-
ne rechtliche Norm, an welcher die privatautonome Gestaltung der
Rechtsverhältnisse gemessen werden könnte. Die Gestaltung aus
Selbstbestimmung in einem Rahmen, der nach der Rechtsordnung
der Selbstbestimmung überlassen ist, ist einem rechtlichen Urteil, ob
sie ,richtig‘ ist, unzugänglich“; ähnlich ders., Das Bereicherungsrecht
in Mehrpersonenverhältnissen, in: AcP (161) 1962, S. 65: „Das Rechts-
geschäft gilt, weil gemäß dem Grundsatz der Privatautonomie die
Regelung des einzelnen als eine solche nach seinem Willen anerkannt
wird“; dazu auch bereits Beate Gsell (Fn. 21), S. 306 f.
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soziale Mieterschutzrecht kennzeichnend sind,141 sich
aber auch in einzelnen Vorschriften des ZGB finden.

141 Dementsprechend hat das deutsche BVerfG in seinem Beschluss
v. 23.4.1974 – 1 BvR 6/74 , BVerfGE 37, 132, juris Rn. 25 völlig zu
Recht schon 1974 zur heute in § 558 Abs. 1 BGB geregelten gesetz-
lichen Begrenzung der Miete auf die ortsübliche Vergleichsmiete
in Bestandsmietverträgen entschieden, es sei schon deshalb nicht
zu beanstanden, dass die Ausnutzung von Mangellagen auf dem
Wohnungsmarkt verhindert und Preisspitzen abgeschnitten würden,
weil eine solche Nutzung des Eigentums im Hinblick auf die sozia-
le Bedeutung der Wohnung für die hierauf angewiesenen Menschen
keinen verfassungsrechtlichen Schutz genieße. Und in einer Entschei-
dung aus dem Jahr 1985 zur heute in § 558 Abs. 3 BGB angeordneten
Kappungsgrenze stellte das BVerfG klar, dass die Bestandsgarantie
des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG nicht schon dann infrage gestellt ist, wenn
nicht die höchstmögliche Rendite aus einem Eigentumsobjekt erzielt
werden kann, siehe BVerfG, Beschluss v. 4.12.1985 – 1 BvL 23/84, 1
BvL 1/85, 1 BvR 439/84, 1 BvR 652/84, BVerfGE 71, 230, juris Rn. 49;
auch dazu bereits Beate Gsell (Fn. 21), S. 306 f. Das BVerfG hat schließ-
lich auch die „Mietpreisbremse“ gebilligt und entschieden, dass die
betreffende Regulierung der Miethöhe bei Mietbeginn durch § 556d
Abs. 1 BGB weder gegen die Garantie des Eigentums noch gegen die
Vertragsfreiheit noch den allgemeinen Gleichheitssatz verstoße, siehe
BVerfG (Fn. 66), S. 3056, Rn. 51 ff.

Das deutsche Mietrecht hat sich dabei – ungeachtet
der aufgezeigten berechtigten Kritik und des anhal-
tenden Reformbedarfs in einzelnen Punkten – insge-
samt als Instrument zum Schutz des sozialen Friedens
grundsätzlich bewährt. Dass in China bislang ein ent-
sprechend weitgehend ausgebautes Mieterschutzrecht
fehlt, ist vor dem Hintergrund der erst vergleichsweise
kurz währenden Periode massenhafter privater Ver-
mietung nachvollziehbar, ändert aber nichts an dem
rechtspolitischen Bedürfnis nach Mieterschutz. Die
oben erwähnte Mitteilung des chinesischen Ministeri-
ums für Wohnungswesen und ländliche Entwicklung
vom August 2021142 lässt aber hoffen, dass die gebote-
ne Regulierung von Miethöhe und Kündigungsschutz
auch in China bald erfolgen wird. Dass massenhafter
Neubau den Schutz entbehrlich machen wird, ist jeden-
falls einigermaßen kurzfristig weder für China noch
für Deutschland zu erwarten. Denn verfügbare Flächen
sind gerade in Ballungszentren knapp, und selbst wenn
sich überall dort, wo er nachgefragt wird, genügend
Wohnraum errichten ließe, würde dies Jahre in An-
spruch nehmen. So lange kann die Bevölkerung mit
dem Wohnen nicht warten.

* * *

The Protection of Tenants in Germany and China

Residential tenancy law is caught in the area of tension between freedom of contract and regulation. Considering the exis-
tential importance of housing, tight housing markets with a shortage of supply call for a certain degree of tenant protection and
thus justify a limitation of landlords’ freedom of contract. Accordingly, the provisions of the German Civil Code (BGB) aimed
at social tenant protection have proven themselves as means of protecting social peace. In China, tenancy law falls short of this
degree of protection, even though the tenant rate has risen significantly in recent times, especially in metropolitan areas, and
there is a shortage of housing. In broad continuity with the previous law, the Chinese Civil Code has some gaps in this respect,
which should be closed to meet the situation of the Chinese rental housing market. However, there are now apparent efforts to
strengthen tenants’ rights in China.

142 Siehe Fn. 122.
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Finanzierungsmöglichkeiten ausländisch investierter
Gesellschaften in China
Dominic Köstner 1

Abstract
Der Beitrag beleuchtet vor dem Hintergrund der strengen Devisenkontrollvorschriften der VR China eine Reihe von Finan-

zierungsmöglichkeiten chinesischer Tochtergesellschaften durch ihre ausländischen Gesellschafter. Dabei wird insbesondere
detailliert auf die Gewährung von Gesellschafterdarlehen und die verschiedenen Möglichkeiten zur Berechnung der gesetzlich
normierten Höchstgrenzen eingegangen. Im Gegenzug können auch bei der Aufnahme von Bankdarlehen innerhalb Chinas
devisenkontrollrechtliche Aspekte eine Rolle spielen. Dies ist dann der Fall, wenn zur Besicherung des Darlehens Sicherheiten
der ausländischen Muttergesellschaft herangezogen werden. Der Beitrag widmet sich auch diesem Sonderproblem der Finan-
zierung mit Auslandsbezug.

I. Einleitung

Bei der Neugründung oder dem Erwerb einer chine-
sischen Kapitalgesellschaft durch einen ausländischen
Investor stellen sich nicht zuletzt Fragen zur zukünf-
tigen Finanzierung der Gesellschaft. Aber auch im
aktuellen Umfeld strikter Covid-Restriktionen in der
VR China und den dadurch verursachten Cashflow-
Problemen vieler Unternehmen wächst das Bedürfnis
nach einer kurzfristigen Zurverfügungstellung von Ka-
pital.

Vor dem Hintergrund der strengen Vorschriften zur
Devisenkontrolle in der VR China sind die Möglich-
keiten der grenzüberschreitenden Zurverfügungstel-
lung von Eigen- und Fremdkapital jedoch stark ein-
geschränkt und durch eine Fülle von Spezialgesetzen
geregelt. Dieser Beitrag gibt einen Überblick über die
diversen Finanzierungsoptionen und deren jeweilige
zentrale Herausforderungen. Während der erste Teil
des Aufsatzes (hierzu Abschnitt II.) die Möglichkeiten
der Finanzierung durch den ausländischen Gesell-
schafter näher beleuchtet, befasst sich der zweite Teil
(hierzu Abschnitt III.) mit der Aufnahme von Fremd-
kapital durch die chinesische Tochtergesellschaft. Der
Beitrag schließt mit einem Fazit zu den einzelnen Fi-
nanzierungsoptionen (hierzu Abschnitt IV.).

II. Finanzierung durch den Gesellschafter

Der ausländische Gesellschafter hat grundsätzlich zwei
Möglichkeiten, die Gesellschaft mit Finanzmitteln aus-

1 Dr., LL. M. (King’s College London); Rechtsanwalt und Partner bei
GvW Graf von Westphalen in Shanghai. Er ist spezialisiert auf Gesell-
schaftsrecht/M & A sowie die Beratung ausländischer Mandanten zu
rechtlichen und strategischen Themen im operativen Geschäft in Chi-
na. Der Autor dankt Rechtsanwältin Yan Huanlei für die wertvolle
Unterstützung bei der Erstellung dieses Beitrags.

zustatten. Neben der Zurverfügungstellung in Form
von Eigenkapital kann der Investor der Gesellschaft ein
Gesellschafterdarlehen gewähren.2

1. Eigenkapital

Zunächst kann der Gesellschaft Eigenkapital in Form
von Stammkapital zur Verfügung gestellt werden. Das
Stammkapitalkonzept chinesischer Gesellschaften mit
beschränkter Haftung3 ist in Grundzügen mit dem-
jenigen deutscher Kapitalgesellschaften vergleichbar;
im Vordergrund steht die Errichtung eines Haftungs-
fonds unter dem Gesichtspunkt des Gläubigerschut-
zes.4 Auch steht dem Gesellschafter die Wahl zwischen
Bar- und/oder Sacheinlagen offen. Sowohl die Stamm-
kapitalziffer als auch die Art der Aufbringung (in Form
von Bar- und/oder Sacheinlage) sind in der Satzung
der chinesischen Tochtergesellschaft festzulegen.

Demgegenüber ist der Grundsatz einer Mindesthaft-
summe dem chinesischen Gesellschaftsrecht nach der
Neufassung des Gesellschaftsgesetzbuches aus dem
Jahr 20135 grundsätzlich fremd. Lediglich in bestimm-

2 Die Beurteilung der in der Praxis mitunter anzutreffenden Wei-
terbelastung von Kosten der Tochtergesellschaft an die ausländische
Mutter über die Konstruktion von Dienstleistungsverträgen ist stark
einzelfallbezogen und soll in diesem Beitrag nicht näher thematisiert
werden.
3 Zu dem am 1. Januar 2020 in Kraft getretenen Gesetz über
ausländische Investitionen (中华人民共和国外商投资法) (chinesisch-
englisch abrufbar unter: <lawinfochina.com> [北 大 法 律 英 文
网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer CLI.1.330426 [EN]) so-
wie die Auswirkungen auf den Erwerb und die Neugründung von
chinesischen Gesellschaften vgl. auch Michael Scheil, Ausländische
Investitionen in China nach der neuen gesetzlichen Regelung, in:
ZChinR 2021, S. 5 ff.
4 Zur Funktion des Stammkapitals bei der deutschen GmbH vgl.
etwa Christian Schwandtner, MüKo GmbHG, § 5, Rn. 29.
5 In diesem Zusammenhang sei auch auf das Circular of the State
Council on Issuing the Reform Proposals for the Registered Capi-
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ten Branchen sowie bei Gesellschaften mit einem spe-
ziellen Gesellschaftszweck sehen Spezialgesetze ein
Mindeststammkapital vor.6

Darüber hinaus wurden die gesetzlichen Bestim-
mungen zur Aufbringung des satzungsmäßigen
Stammkapitals im Zuge der Reform aus dem Jahr 2014
auch in zeitlicher Hinsicht gelockert.7 Es steht dem
Gesellschafter nunmehr frei, in der Satzung ein belie-
biges Datum für den spätestmöglichen Zeitpunkt zur
Einlageleistung zu bestimmen, wobei dieser Zeitraum
maximal der Dauer der Gesellschaft entsprechen darf.

Ein gravierender Unterschied zwischen der Eigenka-
pitalausstattung chinesischer und deutscher Kapitalge-
sellschaften besteht darin, dass der Gesellschafter einer
chinesischen Gesellschaft Eigenkapital ausschließlich
in Form von Stammkapital8 zur Verfügung stellen
kann. Die Möglichkeit der Einzahlung in die Kapital-
rücklage besteht – anders als in Deutschland – nicht.

Die Konsequenz ist eine im Vergleich zur Finanz-
verfassung deutscher Kapitalgesellschaften sehr viel
unflexiblere Eigenkapitalfinanzierung chinesischer Ge-
sellschaften. Dem Investor steht zunächst nur das
im Rahmen der Gründung satzungsmäßig festgelegte
Stammkapital zur Verfügung. Stellt sich später her-
aus, dass das Stammkapital zu niedrig kalkuliert war
oder ergibt sich nachträglich ein zusätzlicher Finanzie-
rungsbedarf der Gesellschaft, bleibt dem Gesellschafter
im Rahmen der Eigenkapitalfinanzierung lediglich die
– mit diversen administrativen Hürden verbundene –
Erhöhung des satzungsmäßigen Stammkapitals.

tal Registration System (国务院关于印发注册资本登记制度改革
方案的通知) vom 7. Februar 2014 (chinesisch-englisch abrufbar un-
ter: <lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法
宝], Indexnummer CLI. 2.218783 [EN]) hingewiesen sowie auf das
Circular of the Ministry of Commerce on Improving Foreign In-
vestment Review Administration (商务部关于改进外资审核管理
工作的通知) vom 17. Juni 2014 (chinesisch-englisch abrufbar unter:
<lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝],
Indexnummer CLI.4.228339 [EN]) speziell in Bezug auf ausländisch
investierte Gesellschaften.
6 So etwa verlangen die Administrative Regulations of the People’s
Republic of China on Foreign-invested Banks (Revised in 2019) (中华
人民共和国外资银行管理条例（2019年修订）) des Staatsrates vom 30.
September 2019 (chinesisch-englisch abrufbar unter: <lawinfochina.
com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnum-
mer CLI. 2.336652 [EN]) für ausländisch investierte Banken ein
Mindeststammkapital von einer Milliarde RMB. Die Provisions on
Investment Companies Established by Foreign Investors (Revised in
2015) (关于外商投资举办投资性公司的规定（2015年修订）) des Minis-
try of Commerce vom 28. Oktober 2015 (chinesisch-englisch abrufbar
unter: <lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法
宝], Indexnummer CLI.4.293227 [EN]) fordern bei ausländisch inves-
tierten Investitionsgesellschaften ein Mindeststammkapital von 30
Millionen USD.
7 Vgl. hierzu das bereits erwähnte Circular of the State Council on
Issuing the Reform Proposals for the Registered Capital Registration
System (国务院关于印发注册资本登记制度改革方案的通知) vom
7. Februar 2014 (chinesisch-englisch abrufbar unter: <lawinfochina.
com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer
CLI. 2.218783 [EN]). Zuvor galt etwa für WFOEs eine Mindestauf-
bingung von 20 % des Stammkapitals und eine Höchstgrenze für die
Aufbringung des restlichen Teils von zwei Jahren ab dem Zeitpunkt
der Gründung.
8 Der Begriff „Stammkapital“ wird hier einheitlich für die Eigenka-
pitalfinanzierung von Kapitalgesellschaften unterschiedlicher Form
(GmbHs und AGs) verwandt.

Hintergrund dieses rigiden Systems ist das Ziel der
VR China, den Kapitalfluss in das Land strikt zu kon-
trollieren.9 Die Geschäftsbanken in der VR China treten
insoweit als Kontrolleure auf, indem Gutschriften des
von der ausländischen Muttergesellschaft überwiese-
nen Stammkapitals auf dem Konto der chinesischen
Tochter nur nach entsprechender Prüfung erfolgen.10

Da die Satzung und somit die Stammkapitalziffer
ein behördliches Eintragungsverfahren durchlaufen,
wird auf diese Weise sichergestellt, dass nicht über
den Umweg einer der Höhe nach nicht beschränkten
Einzahlung in die Kapitalrücklage zusätzliches Eigen-
kapital zur Verfügung gestellt wird.

2. Gesellschafterdarlehen

Neben der Zurverfügungstellung von Eigenkapital (in
Form von Stammkapital) kann der Gesellschafter der
Gesellschaft auch ein Darlehen gewähren. Um jedoch
zu verhindern, dass die strengen Devisenkontroll-
vorschriften im Rahmen der Eigenkapitalfinanzierung
durch die Gewährung von Gesellschafterdarlehen un-
terlaufen werden, setzt der chinesische Gesetzgeber
den ausländischen Investoren auch bei der Gesellschaf-
terfremdfinanzierung enge Grenzen. So steht insbeson-
dere die Entscheidung über die Darlehenssumme nicht
im freien Ermessen der Parteien, sondern wird durch
gesetzlich normierte Höchstgrenzen bestimmt.11

a) Gesetzliche Entwicklung und Überblick

Ursprünglich sah das Gesetz mit der sog. „Borrowing-
Gap-Methode“12 lediglich ein Instrument zur Bestim-
mung dieses Darlehenshöchstbetrags in ausländischer
Währung vor.13 Danach bestimmt sich die maxima-

9 Vgl. hierzu etwa das grundlegende Circular of the State Council
on Further Strengthening and Improving the Administration on For-
eign Exchange Receipts and Disbursements (国务院关于进一步加强
和改进外汇收支管理的通知) vom 18. April 2001 (chinesisch-englisch
abrufbar unter: <lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.
cn> [北大法宝], Indexnummer CLI.2.36308 [EN]) sowie die Admin-
istrative Regulations of the People’s Republic of China on Foreign
Exchange (Revised in 2008) (中华人民共和国外汇管理条例（2008年修
订）) des State Council and vom 5. August 2008 (chinesisch-englisch
abrufbar unter: <lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.
cn> [北大法宝], Indexnummer CLI.2.107240 [EN]).
10 Konkret sind hier eine Reihe von Schritten vorzunehmen: Die
sog. „foreign exchange registration for domestic direct investment“
(境内直接投资外汇登记) durch die Bank steht am Anfang; sodann er-
folgt die Eröffnung eines „foreign currency capital account“ (外汇资
本金账户) und eines „renminbi basic deposit account“ (人民币基本存
款账户), von welchem dann die laufenden Ausgaben und im Einzel-
nen freizugebenden Investitionen unter Heranziehung des auf dem
„foreign currency capital account“ liegenden Stammkapitals getätigt
werden. Hinzu kommt oftmals noch ein separates „foreign exchange
settlement account“ (外汇结算账户), auf welchem Zahlungseingänge
etwa von Kunden aus dem Ausland eingehen.
11 Gleiches gilt für Darlehen von Dritten aus dem Ausland, siehe
hierzu Abschnitt III.
12 Im Chinesischen wird hier typischerweise von 投注差模式
gesprochen, also dem Differenzmodell zwischen Total Investment
Amount und Stammkapital.
13 Diese Borrowing-Gap-Methode basiert auf den Tentative Regu-
lations of the State Administration for Industry and Commerce on the
Proportion of the Registered Capital to the Total Amount of Invest-
ment of Sino-foreign Equity Joint Ventures (国家工商行政管理局关于
中外合资经营企业注册资本与投资总额比例的暂行规定) vom 17. Fe-
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le Höhe der Darlehensvaluta in Abhängigkeit von
der Stammkapitalziffer der Gesellschaft (siehe hier-
zu im Detail in Abschnitt II.2.b). Am 22. Januar 2017
veröffentlichte die chinesische Zentralbank ein Circu-
lar, wonach die Borrowing-Gap-Methode nach Ablauf
einer einjährigen Übergangsfrist (nach entsprechen-
der Reevaluierung der Devisenkontrollbehörde) durch
die sog. „Net-Asset-Methode“ ersetzt werden wür-
de.14 Hier errechnet sich der Verfügungsrahmen zur
Darlehensgewährung vereinfacht gesprochen in Ab-
hängigkeit von den Nettovermögenswerten der Toch-
tergesellschaft (siehe hierzu im Detail in Abschnitt II.
2.c).

Seither hat es, soweit ersichtlich, keine weiteren offi-
ziellen Verlautbarungen zum Ausgang dieser „Reeva-
luierung“ bzw. der zukünftigen Anwendbarkeit der
Borrowing-Gap-Methode gegeben. In der Praxis lassen
die jeweils zuständigen Unterbehörden der Devisen-
kontrollbehörde (State Administration of Foreign Ex-
change, „SAFE“) auch nach nunmehr fünf Jahren nach
Veröffentlichung des Circular durch die Zentralbank
die Borrowing-Gap-Methode weiterhin neben der Net-
Asset-Methode zu.

Investoren stehen derzeit mithin beide Methoden
zur Verfügung. Gleichwohl kann die Borrowing-Gap-
Methode in gewisser Weise als „Auslaufmodell“ be-
zeichnet werden – so geht wohl auch die Mehrzahl der
Marktteilnehmen davon aus, dass die Borrowing-Gap-
Methode jedenfalls in den kommenden Jahren auch in
der Anwendungspraxis der Behörden von der Bildflä-
che verschwinden wird.

Aufgrund der langen Historie und der relativ einfa-
chen Berechnungsweise entscheiden sich jedoch auch
heute noch eine ganze Reihe von ausländischen In-
vestoren bei der Gründung einer Gesellschaft für die
Borrowing-Gap-Methode.

Bei der Wahl der Methode ist zu beachten, dass ein
Wechsel zwischen den Varianten grundsätzlich nicht
möglich ist. Hat sich der Gesellschafter also einmal
für die Net-Asset-Methode entschieden, ist ein späterer
Wechsel zur Berechnung der Darlehenssumme anhand
der Borrowing-Gap-Methode ausgeschlossen. Umge-
kehrt können sich jedoch Unternehmen, die sich zu
Beginn für die Borrowing-Gap-Methode entschieden
haben, einmalig für einen (unwiderruflichen) Wechsel
zur Net-Asset-Methode aussprechen.

b) Borrowing-Gap-Methode

aa) Überblick Die Borrowing-Gap-Methode war lan-
ge Zeit die einzige Möglichkeit zur Bestimmung eines
Höchstbetrags von Gesellschafterdarlehen. Gesetzliche

bruar 1987 (chinesisch-englisch abrufbar unter: <lawinfochina.com>
[北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer CLI.
4.3200 [EN]).
14 Circular of the People’s Bank of China on Matters relating to
the Macro-prudential Management of Full-covered Cross-border Fi-
nancing (中国人民银行关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事
宜的通知) vom 12. Januar 2017 (chinesisch-englisch abrufbar unter:
<lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝],
Indexnummer CLI.4.289350 [EN]).

Grundlage sind die am 17. Februar 1987 veröffentlich-
ten „Tentative Regulations of the State Administration
for Industry and Commerce on the Proportion of the
Registered Capital to the Total Amount of Investment
of Sino-foreign Equity Joint Ventures“.15 Deren Arti-
kel 6 stellt klar, dass die Verordnung – entgegen ihres
Titels – nicht nur für Gemeinschaftsunternehmen chi-
nesischer und ausländischer Investoren gilt, sondern
auch auf Gesellschaften mit ausschließlich ausländi-
schen Investoren Anwendung findet.

bb) Berechnungsmethode Unter der Borrowing-
Gap-Methode bestimmt sich die maximale Höhe zur
Aufnahme von Fremdkapital (einschließlich Gesell-
schafterdarlehen) aus dem Ausland als das Delta
zwischen dem Stammkapital der Gesellschaft und
dem ebenfalls satzungsmäßig festgelegten Gesamt-
investitionsbetrag (sog. „Total Investment Amount“).
Dieser Total Investment Amount kann gleich dem oder
größer als das Stammkapital sein und unterliegt be-
stimmten gesetzlichen Verhältnisanforderungen. Die
folgende Tabelle stellt diese Verhältnisanforderungen
im Einzelnen dar:

Gesamtinvestitionsbetrag Erforderliches
Stammkapital

Bis zu USD 3 Mio. Mindestens 70 %

Über USD 3 Mio. bis USD 10 Mio. Mindestens 50 %
(mind. jedoch USD 2.1 Mio.)

Über USD 10 Mio. bis USD 30 Mio. Mindestens 40 %
(mind. jedoch USD 5 Mio.)

Über USD 30 Mio. Mindestens ein Drittel
(mind. jedoch USD 12 Mio.)

Anders als in Bezug auf das Stammkapital besteht
seitens des Gesellschafters keine Verpflichtung, den in
der Satzung festgelegten Gesamtinvestitionsbetrag der
Gesellschaft auch tatsächlich zur Verfügung zu stellen.
Es ist jedoch zu beachten, dass ein vollständiges Aus-
schöpfen des satzungsmäßigen Gesamtinvestitionsbe-
trags nur dann möglich ist, wenn das Stammkapital
auch in voller Höhe aufgebracht wurde; andernfalls er-
folgt eine Pro-rata-Kürzung entsprechend des Fehlbe-
trags des aufgebrachten zum satzungsmäßigen Stamm-
kapital.

cc) Mehrfache Darlehensgewährungen Der Gesell-
schafter wird oftmals ein Interesse daran haben, der
Gesellschaft nicht nur einmalig ein Darlehen zur
Verfügung stellen zu können, sondern dies wieder-
holt zu tun. Dies setzt im Anwendungsbereich der
Borrowing-Gap-Methode (bei Ausschöpfung des Dar-
lehenshöchstbetrags) jedoch zwingend voraus, dass
der jeweilige Gesellschafterdarlehensvertrag eine Lauf-
zeit von nicht mehr als einem Jahr hat und innerhalb
dieses Jahres auch tatsächlich die Rückzahlung der
15 国家工商行政管理局关于中外合资经营企业注册资本与投资总额
比例的暂行规定 (chinesisch-englisch abrufbar unter: <lawinfochina.
com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer
CLI.4.3200 [EN]).
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Darlehensvaluta sowie der aufgelaufenen Zinsen er-
folgt.

c) Net-Asset-Methode

aa) Überblick Alternativ steht chinesischen Unter-
nehmen seit 2017 die Net-Asset-Methode zur Verfü-
gung. Diese wurde erstmals 2015 im Rahmen eines Pi-
lotprojekts in der Shanghai Pilot Free Trade eingeführt
und zuletzt durch das bereits erwähnte, am 12. Januar
2017 von der chinesischen Zentralbank veröffentlich-
te Circular normiert. Die Methode steht gleichermaßen
chinesischen Gesellschaften mit und ohne ausländi-
sche Anteilseigner zur Verfügung.16 Das erklärte Ziel
der Vorschriften ist unter anderem, den Handlungs-
spielraum für chinesische Unternehmen im Rahmen
der grenzüberschreitenden Finanzierung zu erweitern.

bb) Berechnungsmethode Das neue Konzept be-
stimmt den maximalen Verfügungsrahmen für Darle-
hen aus dem Ausland in Abhängigkeit von bestimmten
Bilanzkennziffern sowie einer Reihe von Risikomulti-
plikatoren. Nach Ziffer III des Circular darf die un-
ter Anwendung bestimmter Risikofaktoren berechnete
Gesamtfinanzierungssumme des Unternehmens einen
bestimmten Höchstbetrag nicht überschreiten, wobei
auch bei der Kalkulation dieses Höchstbetrags Risiko-
faktoren herangezogen werden.

Dabei berechnet sich der Höchstbetrag für die Auf-
nahme von ausländischen Darlehensverbindlichkeiten
aus dem Produkt (i) des Nettovermögens des Darle-
hensnehmers, (ii) der sog. „Leverage Ratio“ und (iii)
dem sog. „MP Adjustment Parameter“. Sowohl die Le-
verage Ratio als auch der MP Adjustment Parameter
sind gesetzlich vorgegeben. Die Leverage Ratio liegt
demnach für Unternehmen bei 2, für Finanzinvestoren,
die keine Banklizenz haben, bei 1 und für Banken bei
0,8; 17 der MP Adjustment Parameter liegt derzeit bei 1.

Die Gesamtfinanzierungssumme wiederum ist das
Produkt aus (i) der Summe aller vorhandenen grenz-
überschreitenden Finanzierungen der Gesellschaft, un-
abhängig davon, ob diese in RMB oder ausländischer
Währung zur Verfügung gestellt wurden, (ii) einem
laufzeitbezogenen Risikofaktor (Faktor 1 bei Darle-
henslaufzeiten von über einem Jahr und Faktor 1,5 bei
Laufzeiten von einem Jahr oder weniger) und (iii) ei-
nem finanzierungstypenbezogenen Risikofaktor (hier
wird zwischen bilanzwirksamen Finanzierungen und
solchen Finanzierungen unterschieden, die sich nicht
in der Bilanz der Gesellschaft niederschlagen, wobei

16 In Bezug auf nicht ausländisch investierte Gesellschaften bezieht
sich das Instrument dann auf die Aufnahme von Darlehen bei Ge-
schäftsbanken oder sonstigen Dritten im Ausland.
17 Vgl. hierzu Artikel 6 des Circular of the People’s Bank of China
on Matters relating to the Macro-prudential Management of Full-
covered Cross-border Financing (中国人民银行关于全口径跨境融
资宏观审慎管理有关事宜的通知) (chinesisch-englisch abrufbar un-
ter: <lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法
宝], Indexnummer CLI.4.289350 [EN]).

derzeit für beide Arten ein einheitlicher Faktor von 1
gilt).18

Die Hebung oder Senkung der einzelnen Risikofak-
toren erlaubt es der Behörde nunmehr, den Kapital-
fluss aus dem Ausland situationsabhängig zu steuern.
So hat die SAFE im März 2020 den MP Adjustment
Parameter von 1 auf 1,25 erhöht, um auf diesem Wege
den möglichen Darlehenshöchstbetrag, den chinesi-
sche Unternehmen im Ausland ziehen können, ent-
sprechend zu erhöhen. Damit reagierte die SAFE auf
den erhöhten Kapitalbedarf chinesischer Unternehmen
im Zuge der Covid-19-Pandemie.19 Dieser Faktor wur-
de zwischenzeitlich wieder auf 1 reduziert;20 es bleibt
jedoch abzuwarten, wie die Behörden auf die aktuellen
und massiven Corona-Restriktionen in der VR China
im Frühjahr 2022 reagieren werden.

cc) Revolvierende Darlehen Die Net-Asset-Methode
ermöglicht das Ausreichen revolvierender Darlehen.
Im Gegensatz zur Borrowing-Gap-Methode besteht
mithin die Möglichkeit, innerhalb eines Höchstbetrags
beliebige Teilbeträge abzurufen und zurückzuzahlen.
Dieser Aspekt stellt sicherlich einen der großen Vortei-
le der Net-Asset-Methode gegenüber der Borrowing-
Gap-Methode dar.

d) Besonderheiten bei Darlehen mit längerer
Laufzeit

Bei sog. „mittel- und langfristigen Darlehen“21 bedarf
es, unabhängig von der gewählten Berechnungsmetho-
de des Darlehenshöchstbetrags, zusätzlich zur Freigabe
durch die SAFE grundsätzlich noch einer weiteren
behördlichen Genehmigung seitens der National De-
velopment and Reform Commission („NDRC“)22. Nach
einem Circular vom 14. September 201523 müssen Dar-
lehen aus dem Ausland mit einer Laufzeit von über
18 Hinzu kommt bei Darlehen in Fremdwährung ein „exchange rate
risk conversion factor“ von 0,5.
19 Circular of the People’s Bank of China and the State Admin-
istration of Foreign Exchange on Adjusting the Macro-prudential
Adjustment Parameter for Full-covered Cross-border Financing (中
国人民银行、国家外汇管理局关于调整全口径跨境融资宏观
审慎调节参数的通知) issued by the People’s Bank of China and
the State Administration of Foreign Exchange vom 11. März 2020
(chinesisch-englisch abrufbar unter: <lawinfochina.com> [北大法
律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer CLI. 4.340385
[EN]).
20 Circular of the People’s Bank of China and the State Admin-
istration of Foreign Exchange on Adjusting the Macro-prudential
Adjustment Parameter for Enterprise Cross-border Financing (中国
人民银行、国家外汇管理局关于调整企业跨境融资宏观审慎调节参数
的通知) issued by the People‘s Bank of China and the State Adminis-
tration of Foreign Exchange vom 7. Januar 2021 (chinesisch-englisch
abrufbar unter: <lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.
cn> [北大法宝], Indexnummer CLI.4.350076 [EN]).
21 中长期国际商业贷款.
22 Die NDRC erteilt ein sog. „Certificate for Filing and Registration
of Issuance of Foreign Debts by Enterprises“ (企业发行外债备案登记
证明).
23 Circular of the National Development and Reform Commission
on Promoting the Administrative Reform of the Record-filing and Re-
gistration System for the Issuance of Foreign Debts by Enterprises
(国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的
通知) vom 14. September 2015 (chinesisch-englisch abrufbar unter:
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einem Jahr vorab bei der NDRC angemeldet und so-
dann bei Erhalt der Valuta angezeigt werden. Kommt
das Darlehen in mehreren Tranchen zur Auszahlung,
ist nach dem Erhalt jeder Tranche eine Anzeige zu ma-
chen.

Zwar gibt es Stimmen in der Praxis, die eine NDRC-
Freigabe bei ausländisch investierten Gesellschaften
für nicht zwingend erforderlich halten. Da sich diese
Auffassung aber nicht ausdrücklich im Wortlaut des
entsprechenden Circular wiederfindet, ist zur Reduzie-
rung von Compliance-Risiken eine solche zusätzliche
Freigabe empfehlenswert.24

3. Exkurs: Cross-Border Cash-Pooling

Nur am Rande sei hier auch die Möglichkeit erwähnt,
chinesische Tochtergesellschaften in ein internationales
Cash-Pooling-System aufzunehmen. Dies war vor dem
Hintergrund der strikten Devisenkontrollvorschriften
über Jahre hinweg kaum möglich und beginnt erst
langsam, in der VR China Fuß zu fassen. Für die
Zukunft ist aufgrund einiger Vorteile gegenüber den
übrigen in diesem Beitrag dargestellten Finanzierungs-
instrumenten mit einer Zunahme solcher grenzüber-
schreitender Cash-Pooling-Systeme zu rechnen.

Derzeit existieren mit der Mitteilung der chinesi-
schen Zentralbank aus dem Jahr 201525 und dem am
15. März 2019 von der SAFE erlassenen „Circular
of the State Administration of Foreign Exchange on
Issuing the Administrative Provisions on the Central-
ized Operation of Cross-border Funds of Multinational
Companies“ 26 (sog. „Circular 7“) zwei sich teilwei-
se überlappende gesetzliche Regelungen betreffend die
Beteiligung chinesischer Unternehmen an einem inter-
nationalen Cash-Pooling-System.

Ziel eines Cash-Pooling-Systems ist ein konzernin-
terner Liquiditätsausgleich, indem zu entsprechenden
Referenzzeitpunkten Geld (in Form von Bankgutha-
ben) von den Cash-Pool-Teilnehmern mit Liquiditäts-
überschuss auf ein beim Cash-Pool Leader angesiedel-
tes sog. „Master-Account“ überwiesen und anschlie-
ßend denjenigen Cash-Pool-Teilnehmern mit Finanzbe-
darf zur Verfügung gestellt wird. Dadurch entsteht bei
den Cash-Pool-Teilnehmern mit Liquiditätsüberschuss
eine Darlehensforderung gegen den Cash-Pool Leader
und im umgekehrten Fall eine Darlehensverbindlich-
keit.

<lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝],
Indexnummer CLI.4.257040 [EN]).
24 Die NDRC empfiehlt auf Ihrer Website eine Einreichung der
Unterlagen spätestens 45 Tage vor dem geplanten Ausreichen des
Darlehens.
25 Notice of the People’s Bank of China on Further Facilitating
Multinational Enterprise Groups in Operation of the Cross-Border
Bilateral RMB Cash Pooling Business (中国人民银行关于进一步便
利跨国企业集团开展跨境双向人民币资金池业务的通知) vom 5.
September 2015 (chinesisch-englisch abrufbar unter: <lawinfochina.
com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer
CLI.4.258851 [EN]).
26 国家外汇管理局关于印发《跨国公司跨境资金集中运营管理规
定》的通知 (chinesisch-englisch abrufbar unter: <lawinfochina.com>
[北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer CLI.
4.330475 [EN]).

Im Falle eines chinesischen Cash-Pool-Teilnehmers
mit im Ausland belegenem Cash-Pool Leader fließt da-
her in Szenario 1 Geld über die Grenze ins Ausland in
Form eines Darlehens an die (typischerweise) Mutter-
gesellschaft und in Szenario 2 Geld in die VR China in
Form eines Gesellschafterdarlehens der Mutter.

Jeder dieser Vorgänge unterfiele für sich genom-
men den devisenkontrollrechtlichen Bestimmungen
und entsprechenden Vorabkontrollen der SAFE, was
ein effektives Cash-Pooling faktisch unmöglich ma-
chen würde. Circular 727 eröffnet daher zunächst die
Möglichkeit, die Verfügungsrahmen der einzelnen chi-
nesischen Cash-Pool-Teilnehmer bezüglich Darlehens-
aufnahmen aus dem Ausland und Darlehensgewäh-
rungen ins Ausland zu konsolidieren und auf diesem
Wege einen gemeinsamen aggregierten Verfügungs-
rahmen für alle chinesischen Cash-Pool-Teilnehmer zu
schaffen.

Unter Circular 7 ist der Cash-Pool Leader verpflich-
tet, diese konsolidierten Verfügungsrahmen für Dar-
lehensaufnahme und -ausgabe zu Beginn des Cash-
Pooling (und sodann bei Hinzutritt bzw. Abgang eines
chinesischen Cash-Pool-Teilnehmers) bei der SAFE an-
zuzeigen, ohne dass es einer Anzeige jeder einzelnen
Transaktion bedarf.

Die Flexibilität des Cash-Pooling unter dem Circu-
lar 7 hat jedoch einen Preis: So stehen den chinesischen
Cash-Pool-Teilnehmern für die Zeit ihrer Teilnahme am
Cash-Pool kein Zugang zu sonstigen Gesellschafterdar-
lehen oder Darlehen von ausländischen Kreditinstitu-
ten zur Verfügung. Artikel 16 der „Administrative Pro-
visions on the Centralized Operation of Cross-border
Funds of Multinational Companies“ geht sogar so weit,
dass bestehende Finanzierungen vor der Aufnahme in
den Cash-Pool vollständig zurückgeführt sein müssen.

III. Finanzierung durch Dritte

Neben der Gesellschafterfinanzierung steht auslän-
disch investierten Gesellschaften in der VR China
grundsätzlich auch der Zugang zu Fremdkapital von
Kreditinstituten und sonstigen Dritten zur Verfü-
gung.28 Im Folgenden soll auch hierzu anhand der
Betrachtung von Bankdarlehen ein kurzer Überblick
gegeben und auf ein oftmals unterschätztes Sonderpro-
blem bei der Besicherung von Onshore-Bankdarlehen
eingegangen werden.

1. Onshore-Bankdarlehen

Ausländisch investierten Gesellschaften steht der Zu-
gang zu chinesischen Bankdarlehen ohne weitere Ein-
schränkungen offen. In Ermangelung eines grenzüber-
schreitenden Elements bei der Darlehensauszahlung
sind hier keine Restriktionen seitens der SAFE zu be-
achten.
27 In Verbindung mit dem dazugehörigen Annex „Administrative
Provisions on the Centralized Operation of Cross-border Funds of
Multinational Companies“.
28 Das Thema „Unternehmensanleihen“ ist für ausländisch inves-
tierte Unternehmen bislang von untergeordneter Bedeutung und
wird daher in diesem Beitrag nicht näher beleuchtet.
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Ein Sonderproblem der grenzüberschreitenden
Finanzierung von chinesischen Gesellschaf-
ten tritt jedoch bei der Besicherung eines
Onshore-Bankdarlehens durch die ausländische Mut-
tergesellschaft auf.29 Dies spielt immer dann eine Rolle,
wenn der Darlehensgeber für die Kreditgewährung
eine Sicherheit verlangt, die chinesische Tochterge-
sellschaft jedoch über keine oder nicht ausreichende
Vermögenswerte verfügt. Tritt der Gesellschafter dann
als Sicherungsgeber für die Darlehensverbindlichkeit
der chinesischen Tochtergesellschaft auf, stellen sich
ebenfalls devisenkontrollrechtliche Fragen. Maßgeb-
lich ist das „Circular of the State Administration of
Foreign Exchange on Promulgation of the Provisi-
ons on the Administration of Foreign Exchange for
Cross-border Guarantee“ der SAFE vom 1. Juni 2014.30

Theoretisch stehen den Parteien zwei Konstrukte
der Sicherheitenstellung zur Verfügung. Im sog. „Drei-
Parteien-Modell“ (vgl. Schaubild 1) erfolgt die Sicher-
heitenstellung durch die ausländische Konzerngesell-
schaft direkt im Verhältnis zur darlehensgebenden
Bank in der VR China.

Offshore
Onshore

Ausländische
Muttergesellschaft

Bank
in der VR China

Ausländisch
investierte

Tochtergesellschaft
in der VR China

Garantie/Sicherheit

Darlehen

Schaubild 1

In der Praxis häufiger anzutreffen ist jedoch das
sog. „Vier-Parteien-Modell“ (vgl. Schaubild 2). Hier
erfolgt die Sicherheitenstellung nicht unmittelbar im
Verhältnis von ausländischem Sicherheitengeber und
chinesischem Darlehensgeber, sondern typischerweise
unter Einschaltung einer ausländischen Niederlassung
derjenigen Bank, die das Darlehen in der VR China
an die Gesellschaft ausreicht. Im Verhältnis der beiden
Banken bestehen wiederum Abreden für den Fall der
Sicherheitenverwertung.

29 Man spricht hier auch von „domestic loans under overseas guar-
antee“ (外保内贷).
30 国家外汇管理局关于发布《跨境担保外汇管理规定》的通
知 (chinesisch-englisch abrufbar unter: <lawinfochina.com> [北大
法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer CLI.4.225812
[EN]).

Offshore
Onshore

Bank
im Ausland

Ausländische
Muttergesellschaft

Bank
in der VR China

Ausländisch
investierte

Tochtergesellschaft
in der VR China

Garantie/Sicherheit

Letter of credit/
Letter of indemnity

Darlehen

Schaubild 2

Zwar fließt in beiden Konstrukten zu keinem Zeit-
punkt unmittelbar Geld von der ausländischen Mut-
tergesellschaft an die chinesische Tochter; im Eintritt
des Sicherungsfalls käme es jedoch zu einer Verwer-
tung der Sicherheiten des Gesellschafters durch den
im Ausland belegenen Sicherungsnehmer und die an-
schließende Weiterreichung der Erlöse an den in der
VR China belegenen Darlehensgeber und damit letzt-
lich zu einem Devisenzufluss aus dem Ausland.

Vor diesem Hintergrund behandelt die chinesi-
sche Devisenkontrollbehörde bereits die Sicherheiten-
gewährung als einen möglichen Finanzierungstatbe-
stand. Zwar wird die Höhe der Sicherheit nicht un-
mittelbar dem (nach der Borrowing-Gap- bzw. Net-
Asset-Methode errechneten) möglichen Höchstbetrag
ausländischer Darlehen der chinesischen Tochterge-
sellschaft zugerechnet, es erfolgt jedoch gemäß der
„Operational Guidance for Administration of Foreign
Exchange for Cross-border Guarantee“31 eine Anrech-
nung für den Fall, dass die ausstehende besicherte
Darlehensforderung die Summe des Nettovermögens
des Darlehensnehmers übersteigt.

Aus verwaltungsrechtlicher Sicht ist schließlich zu
beachten, dass es nach Artikel 18 der „Circular of
the State Administration of Foreign Exchange on Pro-
mulgation of the Provisions on the Administration
of Foreign Exchange for Cross-border Guarantee“ im
Gegensatz zu einer direkten Darlehensaufnahme im
Ausland keiner vorherigen Beantragung der Freigabe
durch den Darlehensnehmer bei der SAFE bedarf; viel-
mehr wird hier die darlehensgebende Bank selbst tätig
und zeigt die beabsichtigte Besicherung im Ausland bei
der SAFE an.

2. Offshore-Bankdarlehen

Bei Bankdarlehen aus dem Ausland stellen sich für
ausländisch investierte wie für rein chinesische Gesell-
schaften die gleichen Herausforderungen. Die unter
Abschnitt II. dargestellten Beschränkungen gelten für
Gesellschafterdarlehen und Darlehen von Dritten in
gleichem Maße.

Die nach der Borrowing-Gap-Methode bzw. der Net-
Asset-Methode berechnete Höchstsumme gilt für alle
Arten der Darlehensfinanzierung aus dem Ausland
und umfasst daher neben Gesellschafterdarlehen auch
31 跨境担保外汇管理操作指引.
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Darlehen von Banken und sonstigen Dritten, wobei die
Genehmigung der SAFE darlehensbezogen einzuholen
ist. Soweit ein ausländisch investiertes Unternehmen
mithin neben einem Gesellschafterdarlehen auch ein
Bankdarlehen aus dem Ausland in Anspruch nehmen
möchte, wären zwei Anträge bei der SAFE einzurei-
chen. Aus praktischer Sicht ist zudem zu beachten,
dass ebenso wie beim Gesellschafterdarlehen zum Er-
halt der Darlehenssumme aus einem Bankdarlehen aus
dem Ausland ein weiteres spezielles Bankkonto in der
VR China zu eröffnen ist.32

32 Ein sog.外债专用账户.

IV. Fazit

Die grenzüberschreitende Finanzierung ausländisch
investierter Gesellschaften ist nur innerhalb eines en-
gen regulatorischen Rahmens möglich und lässt die
Flexibilität, die etwa deutsche Unternehmen im Inland
gewohnt sind, missen. Investoren sind daher sowohl
im Gründungs- bzw. Erwerbsstadium einer chinesi-
schen Tochtergesellschaft als auch im Vorfeld eines
sich abzeichnenden Finanzierungsbedarfs gut beraten,
frühzeitig die unterschiedlichen Optionen auszuloten
und die entsprechenden Vorbereitungen zu treffen, um
nicht unversehens in einen Finanzierungsengpass zu
geraten. Insbesondere im Bereich des Gesellschafter-
darlehens sind Unternehmen aufgerufen, die Vor- und
Nachteile der beiden Berechnungsmethoden sorgfältig
gegeneinander abzuwägen.

* * *

Financing possibilities for foreign-invested companies in China

Against the background of the strict foreign exchange controls applicable in the People’s Republic of China, the article exami-
nes various possibilities for the financing of Chinese subsidiaries by their foreign shareholders. Particular emphasis is placed
on the granting of shareholder loans and the different manners for calculating the maximum amounts permitted by law. At
the same time, issues regarding foreign exchange control may also play a role when a foreign-invested subsidiary takes out a
domestic bank loan; this is the case when collateral from the foreign parent company is used to secure the loan. The article also
considers this particular aspect of cross-border financing.
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Menschen im Sinne des Gesetzes sind nur körperliche
Personen
Peter A. Windel 1

Abstract
Der menschliche Körper erfährt seit jeher auch rechtlich eine besondere Beachtung. Wohl deshalb, weil die spezifischen

Rechtsprobleme über lange Zeit unverändert geblieben sind, enthalten die für Deutschland zentralen Kodifikationen aber nur
rudimentäre Regelungen, deren kulturelle Legitimation sich zudem im Dunkel der Rechtsgeschichte zu verlieren droht. Der
rasanten Entwicklung von Medizin, Biologie und Pharmazie der letzten Jahrzehnte wurde in Deutschland folglich durch eine
Flut verstreuter Einzelheiten und dogmatischer Modelle begegnet. Das neue Zivilgesetzbuch der VR China enthält im 2. Kapitel
des 4. Buches – Persönlichkeitsrechte – dagegen eine in sich geschlossene und gemessen am Standard der internationalen
Diskussion moderne Regelung körperbezogener Rechtsfragen. Dies rechtfertigt die hier vollzogene Gegenüberstellung beider
Rechtsordnungen.

I. Körper und Recht als chinesisch-deutscher
Rechtsvergleich

Zu den zentralen Fragen einer jeden Rechtsordnung
gehört es, in welcher Weise sie den Menschen erfasst.
Beschränkt auf die sich an die Körperlichkeit des Men-
schen anschließenden Probleme soll dem hier für das
Zivilrecht Deutschlands und der VR China nachgegan-
gen werden. Aus Sicht des deutschen Rechtsdogmati-
kers erscheint eine solche Gegenüberstellung sinnvoll,
weil die für ihn in Betracht kommenden normativen
Vorgaben als unübersichtlich, teilweise sogar als ver-
wirrend erscheinen (1.), während das neue chinesische
Recht eine knappe sowie zusammenhängende und da-
mit übersichtlichere Regelung bietet (2.).

1. Die für Deutschland wichtigen Referenz-
rechtsordnungen

Das Angebot an rechtlichen Regelungen, die sich auf
den Körper des Menschen beziehen, erscheint für
Deutschland auf den ersten Blick überwältigend. Bei
näherem Zusehen bleibt indessen nicht besonders viel
übrig, wenn man sich auf diejenigen Normkomplexe
beschränkt, die in der einen oder anderen Weise prakti-
sche Geltung beanspruchen. So erscheint die Allgemeine
Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen2 zu
„soft“3, das heißt als nicht einmal völkerrechtlich bin-
dendes Recht. Immerhin völkervertragsrechtlich ver-
bindlich ist die Europäische Menschenrechtskonvention
(EMRK)4. Aber schon deren innerstaatliche Bedeutung,
1 Dr. iur. utr., Professor, Ruhr-Universität Bochum, Juristische
Fakultät, Lehrstuhl für Prozessrecht und Bürgerliches Recht. Der
Beitrag beruht auf einem Referat beim Online-Workshop „Rechte
des Körpers“ der interdisziplinären Arbeitsgruppe „Intangibles“ des
Leipzig Lab an der Universität Leipzig am 19. und 20. März 2021.
2 Universal Declaration of Human Rights, UN Doc. GA/RES 217 A
(III), verkündet am 10. Dezember 1948 in Paris.
3 Zur schillernden Kategorie des soft law Knut Ipsen/Oliver Dörr,
Völkerrecht, 7. Auflage (2018), § 21 Rn. 8 f. (S. 569 f.).
4 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms, Council of Europe Treaty Series 005, unterzeichnet am 4.

mehr noch ihr Verhältnis zur Grundrechtecharta der Eu-
ropäischen Union (EU-GRCh)5 sind derart intrikat,6 dass
wir uns unweigerlich in einem super- und supranatio-
nalen Netz verfangen würden, ohne zum Sachthema zu
kommen.

Unverzichtbar hingegen ist für uns unser Grundge-
setz (GG7). Allerdings ist es recht dünn, seine Aussagen
für unser Thema sind dementsprechend knapp. So
heißt es in Art. 2 Abs. 2 GG lapidar: „Jeder hat das Recht
auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Frei-
heit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf
nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden.“8

Diese Gewährleistungen sind notwendige Bausteine
unserer folgenden Analysen. Sie sind aber jedenfalls
dann, wenn wir aus dem Gesetz etwas herauslesen
und nichts in das Gesetz hineinlesen wollen, nicht
hinreichend. Auch das viel dickere Bürgerliche Ge-
setzbuch (BGB9) hilft nicht entscheidend weiter, weil
seine wenigen Aussagen fast ausnahmslos noch auf das
19. Jahrhundert zurückgehen. Immerhin erwähnt § 823
Abs. 1 BGB neben Leben, Körper und Freiheit auch
die Gesundheit.10 Außerdem wurde bei der Schuld-
November 1950 in Rom, von Deutschland ratifiziert am 5. Dezember
1952 (BGBl. II S. 685, 953) und in Kraft getreten am 3. September 1953.
5 Charta der Grundrechte der Europäischen Union, ABl. EU 2000
Nr. C 364 S. 1, proklamiert am 7. Dezember 2000 in Nizza, angepasst
am 12. Dezember 2007 (ABl. EU 2007 Nr. C 393 S. 1), in Kraft getreten
am 1. Dezember 2009.
6 Peter A. Windel, Die Bedeutung der Europäischen Menschen-
rechtskonvention für das Privatrecht, Juristische Rundschau (JR)
2011, S. 323–327.
7 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai
1949, in Kraft getreten am 24. Mai 1949. Diejenigen unserer Lan-
desverfassungen, die einen eigenen Grundrechtskatalog aufweisen,
lasse ich außer Betracht.
8 Die Ergänzung durch Art. 104 GG betrifft justizielle Rechte bei
Freiheitsentziehungen.
9 Bürgerliches Gesetzbuch vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909,
2003 I S. 738). Ursprüngliche Fassung vom 18. August 1896 (RGBl.
S. 195), in Kraft getreten am 1. Januar 1900.
10 § 823 BGB Schadensersatzpflicht (1) Wer vorsätzlich oder fahr-
lässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das
Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich ver-
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rechtsmodernisierung der Jahre 2001/2002 die sexuelle
Selbstbestimmung in § 253 Abs. 2 BGB einbezogen,
der die Grundlage für die Gewährung sogenannten
Schmerzensgeldes darstellt.

Natürlich lässt sich der deutsche Gesetzgeber nicht
nachsagen, er bleibe bei der Regelung körperbezogener
Rechtsfragen untätig. Vielmehr finden sich auf Bundes-
wie auf Landesebene mindestens 21 einschlägige Re-
gelwerke.11 Das Gesamtbild der Rechtslage wird da-
durch aber derart unübersichtlich, dass man unserem
Gesetzgeber unter der Prämisse kaum das beste Zeug-
nis ausstellen kann, dass Recht auch die Funktion hat,
die Lebenswirklichkeit einigermaßen fasslich abzubil-
den.

2. Das neue chinesische Zivilgesetzbuch

Gerade Letzteres hatte sich der chinesische Gesetzge-
ber zum Ziel gesetzt, als er auf der dritten Session des
13. Nationalen Volkskongresses am 28. Mai 2020 das
Mín Fă Diăn (Zivilgesetzbuch [chZGB])12 verabschie-
det hat, das zum 1. Januar 2021 in Kraft getreten ist.13

Das Mín Fă Diăn ist in sieben Bücher gegliedert, wobei
das vierte Buch ausschließlich den Persönlichkeitsrech-
ten gewidmet ist.14 In einem eigenen, dem zweiten
Kapitel werden dort die Rechte auf Leben, am eigenen
Körper und auf Gesundheit in zehn Paragrafen be-
handelt. Diesen überschaubaren Regelungskomplex im
Folgenden ergänzend heranzuziehen, bietet sich des-
halb an, weil das Mín Fă Diăn zum einen systematisch
stark an das deutsche Recht angelehnt ist, zum ande-
ren aber thematisch vieles aufgreift, was international
gegenwärtig zum Verhältnis von Körper und Recht
diskutiert wird. Ob man dem neuen chinesischen Zivil-
gesetzbuch gleich zu seinem Inkrafttreten ein Denkmal
setzen musste, wie es im eigens dafür angelegten Zivil-
rechtspark in Shenzhen geschehen ist, lasse ich freilich
offen. Manche rechtstechnischen Mängel sind jeden-
falls unübersehbar. Störend finde ich das nicht, ganz im

letzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens
verpflichtet.
11 Soweit hier einschlägig, sind sie unten im jeweiligen Zusammen-
hang angeführt.
12 Zivilgesetzbuch der Volksrepublik China (中华人民共和国民法
典), verabschiedet am 28.5.2020, in Kraft seit 1.1.2021, deutsche Über-
setzung in ZChinR 2020, S. 207 ff.
13 Dazu WANG Liming, The Modernization of Chinese Civil Law
over Four Decades, in: 14 Frontiers of Law in China 2019, S. 39–72;
WANG Qiang, Vom deutschen BGB bis zu Chinas neuem Zivilgesetz-
buch – Eine Rezeptionsgeschichte des BGB in China, Zeitschrift für
Neuere Rechtsgeschichte (ZNR) 42, 2020, S. 77–114; Harro von Sen-
ger, Vom Code Civil Napoleons zum Zivilgesetzbuch Xi Jinpings,
Zeitschrift für Chinesisches Recht (ZChinR) 2020, S. 142–152; Rémy
Cabrillac, Le Code civil chinois, Recueil Dalloz No. 24 2020, S. 1375–
1379.
14 Simon Werthwein, Das Persönlichkeitsrecht im künftigen chinesi-
schen Zivilgesetzbuch, in: BU Yuanshi (Hrsg.), Der Besondere Teil
der chinesischen Zivilrechtskodifikation (2019), S. 73–83; ZHANG
Yuhui, Anmerkungen zum Entwurf des Persönlichkeitsrechtsbuchs,
in: BU Yuanshi (Hrsg.), Der Besondere Teil der chinesischen Zivil-
rechtskodifikation (2019), S. 85–105; WANG Liming/XIONG Bingwan,
Personality Rights in China’s New Civil Code: A Response to In-
creasing Awareness of Rights in an Era of Evolving Technology,
Modern China, 23.12.2020, <https://journals.sagepub.com/eprint/
NMWKW6M3KIEIAYDWWJBM/full> (abgerufen am 24.5.2022).

Gegenteil. Denn die Auslegung des Mín Fă Diăn lässt
ähnlich viel Spielraum für eigene Problemlösungsver-
suche wie der Kauf eines chinesischen Gartengrills mit
maschinell übersetzter Gebrauchsanweisung.

II. Der Mensch als Rechtsperson

1. Formaler Personalismus

Das BGB und das chZGB erfassen den Menschen über-
einstimmend als natürliche Person. Zur Abgrenzung
von den vor- und außerrechtlichen Implikationen des
Begriffs der Person sollte genauer von der Rechtsper-
son gesprochen werden.15 Die §§ 13 und 14 chZGB sind
zwar etwas umständlicher formuliert als der elegante
§ 1 BGB, der schlicht besagt: „Die Rechtsfähigkeit des
Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt.“
Das liegt aber wohl nur daran, dass das chinesische
Recht die bei uns herrschende Auslegung des § 1 BGB
in den Gesetzestext integriert hat, nämlich dass unter
(Zivil-16)Rechtsfähigkeit für alle Menschen ausnahms-
los gleiche Kapazität zu verstehen ist, Träger aller
möglichen (zivilen) Rechte und (zivilen) Pflichten zu
sein (Vollrechtsfähigkeit).

Personalismus im Sinne des BGB17 und des chZGB
ist in einem doppelten Sinne rein formal, nämlich ers-
tens insoweit, als die Person ausschließlich als Subjekt
im Sinne eines Zuordnungsendpunkts erscheint, und
zweitens als die gedachten Rechte und Pflichten weder
konkret zu bestehen brauchen noch inhaltlich irgend-
wie vorgeprägt („materialisiert“) sind. Das bezeichne
ich als formalen (Rechts‑)Personalismus. Durch einen
harten Kontrast, (etwa) zum Zivilgesetzbuch der Deut-
schen Demokratischen Republik (DDR) von 1975 (ZGB
DDR 197518), dürfte das Gemeinte klarer hervortreten.
Denn danach war „die Entwicklung der Bürger zu all-
seitig gebildeten sozialistischen Persönlichkeiten“ eine
der wesentlichen Aufgaben der sozialistischen Gesell-
schaft, der auch das Zivilrecht der DDR diente (§ 1
Abs. 1 ZGB DDR 1975). Dies beeinflusste natürlich auch
den Schutz von Leben, Gesundheit und Persönlichkeit
der Bürger gem. § 4 ZGB DDR 1975.

2. Die Rechtsfähigkeit

Rechtsfähigkeit wird als Kapazität der Person von § 13
chZGB in Übereinstimmung mit unserer herrschenden
Meinung als Trägerschaft von Rechten und Pflichten
umschrieben. Daran will nicht recht einleuchten, dass
Rechtsfähigkeit Pflichten zuweisen soll. Außerdem
zeigt ein Blick auf die Binnenstruktur des Privatrechts

15 Peter A. Windel, Ist der Mensch eine juristische Person?, in: Patrick
Gödicke/ Horst Hammen/ Wolfgang Schur/ Wolf-Dietrich Walker
(Hrsg.), Festschrift für Jan Schapp (2010), S. 537–553.
16 Die Rechtsfähigkeit in anderen Rechtsgebieten bestimmt sich oft,
aber keineswegs zwingend in Anlehnung an die zivilrechtliche Rege-
lung.
17 Peter A. Windel, Rechtsperson und Persönlichkeitsrecht, in: Klaus
Pannen/ Susanne Riedemann/ Mark Zeuner (Hrsg.), Prozess als
Wirklichkeit des Rechts, Festschrift für Stefan Smid (2022), S. 809 ff.
18 Zivilgesetzbuch der Deutschen Demokratischen Republik vom
19. Juni 1975, faktisch aufgehoben durch den Einigungsvertrag vom
31. August 1990 (BGBl. II S. 889) mit Wirkung vom 2. Oktober 1990.
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schnell, dass sich der Kreis der Rechtspositionen, die es
zuzuordnen gilt, keineswegs in vollwertigen (subjekti-
ven) Rechten und Pflichten erschöpft. Vielmehr finden
sich19 als positive Rechtspositionen „Rechte, Rechtsgü-
ter und Interessen“ (§ 241 Abs. 2 BGB) innerhalb des
eigenen Rechtskreises und Kompetenzen mit Bezug auf
fremde Rechtskreise sowie als negative Rechtspositio-
nen neben den echten Pflichten noch Obliegenheiten
und Lasten. Die daran anknüpfenden Einzelfragen
beruhen auf dem fundamentalen Streit20, ob das ein-
zelne subjektive Recht oder ob das Rechtsverhältnis als
rechtlich geregelter sektoraler Lebensausschnitt in der
rechtsdogmatischen Konstruktion prävaliert. Für unse-
re Zwecke wäre es sicher nicht zwingend erforderlich,
entscheiden zu wollen, ob vollwertige Rechte weitere
Rechtspositionen und Rechtslagen anziehen und damit
Rechtsverhältnisse bilden wie Sonnen ihre Planeten-
systeme (Prävalenz des subjektiven Rechts) oder ob
die einzelnen subjektiven Rechte umgekehrt aufgrund
ihrer besonderen Qualität aus einem an sich schon be-
stehenden Rechtsverhältnis herausragen wie die Gipfel
aus einem Gebirgsmassiv. Aber man sollte doch von
Rechtsfähigkeit nicht nur als Trägerschaft von Rechten
und Pflichten handeln, sondern auch als Kapazität, in
Rechtsverhältnissen stehen zu können. Es bedarf nicht
der Bemerkung, dass mir das treffender erscheint.

3. Das Rechtsverhältnis

Freilich, auch der Begriff des Rechtsverhältnisses ist
mehrdeutig. In einem allgemeineren Sinne beschreibt
er das Verhältnis der wechselseitigen Anerkennung,
das den ethischen Personalismus im Kern ausmacht.
Bei Fichte bildet das so verstandene Rechtsverhältnis die
Grundlage seines Naturrechts21, womit es spiegelbild-
lich vielleicht auch zur Legitimation22 einer nach dem
formalen Rechtspersonalismus strukturierten Rechts-
und Staatsordnung herangezogen werden könnte.

Für den hier gegebenen Zusammenhang reicht es
aber aus, beim bereits angesprochenen engeren Ver-
ständnis vom Rechtsverhältnis als einer sektoralen Le-
bensordnung zu bleiben. In diesem Sinne sprechen wir
von einem rechtlich bestimmten Verhältnis,23 das zwi-
schen Subjekten entweder unmittelbar oder im Hin-
blick auf Objekte besteht. Im Privatrecht schlagen sich
diese Regelungen in den uns schon bekannten Rechts-
positionen und Rechtslagen nieder, die den Beteiligten
zugewiesen werden. Diesen gilt es jetzt themenbezo-
gen nachzuspüren.

19 Neben weiteren „Rechtslagen“.
20 Peter A. Windel, Über Privatrecht mit Verfassungsrang und
Grundrechtswirkungen auf der Ebene einfachen Privatrechts,
STAAT 37, 1998, 394–398.
21 Dazu Michael Kahlo/ Ernst A. Wolff/ Rainer Zaczyk (Hrsg.),
Fichtes Lehre vom Rechtsverhältnis (1992).
22 Überkomplex und damit ohne Frucht scheint es dagegen, den
Staat selbst als Rechtsverhältnis beschreiben zu wollen, Georg Jellinek,
Allgemeine Staatslehre, 3. Aufl. (1921), S. 167–169.
23 Bernhard Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechts, 9. Aufl.
(1906, Nachdruck 1963), bearbeitet von Theodor Kipp, Band I, § 37a,
S. 135 f.

III. Körperlichkeit und Recht

1. Zugangsschwierigkeiten

Trotz unserer Vorüberlegungen bleibt der präzise Zu-
griff auf das Kernthema schwierig. Denn die Rechts-
ordnung nimmt den Körper zunächst nicht als solchen,
sondern nur als Erscheinung der Person in den Blick.
Zwar liegt im Verhältnis von Körper und Recht ein
immer wiederkehrendes juristisches Thema; die Be-
schäftigung damit wurde indes von Vergessen oder
– schärfer – Verlust geprägt. Darauf zu zwei Exempeln:

Im Tagungsband Körper und Recht beschreibt Wolf-
gang Schild als Strafrechtshistoriker24 eindrücklich die
Schwierigkeiten für uns Heutige, einen Zugang zu mit-
telalterlichen und frühneuzeitlichen Quellen zu finden,
eben weil „Leiblichkeit“, wie sie damals empfunden
worden sein mag, in unserer Zeit weder „sinnlich er-
fahrbar“ noch „nachzuleben“ sei.25 Und Karl Gareis
leitet 1900 einen Festschriftenbeitrag über Das Recht am
menschlichen Körper mit einem Auszug aus dem Spott-
gedicht Die Philosophen ein:

„Rechtsfrage.
Jahre lang schon bedien’ ich mich meiner Nase zum Riechen:
Hab’ ich denn wirklich an sie ein erweisliches Recht?

Pufendorf.
Ein bedenklicher Fall: Doch die erste Possession scheint
Für dich zu sprechen, und so brauche sie immerhin fort.“26

Gareis fährt danach fort: „Was unser Schiller mit
den hier vorangestellten Versen meinte, welche Philo-
sophen und Juristen er mit der ironischen Frage und
Antwort treffen wollte, weiß man.“27

Sogar den meisten zeitgenössischen deutschen Ju-
risten, jedenfalls mir, dürfte der bildungsbürgerliche
Hintergrund eines Karl Gareis ebenso fehlen wie die
Empathie eines Wolfgang Schild, der sich offenbar we-
nigstens ansatzweise in die längst vergangene Welt
der germanischen Thinggenossenschaft28 zurückfüh-
len kann. Dies belegt, dass gerade das Verhältnis von
Körper und Recht in jeder kulturellen Epoche neu er-
lebt wird und damit auch immer wieder neu bestimmt
werden muss.

Die darin begründete Diskontinuität der juristischen
Begrifflichkeiten wird noch deutlicher, wenn man die
Dogmengeschichte der elementaren Rechtsgarantien
des Habeas Corpus verfolgt, wie wir sie gemeinhin in
Art. 2 Abs. 2 GG verankert sehen. Denn weder in der
24 Eine vergleichbare Entwicklung hat sich im Vollstreckungs-
recht durch den Übergang von der Personal- zur Vermögenshaftung
vollzogen, dazu Fritz Baur/Rolf Stürner/Rudolf Bruns, Zwangsvollstre-
ckungsrecht, 13. Aufl. (2006), Rn. 3.2, 3.9, 3.26.
25 Wolfgang Schild, Recht und Körperlichkeit, in: Ludger Schwarte/
Christoph Wulf (Hrsg.), Körper und Recht (2003), S. 129, 140.
26 Friedrich Schiller, Xenien, Schiller-Archiv, <https://www.
friedrich-schiller-archiv.de/gedichte-schillers/xenien/die-
philosophen/> (abgerufen am 19.5.2022).
27 Karl Gareis, Das Recht am menschlichen Körper, in: Festgabe der
Juristischen Fakultät zu Königsberg für Johann Theodor Schirmer
(1900), S. 59, 61.
28 Dazu grundlegend Jürgen Weitzel, Dinggenossenschaft und
Recht, 2 Teilbände = Quellen und Forschungen zur höchsten Ge-
richtsbarkeit im alten Reich, Band 15 (1985).
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Habeas Corpus Akte von König Karl II. (1679)29 noch
im ihr zugrunde liegenden Art. 39 der Magna Car-
ta Libertatum des Königs Johann Ohneland (1215) ist
von „Rechten“ die Rede. Auch Günter Dürig kommt
in seiner schönen Erläuterung des GG von 1958 ein-
leitend ohne den Rechtsbegriff aus: „Im Wertsystem
der Grundrechte stellen die in Art. 2 II genannten
Werte ,Leben‘, ,körperliche Unversehrtheit‘ und ,Frei-
heit der Person‘ (worunter die Bewegungsfreiheit im
räumlich-körperlichen Sinne zu verstehen ist) Teilwerte
im Verhältnis zum allgemeinen Wert der menschlichen
Freiheit (Art. 2 I) dar. Abs. II schützt die biologisch-
natürlichen Wertvoraussetzungen für die im Grund-
rechtskatalog genannten geistigen, ideellen, kulturel-
len und (nicht zuletzt) wirtschaftlichen Wertverwirk-
lichungsmöglichkeiten des Grundrechtsträgers. An-
knüpfungspunkt des Art. 2 II ist der menschliche
Körper. Es geht um jene drei naturalen Werte der
Körperlichkeit: das körperliche ,Dasein‘ (,Leben‘ i. S.
von Art. 2 II Satz 1); das körperliche ,Sobeschaffen-
sein‘ (,körperliche Unversehrtheit‘ i. S. von Art. 2 II
Satz 1); das körperlich-räumliche ,Bewegungsfreisein‘
(,Freiheit der Person‘ i. S. von Art. 2 II Satz 2).“30

Diese feine Zurückhaltung von Dürig konnte in der
weiteren Entwicklung allerdings die für die deutsche
Verfassungslehre heute leider kennzeichnende Erset-
zung der klassischen juristischen Rechtsfindungsme-
thode durch eine der Wertphilosophie entlehnte Abwä-
gungslehre nicht aufhalten.31 Gleichsam am anderen
Ende der terminologischen Skala steht in der zivilisti-
schen Dogmatik eine Inflation von Begriffen, um das
Verhältnis von Person und Körper zu erfassen. Der
schon erwähnte Karl Gareis bringt es gleich auf fünf, wo-
bei er das Definiendum – Persönlichkeitsrecht – zudem
noch in das Definiens packt:

„Die Kategorie der Persönlichkeitsrechte ist […] als Ka-
tegorie allerdings ein Produkt der Rechtswissenschaft, aber
sie ist doch kein willkürlich Erfundenes, das der gesetzlichen
Grundlage entbehrte! Wie immer und überall, so schafft auch
hier die Wissenschaft ihre Sätze und ,Gesetze‘ nicht will-
kürlich, sondern nur auf der Grundlage des ihr gegebenen
Stoffes, hier also auf der Grundlage der gesetzlichen (oder
gewohnheitsrechtlichen) Vorschriften; und nur soweit diese
Vorschriften diejenigen Lebensgüter (Beziehungen, Interes-
sen), die wir als den Gegenstand von Persönlichkeitsrechten
bezeichnen, als Rechtsgüter anerkennen, reicht die Kategorie
der Persönlichkeitsrechte.“32

Auf beiden Wegen, dem der wertphilosophischen
Umdeutung des Gesetzes und dem der zivilrechtlichen
Begriffsinflation, kommen wir ersichtlich nicht weiter;

29 Im „Habeus (sic!) Corpus Act (1640/1641)” sind „Rights and Pri-
vileges” und „Mens Rights and Estates” zwar je ein Mal erwähnt,
aber nicht als Garantien Karls des I., sondern im Rahmen einer Be-
standsaufnahme früherer königlicher Kapitulationen (vor II.).
30 Theodor Maunz/ Günter Dürig, Grundgesetz-Kommentar (1958),
Art. 2 Abs. II Rn. 1.
31 Darüber Peter A. Windel, Über Privatrecht (Fn. 20), S. 386–389
(dort S. 386 und 389 speziell zu Dürig, der dies selbst eher skeptisch
beurteilt hat); ders., OMG – German Legal Dogmatics, Bd. 8 der Reihe
Bochumer Juristische Studien zum Zivilrecht (2020), S.11, 21–23.
32 Karl Gareis, Das Recht am menschlichen Körper (Fn. 27), S. 59, 85.

vielmehr müssen wir die thematischen Einzelfragen
mit der jeweils passenden rechtsdogmatischen Begriff-
lichkeit präziser einzufangen versuchen.33 Dies soll
hier in drei Schritten geschehen, nämlich beginnend
mit der Integrität des Körpers (2.) über Verfügungen
über den Körper (3.) bis zu Verpflichtungen zu körper-
bezogenen Diensten (4.).

2. Integrität des Körpers

Die Integrität des Körpers und die Bewegungsfreiheit
sind in der klassischen Terminologie des deutschen Zi-
vilrechts als Rechtsgüter, nicht als subjektive Rechte
geschützt.34 Sofern man stattdessen doch den Begriff
des Rechts verwenden will, empfiehlt sich ein erklären-
der Zusatz: So handelt § 1003 chZGB vom Recht am
Körper und in der Grundrechtsdogmatik ist vom Ab-
wehrrecht die Rede.35 Klarer bringt es hingegen aber
wohl der von Georg Jellinek herausgearbeitete status ne-
gativus36 zum Ausdruck.

Die Ausgestaltung des Integritätsschutzes kann von
der schlichten Haftung für eingetretene Verletzungen
(§ 823 BGB; § 1011 chZGB) über die Abwehr konkreter
Gefährdungen (entsprechend § 1004 BGB sowie vor-
ausgesetzt in § 323c Strafgesetzbuch [StGB37]; § 1005
chZGB) bis hin zu Maßnahmen der Prävention reichen,
die Übergriffe bereits im Vorfeld verhindern sollen
(§ 5 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz [AGG38],
§ 4 Behindertengleichstellungsgesetz [BGG39]; § 1010
chZGB).

Über den bloßen Integritätsschutz hinaus gehen Ga-
rantien auf Leben, körperliche Unversehrtheit (Art. 2
Abs. 2 Satz 1 GG; Art. 2 Abs. 1 Satz 1 EMRK; Artt. 2
Abs. 1, 3 Abs. 1 EU-GRCh) sowie Gesundheit (§§ 1002,
1004 chZGB). Hier wird zusätzlich ein status positi-
vus40 gewährt, der Leistungsansprüche zur Folge hat,
die von Krankenbehandlung über Assistenz bei Behin-
derungen bis hin zu Sozialleistungen zur Gewährung
eines würdegemäßen Lebensstandards reichen (kön-
nen). Unserer Tradition nach ist dieser Bereich dem
Sozialrecht als Teil des öffentlichen Rechts zugeord-
net. Daher erstaunt seine deutliche Adressierung im
chZGB. Sofern es sich dabei nicht um ein schlichtes
Versehen handeln sollte, könnte dies entweder damit
33 Eindrücklich eingefordert schon von Walther Schönfeld, Rechtsgut
und Rechtsperson im Lichte des Reichsgerichts, in: Otto Schreiber
(Hrsg.), Die Reichsgerichtspraxis im deutschen Rechtsleben, Bd. II
(1929), S. 191, 214–217.
34 Andreas von Tuhr, Der Allgemeine Teil des Deutschen Bürger-
lichen Rechts, Bd. I (1910/1957), § 6 V (S. 149–154), Bd. II/ 2
(1918/1957), § 88 II (S. 458–459).
35 Thorsten Kingreen/Ralf Poscher, Grundrechte. Staatsrecht II (2020),
Rn. 118–132.
36 Georg Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte (1892),
S. 89–108; zusammenfassend ders., Allgemeine Staatslehre (Fn. 22),
S. 416–421.
37 Strafgesetzbuch vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), ur-
sprüngliche Fassung vom 15. Mai 1871 (RGBl. S. 127).
38 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz vom 13. August 2006
(BGBl. I S. 1897, 1910).
39 Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen
vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1467, 1468).
40 Georg Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte (Fn. 36),
S. 109–129.
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zusammenhängen, dass das System der sozialen Si-
cherheit in China noch im Aufbau begriffen ist, wobei
man sich möglicherweise die Option einer (teilwei-
se) privatrechtlichen Ausgestaltung offenhalten wollte.
Vielleicht beruhen die Anklänge an den status positi-
vus im Mín Fă Diăn aber auch schlicht darauf, dass man
dem Zivilrecht als Infrastruktur des wirtschaftlichen
Aufschwungs in China ganz allgemein einen größeren
Nutzen für den Einzelnen zutraut, als dies (mittlerwei-
le) bei uns der Fall ist.

3. Verfügungen über den Körper

Verfügungen über den Körper als Ganzen können erst
nach dem Tode wirksam werden; antizipierte Dispo-
sitionen stehen daher neben solchen, die von anderen
erst nach dem Ableben der betroffenen Person getrof-
fen werden (§§ 3, 4 Transplantationsgesetz [TPG41];
§§ 1006, 1007 chZGB). Der Leichnam ist aus Sicht der
Überlebenden in jedem Falle Objekt, das einer spe-
zifischen rechtlichen Behandlung bedarf. Ich würde
einfach von einer Sache ausgehen;42 konkurrierende
Modelle43 (Rückstand der Persönlichkeit, Gegenstand
von Pietät und Leichenruhe, Sache besonderer Art
wie „eigentumsfrei“ oder „dem Verkehr entzogen“)
bringen nicht mehr zum Ausdruck als das bereits ge-
fundene oder stillschweigend vorausgesetzte Ergebnis
der erforderlichen näheren Qualifikation.

Verfügungen über Zellen, Organe und Gewebe als
Teile des Körpers einer lebenden Person (§§ 8–8c TPG;
in §§ 1006, 1007 chZGB mitgeregelt) setzen zunächst die
Einwilligung in den in der Trennung liegenden Eingriff
in die Integrität des Körpers voraus. Außerdem muss
wie beim Leichnam die besondere Qualität des vom
Körper getrennten Teils als Rechtsobjekt Berücksichti-
gung finden.

Rechtsdogmatisch folgt aus alldem dreierlei: Erstens
haben wir erst hier den Schritt vom Rechtsgut zum
(absoluten) subjektiven Recht vollzogen, wenn es nicht
anders richtig ist, dass ein solches ein (untechnisches)
„Haben“ zum Ausdruck bringen soll. Denn „haben“
kann man nur etwas (ein Objekt), das man auch nicht
haben kann.44 Zweitens legitimiert dieses „Haben“
aufgrund der besonderen Qualität des zuzuordnen-
den Gegenstands von vornherein keine schrankenlose
Disposition wie über das Eigentum an einer vertretba-
ren Sache. Dies schlägt drittens auf die Verpflichtung
zu einer Übertragung des Körpers oder seiner Teile
durch. Nicht von ungefähr darf sie weder in Euro-
pa noch in China zu kommerziellen Zwecken erfolgen
(Art. 3 Abs. 2 lit. c EuGRCh; § 1007 chZGB) und muss
darüber hinaus nach meinem Dafürhalten frei wider-
ruflich bleiben.

41 Gesetz über die Spende, Entnahme und Übertragung von Or-
ganen und Geweben vom 4. September 2007 (BGBl. I S. 2206),
ursprüngliche Fassung vom 5. November 1997 (BGBl. I S. 2631).
42 Zum Rechtsobjekt Peter A. Windel, OMG (Fn. 31), S. 57–74.
43 Zum Streitstand Robert Korves, Eigentumsunfähige Sachen?
(2014), S. 96–98.
44 Walther Schönfeld, Rechtsgut und Rechtsperson im Lichte des
Reichsgerichts (Fn. 33), S. 246–247.

4. Verpflichtungen zu köperbezogenen Diensten

Etwas anders als Dispositionen über den Körper oder
seine Teile als Rechtsobjekte gelagert sind Konstellatio-
nen, bei denen Dienste mit gesteigertem Körperbezug
versprochen werden.45 Hier fehlt die dort mit dem
Verfügungsobjekt gegebene Begrenzung der an sich
schrankenlosen Freiheit zu vertraglicher Bindung. Des-
halb drängen sich hier Verbote oder doch spezielle
Regulierungen auf. Ersteres ist in Deutschland für die
Leihmutterschaft geschehen (§ 1 Abs. 1 Nrn. 1, 2, 6
ESchG46; § 1591 BGB47), Letzteres für die grundsätzlich
legalisierte48 Prostitution.49

Für andere Fälle, etwa die Verpflichtung zur Teilnah-
me an klinischen Experimenten, die § 1008 chZGB re-
gelt, liegt ein dort nicht explizit vorgesehener Rückgriff
auf Ethik, Moral und die Sittenordnung (vgl. § 1009 a. E.
chZGB) zumindest nahe. In weiterer Konsequenz sol-
len diese eigentlich außerrechtlichen Maßstäbe durch
Ethikkommissionen bzw. -ausschüsse in die Entschei-
dungsfindung eingebracht werden (§§ 40 Abs. 1 Satz 2;
42 Arzneimittelgesetz [AMG50], § 1008 Satz 1 chZGB).
Jedenfalls enthalten sich beide Referenzrechtsordnun-
gen hier sowohl in materieller wie in organisatorischer
Hinsicht einer abschließenden juristischen Regelung
und weisen gleichsam über sich hinaus. Haben wir als
Juristen hier endlich einen Ausgang aus dem Labyrinth
unserer Rechtsdogmatik gefunden?

IV. Fazit: Gefangen im Körper – gefangen im
Recht

Leider liegen die Dinge so einfach nicht. Denn zwar
lassen sich die gesetzliche und die sittlich-moralische
Perspektive unterscheiden. Ebenso sicher können die-
se unterschiedlichen Perspektiven oft auch zu unter-
schiedlichen, manchmal zu geradezu gegenläufigen
Lösungsvorschlägen führen. Aber in ihrem endlosen
Kampf haben sich Gesetz und sittliche Regel ineinan-
der verschlungen. Auch dies gilt im Grundsatz sowohl
für unsere wie für die chinesische Referenzrechtsord-
nung:

In China stehen sich Fǎ (法), das positive Gesetz,
und Lǐ (礼), die sittliche Regel oder – vielleicht so-
gar treffender – Tugend, zwar an sich gegenüber; die
45 Diese Differenzierung ist bei Peter A. Windel, Personenrechtliche
Grenzen der Vertragsbindung, in: Hermann Butzer/Markus Kalten-
born/Wolfgang Meyer (Hrsg.), Festschrift für Friedrich E. Schnapp
(2008), S. 859–871 noch übersehen.
46 Gesetz zum Schutz der Embryonen (Embryonenschutzgesetz –
ESchG) vom 13.12.1990, BGBl. I S. 2746, zuletzt geändert durch Art. 1
Präimplantationsdiagnostikgesetz vom 21.11.2011, BGBl. I S. 2228.
47 Die rechtlichen Probleme sind dadurch nicht gelöst, weil es zu
Leihmutterschaften im Ausland kommt. Dazu Münchener Kommentar
zum BGB/Wellenhofer, Band 10, 8. Auflage (2020), § 1591 Rn. 16 ff.
48 Die Legalisierung erfolgte endgültig durch das Gesetz zur Rege-
lung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten (Prostitutionsgesetz –
ProstG) vom 20.12.2001, BGBl. I S. 3983.
49 Durch das geradezu paternalistische Gesetz zum Schutz von in
der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz – Prost-
SchG) vom 21.10.2016, BGBl. I S. 2372.
50 Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln vom 12. Dezember
2005 (BGBl. I S. 3394), ursprüngliche Fassung vom 16. Mai 1961 (BGBl.
I S. 533).
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Rechtstradition stützt sich aber seit jeher durchaus auf
beide Pfeiler.51 Ebenso rekurriert das Recht in Deutsch-
land keineswegs nur an scheinbar abseits gelegenen
Stellen wie dem Transplantationsgesetz, sondern auch
in ganz zentralen Kodifikationen auf „das Sittengesetz“
(Art. 2 Abs. 1 GG) bzw. „die guten Sitten“ (§§ 138, 826
BGB). Hochumstritten ist dabei nicht nur, wie weit die-
se Bezugnahmen konkret reichen,52 sondern bereits, ob
sie überhaupt angängig sind.53

Die Bedenken liegen primär keineswegs auf inhalt-
licher Ebene. Es geht nicht darum, ob Gesetz, Sitte
oder Moral in concreto die angemessenere, richtigere
oder gar gerechtere Lösung vorschlagen. Vielmehr sind
die Bedenken vordergründig eher rechtstechnischer,
nämlich staatsorganisationsrechtlicher Natur: In dem
Maße, in dem das positive Gesetz materiell zurückge-
drängt wird, schwindet die Rechtsetzungskompetenz
der Parlamente; in dem Maße, in dem Ethikkommissio-
nen54 entscheiden, werden die Rechtspflegeorgane aus
der Verantwortung entlassen. Im Kern geht es damit
um die Struktur der staatlichen Herrschaft überhaupt.

51 Dazu Christina Eberl-Borges, Einführung in das chinesische Recht
(2018), Rn. 7–29.
52 Zum Problem Jörg Neuner, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen
Rechts, 12. Aufl. (2020), § 46 Rn. 1, 7–17.
53 Zum Problem Udo di Fabio, in: Theodor Maunz/Günter Dürig
(Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, Bearbeitung August 2020, Art. 2
Abs. 1, Rn. 45–46.
54 Erwin Deutsch, Entstehung und Funktion der Ethikkommission
in Europa, Medizinrecht (MedR) 2008, S. 650–654; Hans-Dieter Lip-
pert, Ethikkommissionen unter dem Regime der EU-Verordnungen,
Versicherungsrecht (VersR) 2017, S. 793–798; Wolfgang A. Rehmann,
Arzneimittelgesetz, 5. Aufl. (2020), § 40 Rn. 3, 4.

Natürlich könnten Juristen nicht auf gesellschaftliche
Akzeptanz zählen, wenn sie sich (wieder einmal) vom
Rechtspositivismus auf platten Gesetzespositivismus
zurückziehen wollten. Juristen müssen sich folglich
zumindest vorläufig ganz positivistisch damit abfin-
den, dass die zitierten Vorschriften in materieller wie
organisatorischer Hinsicht über das Gesetzesrecht hin-
ausweisen. In materieller Hinsicht haben wir mit dem
„Sittengesetz“, den „guten Sitten“ sowie „Ethik, Moral
und öffentlichem Interesse“ (§ 1009 chZGB) dann zwar
keine Rechtsbegriffe mehr vor uns. Aber es bleiben
doch Juristenbegriffe, solange die Gesetze, in denen
die Verweisungen enthalten sind, von Juristen ange-
wendet werden. So wird seit Reichsgerichts Zeiten
die Formel vom „Anstandsgefühl aller billig und ge-
recht Denkenden“ als Maßstab für den Begriff der
„guten Sitten“ psalmodiert.55 Solcherlei rein juristi-
sches verbildetes Welt- und Vorverständnis wird zwar
gesprengt, wenn Ethikkommissionen in konkrete Ent-
scheidungsprozesse eingebunden werden,56 an denen
Vertreter verschiedener Disziplinen mitwirken, selbst
wenn dazu auch Rechtswissenschaftler gehören. Ob
die dort ablaufenden Diskurse letztlich die Lösung be-
sonders schwieriger gesellschaftlicher Fragen fördern
oder vielmehr zur Erosion der rechtlichen Ordnung
führen werden, lässt sich derzeit aber noch nicht ab-
schließend beurteilen.

* * *

The law only regards corporeal persons as human beings

The special status generally bestowed upon the human body has long had a legal dimension as well. And the specifically
legal issues remained constant for a long time, which probably explains why Germany’s Basic Law and Civil Code contain no
more than rudimentary regulations. Since the cultural justifications behind these rules are all but lost the darkness of legal
history, the challenges posed by rapid developments in medicine, biology, and pharmacology in recent decades have been met in
Germany with a profusion of scattered clauses and doctrines, leaving the main codifications unchanged. This is in stark contrast
to the People’s Republic of China’s new Civil Code, which, in the second chapter of Book 4, on personality rights, provides a
unified – and by international standards, modern – set of rules to address legal issues pertaining to the body. The differences
between the regulatory models now in place in either country warrant the present comparison.

55 Reichsgericht, Urteil vom 11. April 1901, Rep. VI 443/00, RGZ 48,
114, 124; zuletzt Bundesgerichtshof, Beschluss vom 9. März 2021 – VI
ZR 889/20, juris, Rn. 12.
56 Für den Deutschen Ethikrat (eingerichtet durch das Gesetz zur
Einrichtung des Deutschen Ethikrates [Ethikratgesetz – EthRG] vom
16. Juli 2007, BGBl. I, 1385) trifft dies nicht zu, vgl. § 2 EthRG und
dazu Begründung RegE, BT-Drs. 16/2856.
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DOKUMENTATIONEN

Bibliography of Academic Writings in the Field of
Chinese Law in Western Languages in 2021
Knut Benjamin Pißler / Maximilian Boddin / Arthur Helwich 1

This bibliography aims at providing an overview of journal
articles, edited books and monographs on Chinese law with
a focus on publications in English and German.2 The struc-
ture of the bibliography follows the classification scheme of
the leading German law bibliography “Karlsruher Juristische
Bibliographie”3.

Classification Scheme

I. Law and Jurisprudence (Recht und Rechtswis-
senschaft)

II. Legal and Constitutional History (Rechts- und Ver-
fassungsgeschichte)

III. Private Law (Privatrecht)

1. In General (Allgemein)
2. General Part of the Civil Code (Allgemeiner

Teil des Zivilrechts)
3. Law of Obligations (Schuldrecht)
4. Law of Property (Sachenrecht)
5. Family Law (Familienrecht)
6. Law of Succession (Erbrecht)
7. Commercial Law (Handelsrecht)
8. Business Organisations (Gesellschaftsrecht)
9. Insurance (Privatversicherungsrecht)

10. Industrial Property, Copyright and Publish-
ing (Gewerblicher Rechtsschutz, Urheber-
und Verlagsrecht)

11. Negotiable Instruments (Wertpapierrecht)
12. Unfair Competition, Trademarks, Anti-trust

Legislation (Wettbewerbs- und Warenzei-
chenrecht, Kartellrecht)

1 Prof. Dr. iur. Knut Benjamin Pißler, M.A. (Sinology), research
fellow at the Max Planck Institute for Comparative and Private
International Law in Hamburg (e-mail: <pissler@mpipriv.de>).
Maximilian Boddin and Arthur Helwich are student research assis-
tants at the Max Planck Institute in Hamburg.
2 Writings in other European languages could only partly be con-
sidered.
3 We admit that this bibliography does not comprehensively in-
clude all literature in Western languages on Chinese law in 2021.
Readers are explicitly encouraged to point out to us entries we failed
to identify. We will include these in the next bibliography to be pub-
lished in the second issue of this journal in 2023.

13. Conflict of Laws, Uniform Private Law (Inter-
nationales Privatrecht, Einheitsrecht)

IV. Judicial System, Practice and Procedure, Civil Pro-
cedure (Gerichtsverfassung, allgemeines Prozess-
recht und Zivilprozess)

V. Criminal Law and Criminal Procedure (Strafrecht
und Strafverfahren)

VI. Theory of the State, Sociology, Politics (Staats- und
Gesellschaftslehre, Politik)

VII. Public Law and Constitutional Law (Staats- und
Verfassungsrecht)

VIII. Administrative Law (Allgemeines Verwal-
tungsrecht)

IX. Administrative Law – Individual Branches (Beson-
deres Verwaltungsrecht)

X. Economic Law (Wirtschaftsrecht)
XI. Traffic Laws (Verkehrsrecht)

XII. Financial Laws and Taxation (Finanz- und Steuer-
recht)

XIII. Labour Law (Arbeitsrecht)
XIV. Social Legislation (Sozialrecht)
XV. Public International Law (Völkerrecht)

I. Law and Jurisprudence (Recht und Rechtswis-
senschaft)

Bazin, Hubert (ed.), The Ricci Dictionary of Chinese
Law. Leiden etc.: Brill 2019.

Bu, Yuanshi, Book Review: Peter A. Windel, OMG
– German Legal Dogmatics! Beiträge zum interna-
tionalen Rechtsdialog. Baden-Baden: Nomos Verlag
2020, pp. 284. In: Zeitschrift für Chinesisches Recht,
Vol. 28 (2021), pp. 73 et seq.

Burns, John P., Book Review: A Special Standing
in the World: The Faculty of Law at the University
of Hong Kong, 1969–2019 by Christopher Munn. In:
Hong Kong Law Journal, Vol. 51 (2021), pp. 395 et seq.

Cao, Deborah, Chinese Legal Thought: Mohist
School. In: Sellers, Mortimer/Kirste, Stephan (eds.),
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Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Phi-
losophy. Cham: Springer 2021, pp. 1 et seq.

Cao, Deborah, Translation as a Catalyst in the De-
velopment of Modern Chinese Legal Language. In:
Comparative Legilinguistics: International Journal for
Legal Communication, Vol. 45 (2021), pp. 39 et seq.

Cardillo, Ivan, Orientamenti di diritto tradizionale
cinese e confucianesimo. In: Tigor – Rivista di
scienze della comunicazione e di argomentazione
giuridica 2021, No. 2, pp. 124 et seq.

Clarke, Donald C., Robin Munro, 1952–2021. In:
Journal of Comparative Law, Vol. 16 (2021), pp. 691
et seq.

Feng, Yuqing/ Xu, Qing, The Evolution of Guanxi
Dynamics in the Chinese Legal System: A Perspec-
tive of Career Mobility. In: Hong Kong Law Journal,
Vol. 51 (2021), pp. 1131 et seq.

He, Xin, Guanxi and Law and Society Fieldwork in
China. In: Hong Kong Law Journal, Vol. 51 (2021),
pp. 625 et seq.

Li, Ruoqi, Guanxi in the Chinese Non-Profit Sector
and its Interaction with the Newly Reformed Chi-
nese Legal System. In: Hong Kong Law Journal,
Vol. 51 (2021), pp. 1155 et seq.

Liu, Qian, With or Without You: Qing, Li, Fa, and
Legal Pluralism in China. In: China Law and Society
Review, Vol. 5 (2021), pp. 88 et seq.

Liu, Sida, Cage for the Birds: On the Social Transfor-
mation of Chinese Law, 1999–2019. In: China Law and
Society Review, Vol. 5 (2021), pp. 66 et seq.

Luo, Yu, How Political Pressure Rigidifies Legal For-
malism in China: A Small Tragedy Under Xi Jinping’s
Reform. In: UIC John Marshall Law Review, Vol. 53
(2021), pp. 909 et seq.

Renninger, Philipp, Theoriebasierte Rechtsver-
gleichung – vergleichungsbasierte Rechtstheorie am
Beispiel des chinesischen und deutschsprachigen Öf-
fentlichen Rechts unter besonderer Berücksichtigung
des Sinomarxismus und Xi-Jinping-Denkens. Lörrach:
Selbstverlag: Philipp Renninger 2021.

Seppänen, Samuli, Book Review: Shiping Hua, Chi-
nese Legal Culture and Constitutional Order. Abing-
don: Routledge 2019, pp. 154. In: The China Journal,
Vol. 85 (2021), pp. 182 et seq.

Wiendick, Sebastian/Stark, Peter, Länderreport VR
China. In: Recht der Internationalen Wirtschaft, Vol. 67
(2021), pp. 721 et seq.

Zhang, Xiaodan/Yan, Wenjia, Class Nature in Con-
temporary Chinese Socialist Law – Its Derivation, Evo-
lution, and Status Quo. In: Zeitschrift für Chinesisches
Recht, Vol. 28 (2021), pp. 261 et seq.

II. Legal and Constitutional History (Rechts-
und Verfassungsgeschichte)

Bakken, Børge, Book Review: May Holdsworth &
Christopher Munn, Crime, Justice, and Punishment in

Colonial Hong Kong: Central Police Station, Central
Magistracy, and Victoria Gaol. Hong Kong: Hong
Kong University Press 2020, pp. 331. In: The China
Journal, Vol 86 (2021), pp. 234 et seq.

Brang, Lucas, Conceptual Realism and Imperial
Nostalgia in Chinese Legal Historiography. In: Inter-
national Journal of Constitutional Law, Vol. 19 (2021),
pp. 328 et seq.

Cai, Xin, History of Private International Law. In:
Liu, Xiaohong/Zhang, Zhengyi (eds.), Chinese Private
International Law. Oxford etc.: Hart Publishing 2021,
pp. 15 et seq.

Day, Jenny Huangfu, The Enigma of a Taiping Fugi-
tive: The Illusion of Justice and the “Political Offence
Exception” in Extradition from Hong Kong. In: Law
and History Review, Vol. 39 (2021), pp. 415 et seq.

Fang, Qiang, The Communist Judicial System in
China, 1927–1976. Building on Fear. Amsterdam: Am-
sterdam University Press 2021,

Le Moli, Ginevra, “Parity with all Nations”: The
“Coolie” Trade and the Quest for Recognition by China
and Japan. In: Leiden Journal of International Law,
Vol. 34 (2021), pp. 879 et seq.

Lin, Mao-hong, Carceral Strategy and the Social
Structure in Maoist China. In: UCLA Pacific Basin Law
Journal, Vol. 38 (2021), pp. 33 et seq.

Qu, Jian, Social Order through Contracts – A
Study of the Qingshui River Manuscripts. Singapore:
Springer Singapore 2021.

Walayar, Aaron J., China’s Alaskan Jurisprudence.
In: U. C. Davis Journal of International Law and Policy,
Vol. 28 (2021), No. 1, pp. 43 et seq.

Zang, Dongsheng, Race and Representation: The
Legislative Council in Hong Kong During the Reign
of Queen Victoria. In: Washington International Law
Journal, Vol. 30 (2021), pp. 184 et seq.

III. Private Law (Privatrecht)

1. In General (Allgemein)

Ip, Mary, Online Cross-border Target Marketing:
Consumer Protection Through the Lens of the Aus-
tralian Doctrine of Unconscionability. In: Competition
& Consumer Law Journal, Vol. 28 (2021), pp. 236 et seq.

Jiang, Hao, The Three Myths of Tort Law in the Chi-
nese Civil Code. In: The Italian Law Journal, Vol. 7
(2021), pp. 713 et seq.

Jiang, Hao, The Making of a Civil Code in China:
Promises and Perils of a New Civil Law. In: Tulane Law
Review, Vol. 95 (2021), pp. 777 et seq.

Li, Yanying/Yang, Guang, Chinese Civil Code and
Uniform Commercial Law. In: Zeitschrift für Interna-
tionales Wirtschaftsrecht, Vol. 20 (2021), pp. 154 et seq.

Pißler, Knut Benjamin, Das Zivilgesetzbuch der
Volksrepublik China im Spiegel einer Kommentierung
des Obersten Volksgerichts: Ein Überblick über die
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Neuregelungen des Besonderen Teils. In: Zeitschrift
für Chinesisches Recht, Vol. 28 (2021), pp. 85 et seq.

Xie, Hongfei/ Xia, Xiaoxiong, The Rule of Law in
Civil and Commercial Matters: Building the Corner-
stone for Safeguarding Rights. In: Tian, He/ Lv,
Yanbin (eds.), The Chinese Path of Rule of Law Con-
struction. Singapore: Springer Singapore 2021. pp. 91
et seq.

2. General Part of the Civil Code (Allgemeiner
Teil des Zivilrechts)

Bu, Yuanshi, Rechtsscheinhaftung im chinesischen
Stellvertretungsrecht. In: Recht der Internationalen
Wirtschaft, Vol. 67 (2021), pp. 264 et seq.

Chen, Lei, Consumer Protection Due to the Pan-
demic: Chinese Legal Responses. In: Journal of Eu-
ropean Consumer Market Law, Vol. 10 (2021), pp. 218
et seq.

Jiang, Hao/ Chan, Peter C. H., The Rule Against
Recovery of Pure Economic Loss in China: A Miscon-
ceived Doctrine. In: Tulane Law Review, Vol. 96 (2021),
pp. 261.

Lejeune, Mathias, Datenschutzrecht der Volksrepu-
blik China. In: Privacy in Germany 2021, pp. 109 et seq.

Norvell, Lauren, Being Blonde in China and How
to Protect My Right of Publicity Abroad. In: Santa
Clara Journal of International Law, Vol. 19 (2021), No. 2,
pp. 46 et seq.

Wang, Liming/Xiong, Bingwan, Personality Rights
in China’s New Civil Code: A Response to Increasing
Awareness of Rights in an Era of Evolving Technology.
In: Modern China, Vol. 47 (2021), pp. 703 et seq.

Zhang, Meihui, “Right to Delete” in China: The
Scope, Legislations and Commentaries. In: Computer
and Telecommunications Law Review, Vol. 27 (2021),
pp. 199 et seq.

3. Law of Obligations (Schuldrecht)

Chen, Lei, Demystifying the Doctrine of Change of
Circumstances under Chinese Law – A Comparative
Perspective from Singapore and the English Common
Law. In: Journal of Business Law, Vol. 6 (2021), pp. 475
et seq.

Chen, Yu/Yao, Congwen/Ren, Wenhong, Ecological
Environmental Damage Liability Rules in the Light of
the Private Law Regime: Problems and Experience in
China. In: Pozzo, Barbara/Jacometti, Valentina (eds.),
Environmental Loss and Damage in a Comparative
Law Perspective. Cambridge etc.: Intersentia 2021,
pp. 291 et seq.

Coggiola, Nadia, Transplanting Civil Law Models
in China: Compensation of Personal Damages Caused
by Environmental Pollution. In: Pozzo, Barbara/
Jacometti, Valentina (eds.), Environmental Loss and
Damage in a Comparative Law Perspective. Cam-
bridge etc.: Intersentia 2021, pp. 331 et seq.

Haley, Glenn, Hong Kong. In: Greenham,
Philip (ed.), The International Compendium of Con-
struction Contracts – A Country by Chapter Review.
Berlin et al.: De Gruyter 2021, pp. 389 et seq.

Ho, Lusina/ Lee, Rebecca, Trusts in Hong Kong:
Historical Application and Current Practice. In:
Liew, Ying Khai/Harding, Matthew (eds.), Asia-Pacific
Trusts Law. Berlin et al.: De Gruyter 2021, pp. 57 et seq.

Jing, Hui, The Legal Nature of the Chinese Charitable
Trust. In: Liew, Ying Khai/Harding, Matthew (eds.),
Asia-Pacific Trusts Law, Volume 1: Theory and Practice
in Context. Oxford et al.: Hart 2021, pp. 271 et seq.

Lau, Kwan Ho, Negligence and the Unfair Contract
Terms Act: Experiences in Hong Kong and Singapore
Compared. Journal of Business Law, Vol. 7 (2021),
pp. 596 et seq.

Lee, Jyh-An, Technology Transfer. In: Ganea, Pe-
ter/Friedmann, Danny/Lee, Jyh-An/Clark, Douglas/
Heath, Christopher (eds.), Intellectual Property Law in
China. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International
B. V. 2021. pp. 455 et seq.

Martinek, Madeleine, Book Review: Karl Pilny,
Praxiswissen China – Verhandlungsstrategie, Normen,
Vertragsgestaltung. München: Hanser Verlag 2020,
pp. 308. In: Zeitschrift für Chinesisches Recht, Vol. 28
(2021), pp. 76 et seq.

Möllers, Thomas M. J., Offene Fragen zum Kaufrecht
des chinesischen Zivilgesetzbuches – Ein Vergleich mit
dem deutschen und europäischen Recht. In: Zeitschrift
für Chinesisches Recht, Vol. 28 (2021), pp. 169 et seq.

Nan, Jinlin / Hu, Tianxiong / Huang, Rongcheng,
China’s Newly Adopted Civil Code Provides a Better
Fit for the Construction Industry. In: Construction Law
International, Vol. 16 (2021), pp. 62 et seq.

Nan, Jinlin/Hu, Tianxiong/Huang, Rongcheng, China
Published the New Model Form of EPC [Engineering,
Procurement and Construction] Contract for Construc-
tion Projects. In: Construction Law International,
Vol. 16 (2021), pp. 7 et seq.

Pilny, Karl, Praxiswissen China – Verhandlungsstra-
tegie – Normen – Vertragsgestaltung; mit Mustervor-
lagen und Arbeitshilfen. München: Hanser 2021.

Wang, Wen-Yeu (Wallace)/Yang, Yueh-Ping (Alex),
Taiwan’s Trusts Law and Name-Borrowing Arrange-
ments. In: Liew, Ying Khai/Harding, Matthew (eds.),
Asia-Pacific Trusts Law, Volume 1: Theory and Practice
in Context. Oxford et al.: Hart 2021, pp. 251 et seq.

Wang, Xinrui/ Chen, Lanyi/ Yang, Yuhan/ Li,
Munchun, Dealing with Frustration Events in COVID-
19: A Comparison between Chinese and English
Contract Law. In: Coventry Law Journal, Vol. 26
(2021), pp. 143 et seq.

You, Chin-Fa/Hsiao, Chia-Te, The UNIDROIT Prin-
ciples as Reference for the Uniform Interpretation of
National Laws: China. In: Garro, Alejandro/Moreno
Rodríguez, José Antonio (eds.), Use of the UNIDROIT
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Principles to Interpret and Supplement Domestic Con-
tract Law. Cham etc.: Springer International Publish-
ing 2021, pp. 93 et seq.

Zhou, Qin/Feng, Jing, What We Do and Do Not Know
About Standard Form Contracts? An Empirical Study
of Wealth Management Product Contracts in China.
In: Asian Journal of Comparative Law, Vol 16 (2021),
pp. 124 et seq.

Zhu, Maoyuan/Zhang, Jiong/Hui, Frederick, China.
In: Greenham, Philip (ed.), The International Com-
pendium of Construction Contracts – A Country by
Chapter Review. Berlin et al.: De Gruyter 2021, pp. 195
et seq.

4. Law of Property (Sachenrecht)

Chang, Yun-Chien/Garoupa, Nuno/Wells, Martin T.,
Drawing the Legal Family Tree: An Empirical Com-
parative Study of 170 Dimensions of Property Law in
129 Jurisdictions. In: Journal of Legal Analysis, Vol. 13
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Fu, Guangyu, Ein Hybridsystem zur Gewährleistung
effizienten Rechtsverkehrs. Mobiliarsicherungsmittel
in der Volksrepublik China. In: Gebauer, Martin/
Huber, Stefan (eds.), Dingliche Rechtspositionen und
Verkehrsschutz – Kontinuität und Reformen in ver-
gleichender Perspektive. Ergebnisse der 34. Tagung
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Siebeck 2021, pp. 139 et seq.
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nesischen ZGB-BT. In: Recht der internationalen
Wirtschaft 2021, pp. 485 et seq.

Lin, Andrew Jen-Guan, Law Reform of the Secured
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Erläuterungen des Obersten Volksgerichts zu einigen
Fragen der Rechtsanwendung bei Streitfällen zu
Mietverträgen über Häuser in Städten und
Kleinstädten

最高人民法院关于审理城镇房屋租
赁合同纠纷案件具体应用法律若干

问题的解释1

Erläuterungen des Obersten Volksgerichts zu einigen Fragen der
Rechtsanwendung bei Streitfällen zu Mietverträgen über Häuser2 in

Städten und Kleinstädten

（2009年6月22日由最高人民法
院审判委员会第1469次会议通过，
根据2020年12月23日最高人民法院
审判委员会第1823次会议通过的
《最高人民法院关于修改〈最高人
民法院关于在民事审判工作中适用
《中华人民共和国工会法》若干问题
的解释〉等二十七件民事类司法解
释的决定》修正）

(Am 22.6.2009 auf der 1.469. Sitzung des Rechtsprechungsausschus-
ses des Obersten Volksgerichts verabschiedet;3; revidiert aufgrund des
am 23.12.2020 auf der 1.823 Sitzung des Rechtsprechungsausschusses des
Obersten Volksgerichts verabschiedeten „Beschlusses des Obersten Volks-
gerichts zur Revision von 27 justiziellen Interpretationen in Zivilsachen wie
etwa der ,Interpretation des Obersten Volksgerichts zu einigen Fragen der
Anwendung des ,Gewerkschaftsgesetzes der Volksrepublik China‘ bei der
Arbeit der Zivilrechtsprechung“‘4)

为正确审理城镇房屋租赁合同
纠纷案件，依法保护当事人的合法
权益，根据《中华人民共和国民法
典》等法律规定，结合民事审判实
践，制定本解释。

[Zweck] Um Streitfälle zu Mietverträgen über Häuser in Städten und
Kleinstädten korrekt zu behandeln und die legalen Rechte [und] Interes-
sen der Parteien nach dem Recht zu schützen, werden diese Erläuterungen
aufgrund des „Zivilgesetzbuches der Volksrepublik China“5 [ZGB] und
weiterer gesetzlicher Bestimmungen unter Berücksichtigung der Recht-
sprechungspraxis festgelegt.

[1. Abschnitt: Anwendungsbereich]

第一条　本解释所称城镇房屋，
是指城市、镇规划区内的房屋。

§ 1 [Anwendungsbereich; unverändert6] Häuser in Städten und Klein-
städten in diesen Erläuterungen bezeichnen Häuser im Bauleitplanungsge-
biet von Städten und Kleinstädten.7

乡、村庄规划区内的房屋租赁
合同纠纷案件，可以参照本解释处
理。但法律另有规定的，适用其规
定。

Streitfälle zu Mietverträgen über Wohnungen im Bauleitplanungsgebiet
von Gemeinden und Dörfern können unter entsprechender Berücksichti-
gung dieser Erläuterungen geregelt werden. Wenn aber Gesetze andere
Bestimmungen enthalten, werden diese anderen Bestimmungen ange-
wandt.

1 Quelle des chinesischen Textes: <http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-282621.html> (<https://perma.cc/K3MN-EVUX>).
2 Zum Begriff „Haus“ bzw. „Häuser“ (房屋) siehe § 5 Abs. 4 der Detaillierten Ausführungsregeln zur vorläufigen Verordnung über die
Eintragung von Immobilien (不动产登记暂行条例实施细则) vom 1.1.2016 in der Fassung vom 16.7.2019, chinesischer Text abrufbar unter
<lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer [法宝引证码] CLI.4.335013, chinesisch-deutsch in der Fas-
sung vom 1.1.2016 in: ZChinR 2017, S. 34 ff. Demnach sind „Häuser“ durch die Grenzen der Rechtsinhaberschaft abgeschlossene Räume (封
闭的空间), die ein unabhängiges Gebäude (独立成幢) sind, sowie durch die Grenzen der Rechtsinhaberschaft abgeschlossene Räume, die mit
der Unterscheidung nach Apartments, Stockwerken oder Zimmern unabhängig genutzt werden können. Es handelt sich dabei also (auch) um
Wohnungen und nicht zu Wohnzwecken dienende Räume eines Gebäudes. Daneben finden sich in den vorliegenden Erläuterungen auch die
Begriffe „住房“ (siehe § 1 Abs. 3) und „建筑“ (siehe § 3). Im ZGB wird für die Wohnung (etwa beim Wohnungsrecht nach den §§ 366 ff.) auch
der Begriff „住宅“ verwendet.
3 Verkündet durch Bekanntmachung des OVG vom 30.7.2009 (OVG-Interpretation Mietrecht a. F.), chinesisch-deutsch in: ZChinR 2010,
S. 272 ff.
4 <http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-282621.html> (<https://perma.cc/K3MN-EVUX>).
5 Chinesisch-deutsch in: ZChinR 2020, S. 207 ff.
6 = § 1 OVG-Interpretation Mietrecht a. F.
7 Siehe hierzu das „Stadt- und Gemeindeplanungsgesetz der Volksrepublik China“ [中华人民共和国城乡规划法] vom 28.10.2007 in der
Fassung vom 23.4.2019, chinesisch-englisch abrufbar unter <lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer [法
宝引证码] CLI.1.331498(EN), deutsch in der Fassung vom 28.10.2007 in: Frank Münzel (Hrsg.), Chinas Recht, 28.10.2007/1 (dort insbesondere
§ 2; Münzel übersetzt „Kleinstädte“ [镇] abweichend als „Flecken“).
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当事人依照国家福利政策租赁
公有住房、廉租住房、经济适用住
房产生的纠纷案件，不适用本解释。

Auf Streitfälle, die dadurch hervorgerufen werden, dass die Parteien auf
Grundlage von [zentral-]staatlichen Politnormen zur Wohlfahrt Wohnraum
in öffentlichem Eigentum, verbilligten Mietwohnraum8 oder erschwingli-
chen Wohnraum9 mieten, werden diese Erläuterungen nicht angewandt.

[2. Abschnitt: Unwirksamkeit von Mietverträgen]

第二条　出租人就未取得建设
工程规划许可证或者未按照建设工
程规划许可证的规定建设的房屋，
与承租人订立的租赁合同无效。但
在一审法庭辩论终结前取得建设工
程规划许可证或者经主管部门批准
建设的，人民法院应当认定有效。

§ 2 [Vermietung von baurechtswidrigen Wohnungen; unverän-
dert10] Ein Mietvertrag, den ein Vermieter mit einem Mieter über Häu-
ser schließt, die [der Vermieter] errichtet hat, ohne die Bauvorhabens-
Leitplanungsgenehmigung erhalten zu haben, oder die [der Vermie-
ter] nicht gemäß der Bauvorhabens-Leitplanungsgenehmigung errich-
tet hat, ist unwirksam. Das Volksgericht muss die Wirksamkeit [des
Vertrags] jedoch feststellen, wenn [der Vermieter] die Bauvorhabens-
Leitplanungsgenehmigung vor Beendigung der streitigen Verhandlung in
erster Instanz erhalten hat oder wenn die zuständige Abteilung den Bau
genehmigt.

第三条　出租人就未经批准或
者未按照批准内容建设的临时建筑，
与承租人订立的租赁合同无效。但
在一审法庭辩论终结前经主管部门
批准建设的，人民法院应当认定有
效。

§ 3 [Vermietung vorübergehender Gebäude; unverändert11] Ein Miet-
vertrag, den ein Vermieter mit einem Mieter über ein vorübergehendes
Gebäude schließt, das nicht genehmigt ist oder das nicht gemäß dem Inhalt
der Genehmigung errichtet wurde, ist unwirksam. Das Volksgericht muss
die Wirksamkeit [des Vertrags] jedoch feststellen, wenn [der Vermieter]
die Bauvorhabens-Leitplanungsgenehmigung vor Beendigung der streiti-
gen Verhandlung in erster Instanz erhalten hat oder wenn die zuständige
Abteilung den Bau genehmigt.

租赁期限超过临时建筑的使用
期限，超过部分无效。但在一审法
庭辩论终结前经主管部门批准延长
使用期限的，人民法院应当认定延
长使用期限内的租赁期间有效。

Überschreitet die Mietfrist die Nutzungsdauer des vorübergehenden
Gebäudes, ist [der Vertrag im Hinblick auf] den überschreitenden Teil
unwirksam. Wenn aber die zuständige Abteilung vor Beendigung der strei-
tigen Verhandlung in erster Instanz die Verlängerung der Nutzungsfrist
genehmigt, muss das Volksgericht die Wirksamkeit der Mietfrist während
der verlängerten Nutzungsfrist feststellen.

第四条　房屋租赁合同无效，
当事人请求参照合同约定的租金标
准支付房屋占有使用费的，人民法
院一般应予支持。

§ 4 [Rechtsfolgen der Unwirksamkeit; geändert12] Ist der Mietver-
trag über Häuser unwirksam [und] fordert eine Partei die Zahlung einer
Nutzungsgebühr für den Besitz des Hauses unter entsprechender Be-
rücksichtigung des vertraglich vereinbarten Mietzinsstandards, muss das
Volksgericht [dies] im Allgemeinen unterstützen.

当事人请求赔偿因合同无效受
到的损失，人民法院依照民法典第
一百五十七条和本解释第七条、第
十一条、第十二条的规定处理。

Fordert eine Partei Ersatz für den wegen der Unwirksamkeit des
Vertrags erlittenen Schaden, regelt das Volksgericht [dies] aufgrund der Be-
stimmungen des § 157 ZGB und der §§ 7, 11, 12 dieser Erläuterungen.

[3. Abschnitt: Mehrere Mietverträge über dieselbe Wohnung]

第五条　出租人就同一房屋订
立数份租赁合同，在合同均有效的
情况下，承租人均主张履行合同的，
人民法院按照下列顺序确定履行合
同的承租人：

§ 5 [Mehrere Mietverträge über dieselbe Wohnung; geändert13] Wenn
der Vermieter über dieselbe Wohnung mehrere Mietverträge abschließt,
diese Verträge alle wirksam sind und die Mieter alle die Erfüllung der
Verträge geltend machen, bestimmt das Volksgericht die Erfüllung der Ver-
träge nach folgender Reihenfolge der Mieter:

（一）已经合法占有租赁房屋
的；

1. derjenige, der bereits im legalen Besitz der vermieteten Wohnung ist;

8 Siehe hierzu die „Methode zur Sicherstellung von verbilligtem Mietwohnraum“ [廉租住房保障办法] vom 8.11.2007, chinesischer Text abruf-
bar unter <lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer [法宝引证码], CLI.4.99710.
9 Siehe hierzu die „Methode zur Verwaltung von erschwinglichem Wohnraum“ [经济适用住房管理办法] vom 19.11.2007, chinesischer Text
abrufbar unter <lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer [法宝引证码], CLI.4.99865.
10 = § 2 OVG-Interpretation Mietrecht a. F.
11 = § 3 OVG-Interpretation Mietrecht a. F.
12 Vgl. § 5 OVG-Interpretation Mietrecht a. F. (Anpassung der Verweisungen). Der weggefallene § 4 OVG-Interpretation Mietrecht a. F. (zur
Unbeachtlichkeit der Nichtdurchführung behördlicher Verfahren) ist in § 706 ZGB aufgenommen worden.
13 Vgl. § 6 OVG-Interpretation Mietrecht a. F. (Anpassung der Verweisung).

155

lawinfochina.com
pkulaw.cn
lawinfochina.com
pkulaw.cn


OVG-Erläuterungen zu Streitfällen zu Mietverträgen in Städten und Kleinstädten, ZChinR 2022

（二）已经办理登记备案手续
的；

2. derjenige, der bereits die Formalitäten der Meldung zu den Akten für
die Eintragung erledigt hat;

（三）合同成立在先的。 3. derjenige, dessen Vertrag zuerst zustande gekommen ist.
不能取得租赁房屋的承租人请

求解除合同、赔偿损失的，依照民
法典的有关规定处理。

Fordert der Mieter, der die gemietete Wohnung nicht erhalten kann, die
Auflösung des Vertrags oder Schadensersatz, wird [dies] auf Grundlage der
betreffenden Bestimmungen des ZGB geregelt.

[4. Abschnitt: Kündigung durch Vermieter]

第六条　承租人擅自变动房屋
建筑主体和承重结构或者扩建，在
出租人要求的合理期限内仍不予恢
复原状，出租人请求解除合同并要
求赔偿损失的，人民法院依照民法
典第七百一十一条的规定处理。

§ 6 [Veränderungen durch den Mieter; geändert14] Wenn ein Mie-
ter, der eigenmächtig den Hauptteil des Gebäudes und die tragende
Konstruktion geändert oder das Gebäude erweitert hat, innerhalb ei-
ner angemessenen Frist, in welcher der Vermieter [dies] verlangt, den
ursprünglichen Zustand nicht wiederherstellt [und] der Vermieter die Auf-
lösung des Vertrags fordert und Schadensersatz verlangt, behandelt das
Volksgericht [dies] auf Grundlage von § 711 ZGB.

[5. Abschnitt: Bauliche Veränderungen durch den Mieter]

第七条　承租人经出租人同意
装饰装修，租赁合同无效时，未形
成附合的装饰装修物，出租人同意
利用的，可折价归出租人所有；不
同意利用的，可由承租人拆除。因
拆除造成房屋毁损的，承租人应当
恢复原状。

§ 7 [Bauliche Veränderungen durch Mieter bei Unwirksamkeit des
Vertrags; unverändert15] Führt der Mieter mit Einverständnis des Vermie-
ters Dekorationen oder Ausbauarbeiten durch, können [diese] bei einer
Unwirksamkeit des Mietvertrags in ihren Wert umgerechnet in das Eigen-
tum des Vermieters fallen, wenn die Gegenstände der Dekorationen und
Ausbauarbeiten keine wesentlichen Bestandteile bilden und der Vermieter
mit dem Gebrauch einverstanden ist; ist [der Vermieter] nicht einverstan-
den, können sie vom Mieter abgerissen werden. Wird durch den Abriss
eine Verschlechterung des Hauses herbeigeführt, muss der Mieter den ur-
sprünglichen Zustand wiederherstellen.

已形成附合的装饰装修物，出
租人同意利用的，可折价归出租人
所有；不同意利用的，由双方各自
按照导致合同无效的过错分担现值
损失。

Gegenstände der Dekorationen und Ausbauarbeiten, die wesentliche
Bestandteile bilden, können in ihren Wert umgerechnet in das Eigentum
des Vermieters fallen, wenn der Vermieter mit dem Gebrauch einver-
standen ist; ist er nicht einverstanden, wird von beiden Seiten nach dem
jeweiligen zur Unwirksamkeit des Vertrags führenden Verschulden der
Schaden nach dem gegenwärtigen Wert verteilt getragen.

第八条　承租人经出租人同意
装饰装修，租赁期间届满或者合同
解除时，除当事人另有约定外，未
形成附合的装饰装修物，可由承租
人拆除。因拆除造成房屋毁损的，承
租人应当恢复原状

§ 8 [Bauliche Veränderungen durch Mieter, die keine wesentlichen
Bestandteile werden, bei Beendigung der Miete; unverändert16] Führt
der Mieter mit Einverständnis des Vermieters Dekorationen oder Ausbau-
arbeiten durch, können sie bei Ablauf der Mietfrist oder bei Auflösung des
Vertrags vom Mieter abgerissen werden, wenn die Gegenstände der Deko-
rationen und Ausbauarbeiten keine wesentlichen Bestandteile bilden, es sei
denn, dass die Parteien etwas anderes vereinbart haben. Wird durch den
Abriss eine Verschlechterung des Hauses herbeigeführt, muss der Mieter
den ursprünglichen Zustand wiederherstellen.

第九条　承租人经出租人同意
装饰装修，合同解除时，双方对已
形成附合的装饰装修物的处理没有
约定的，人民法院按照下列情形分
别处理

§ 9 [Bauliche Veränderungen durch Mieter, die wesentliche Be-
standteile werden, bei Beendigung der Miete; unverändert17] Führt der
Mieter mit Einverständnis des Vermieters Dekorationen oder Ausbauar-
beiten durch, regelt das Volksgericht [dies] bei Auflösung des Vertrags
getrennt nach folgenden Umständen, wenn beide Parteien zur Regelung
von Gegenständen der Dekorationen und Ausbauarbeiten, die wesentliche
Bestandteile bilden, nichts vereinbart haben:

14 Vgl. § 7 OVG-Interpretation Mietrecht a. F. (Anpassung der Verweisung).
15 = § 9 OVG-Interpretation Mietrecht a. F. (Anpassung der Verweisungen). Der weggefallene § 8 OVG-Interpretation Mietrecht a. F. (zur Ver-
tragsauflösung durch den Mieter) ist in § 724 ZGB aufgenommen worden.
16 = § 10 OVG-Interpretation Mietrecht a. F.
17 = § 11 OVG-Interpretation Mietrecht a. F.

156



OVG-Erläuterungen zu Streitfällen zu Mietverträgen in Städten und Kleinstädten, ZChinR 2022

（一）因出租人违约导致合同
解除，承租人请求出租人赔偿剩余
租赁期内装饰装修残值损失的，应
予支持；

1. Wenn eine Vertragsverletzung des Vermieters zur Auflösung des Ver-
trags führt [und] der Mieter fordert, dass der Vermieter als Schaden den
Restwert der Dekorationen oder Ausbauarbeiten für die verbleibende Miet-
frist ersetzt, muss [dies] unterstützt werden;

（二）因承租人违约导致合同
解除，承租人请求出租人赔偿剩余
租赁期内装饰装修残值损失的，不
予支持。但出租人同意利用的，应
在利用价值范围内予以适当补偿；

2. wenn eine Vertragsverletzung des Mieters zur Auflösung des Ver-
trags führt [und] der Mieter fordert, dass der Vermieter als Schaden den
Restwert der Dekorationen oder Ausbauarbeiten für die verbleibende Miet-
frist ersetzt, wird [dies] nicht unterstützt. Wenn aber der Vermieter mit dem
Gebrauch einverstanden ist, muss im Rahmen des Gebrauchswertes ein an-
gemessener Ausgleich gewährt werden;

（三）因双方违约导致合同解
除，剩余租赁期内的装饰装修残值
损失，由双方根据各自的过错承担
相应的责任；

3. wenn eine Vertragsverletzung beider Parteien zur Auflösung des Ver-
trags führt, haften beide Parteien für den Schaden nach dem Restwert der
Dekorationen oder Ausbauarbeiten für die verbleibende Mietfrist aufgrund
des jeweiligen Verschuldens;

（四）因不可归责于双方的事由
导致合同解除的，剩余租赁期内的
装饰装修残值损失，由双方按照公
平原则分担。法律另有规定的，适
用其规定。

4. wenn Gründe, für die beide Parteien nicht verantwortlich gemacht
werden können, zur Auflösung des Vertrags führen, tragen beide Parteien
nach dem Gerechtigkeitsgrundsatz verteilt den Schaden nach dem Rest-
wert der Dekorationen oder Ausbauarbeiten für die verbleibende Mietfrist.
Enthalten Gesetze andere Bestimmungen, werden diese Bestimmungen an-
gewandt.

第十条　承租人经出租人同意
装饰装修，租赁期间届满时，承租
人请求出租人补偿附合装饰装修费
用的，不予支持。但当事人另有约
定的除外。

§ 10 [Kosten für bauliche Veränderungen, die wesentliche Bestand-
teile geworden sind; unverändert18] Führt der Mieter mit Einverständnis
des Vermieters Dekorationen oder Ausbauarbeiten durch, wird nicht unter-
stützt, wenn der Mieter bei Ablauf der Mietfrist fordert, dass der Vermieter
die Kosten für Dekorationen oder Ausbauarbeiten, die wesentliche Be-
standteile geworden sind, ausgleicht, es sei denn, dass die Parteien etwas
anderes vereinbart haben.

第十一条　承租人未经出租人
同意装饰装修或者扩建发生的费用，
由承租人负担。出租人请求承租人
恢复原状或者赔偿损失的，人民法
院应予支持。

§ 11 [Bauliche Veränderungen ohne Einverständnis des Vermieters;
unverändert19] Kosten, die durch Dekorationen, Ausbauarbeiten oder die
Erweiterung des Gebäudes entstehen, die der Mieter ohne Einverständnis
des Vermieters durchgeführt hat, trägt der Mieter. Verlangt der Vermieter
vom Mieter die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands oder Scha-
densersatz, muss das Volksgericht [dies] unterstützen.

第十二条　承租人经出租人同
意扩建，但双方对扩建费用的处理
没有约定的，人民法院按照下列情
形分别处理：

§ 12 [Kosten für die Erweiterung des Baus; unverändert20] Führt der
Mieter mit Einverständnis des Vermieters eine Erweiterung des Gebäudes
durch, regelt das Volksgericht [dies] getrennt nach den folgenden Umstän-
den, wenn beide Parteien zur Regelung der Kosten für die Erweiterung des
Gebäudes nichts vereinbart haben:

（一）办理合法建设手续的，扩
建造价费用由出租人负担；

1. Wenn die legalen Bauformalitäten erledigt wurden, werden die
Herstellungskosten für die Erweiterung des Gebäudes vom Vermieter ge-
tragen;

（二）未办理合法建设手续的，
扩建造价费用由双方按照过错分
担。

2. wenn die legalen Bauformalitäten nicht erledigt wurden, werden die
Herstellungskosten für die Erweiterung des Gebäudes von beiden Parteien
nach dem Verschulden verteilt getragen.

[6. Abschnitt: Untervermietung]

第十三条　房屋租赁合同无效、
履行期限届满或者解除，出租人请
求负有腾房义务的次承租人支付逾
期腾房占有使用费的，人民法院应
予支持。

§ 13 [Mietforderung gegen Zweitmieter nach Beendigung des Miet-
vertrags; unverändert21] Ist der Mietvertrag über Häuser unwirksam, die
Erfüllungsfrist abgelaufen oder aufgelöst worden [und] fordert der Vermie-
ter, dass der zum Auszug verpflichtete Untermieter für die nicht fristgemäß
freigemachte Wohnung eine Gebrauchsgebühr für den Besitz zahlt, muss
das Volksgericht [dies] unterstützen.

18 = § 12 OVG-Interpretation Mietrecht a. F.
19 = § 13 OVG-Interpretation Mietrecht a. F.
20 = § 14 OVG-Interpretation Mietrecht a. F.
21 = § 18 OVG-Interpretation Mietrecht a. F. Die weggefallenen §§ 15, 16 und 17 OVG-Interpretation Mietrecht a. F. sind in den §§ 717, 718
und 719 ZGB aufgenommen worden.
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[7. Abschnitt: Übertragung von Eigentum an vermieteten Wohnungen]

第十四条　租赁房屋在承租人
按照租赁合同占有期限内发生所有
权变动，承租人请求房屋受让人继
续履行原租赁合同的，人民法院应
予支持。但租赁房屋具有下列情形
或者当事人另有约定的除外：

§ 14 [Ausnahmen zum Grundsatz „Kauf bricht nicht Miete“; geän-
dert22] Wird das Eigentum an dem vermieteten Haus innerhalb der Frist
geändert, in der der Mieter es nach dem Mietvertrag besitzt, [und] fordert
der Mieter vom Erwerber des Hauses eine weitere Erfüllung des ursprüng-
lichen Mietvertrags, muss das Volksgericht [dies] unterstützen, es sei denn,
dass bei dem vermieteten Haus folgende Umstände vorliegen oder die Par-
teien etwas anderes vereinbart haben:

（一）房屋在出租前已设立抵
押权，因抵押权人实现抵押权发生
所有权变动的；

1. wenn an dem Haus vor der Vermietung bereits eine Hypothek bestellt
war [und] sich eine Änderung des Eigentums ergibt, weil sich der Hypo-
thekar aus der Hypothek befriedigt23;

（二）房屋在出租前已被人民
法院依法查封的。

2. wenn das Haus vor der Vermietung bereits nach dem Recht vom
Volksgericht versiegelt worden war.

第十五条　出租人与抵押权人
协议折价、变卖租赁房屋偿还债务，
应当在合理期限内通知承租人。承
租人请求以同等条件优先购买房屋
的，人民法院应予支持。

§ 15 [Vorkaufsrecht bei Befriedigung aus Hypothek; unverändert24]
Vereinbaren Vermieter und Hypothekar zur Befriedigung von Schulden
die Anrechnung des Wertes oder den freihändigen Verkauf des vermiete-
ten Hauses, muss [dies] dem Mieter innerhalb einer angemessenen Frist
mitgeteilt werden. Fordert der Mieter ein Vorkaufsrecht zu gleichen Bedin-
gungen für das Haus, muss das Volksgericht [dies] unterstützen.

[8. Abschnitt: Ergänzende Bestimmung]

第十六条　本解释施行前已经
终审，本解释施行后当事人申请再
审或者按照审判监督程序决定再审
的案件，不适用本解释。

§ 16 [Übergangsvorschrift; unverändert25] Diese Erläuterungen finden
keine Anwendung auf Fälle, deren Behandlung bereits vor Durchführung
dieser Erläuterungen abgeschlossen war, bei denen nach Durchführung
dieser Erläuterungen die Parteien die Wiederaufnahme beantragen oder
nach dem Verfahren zur Überwachung von Entscheidungen die Wieder-
aufnahme beschlossen wurde.

Übersetzung, Anmerkungen und Paragrafenüberschriften in eckigen
Klammern von Knut Benjamin Pißler, Hamburg

22 Vgl. § 20 OVG-Interpretation Mietrecht a. F. (Anpassung an die neue Formulierung des § 725 ZGB). Der weggefallene § 19 OVG-
Interpretation Mietrecht a. F. ist in § 732 ZGB aufgenommen worden.
23 Wörtlich: „die Hypothek realisiert“.
24 = § 22 OVG-Interpretation Mietrecht a. F. Der weggefallene § 21 OVG-Interpretation Mietrecht a. F. ist in § 728 ZGB aufgenommen worden.
25 = § 25 OVG-Interpretation Mietrecht a. F. Die weggefallenen §§ 23, 24 OVG-Interpretation Mietrecht a. F. sind in § 727 bzw. § 726 ZGB
aufgenommen worden.
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Seit dem Jahr 2013 wird deutschen Absolventen der Rechtswissenschaf-

ten oder eines sinologischen Studiengangs die Möglichkeit geboten, im 

Rahmen eines Masterstudiengangs zwei Semester am Deutsch-Chinesi-

schen Institut für Rechtswissenschaften in Nanjing zu verbringen und 

das chinesische Recht sowie die chinesische Sprache zu studieren.
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seeks to advance practical as well as theoretical analysis of Chinese
law.

The journal invites submissions within its scope as set out above to be
published in one of its next issues. To guarantee for intellectually sti-
mulating and innovative contributions all submissions will be subject
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issues of ZChinR can also be found at www.ZChinR.de.

Please address your manuscripts as well as any inquiries concerning
subscription and advertising to the editor-in-chief:

Dr. Peter Leibküchler (LL.M.)
ZChinR, Sino–German Institute for Legal Studies
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